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1.. Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse 

Das Gutachten identifiziert auf Grundlage einer vergleichenden Bestandsaufnahme zu

künftige Herausforderungen und Risiken für den Landesparlamentansmus In Nord

rhein-Westfalen. Auch wenn bisweilen einzelne Vorschläge für Veränderungen unter

breitet werden, geht es Im Weiteren nicht darum, konkrete Maßnahmen für eine um

fassende Reform des Landtages NRW zu entwickeln. 

Der BundesländervergleIch (Teil B) zeIgt, dass Innere Organisation, verfassungsrecht

liche Stellung, Rollen- und Selbstverständnis der Abgeordneten des Landtages NRW 

den auch in anderen Landesparlamenten durchgreifenden FunktionsImperativen par

lamentanscher Regierungssysteme entsprechen. Der Landtag NRW verfügt als Ver

fassungsorgan über die Ressourcen und Strukturen, um seinen Inneren Verfahrensab

lauf selbständig zu gestalten; er Ist gleichzeitig Fraktionenparlament sowie eine Mi

schung aus Arbeits- und Redeparlament. Diese Funktionspnnzlplen und die damit kor

respondierenden Strukturen teilt der Landtag NRW mit anderen Landesparlamenten. 

Der Vergleich zeigt zudem, dass der Landtag NRW Besonderheiten aufweIst und über 

ein eigenständiges Profil verfügt. Größe, Gremienstrukturen und Ressourcen des 

Landtags welsen spezifische Ausprägungen auf. Doch verdichten sich diese Spezifika 

an keiner Stelle zu einem eigenständigen Parlamentansmustyp. Vielmehr dominieren 

die typenprägenden Gemeinsamkeiten, die der Landtag NRW mit anderen Landespar

lamenten teilt. 

An dieser Stelle ISt auf zweI systematische "Vertretungsdefizite" zu verweIsen, die sich 

In gleicher Welse auch In anderen Ländern finden: Zum einen können - aufgrund des 

Wahlrechtes - Einwohner ohne deutsche Staatsangehöngkeit nIcht an Wahlen und 

Abstimmungen teilnehmen. Das demokratische Fundamentalversprechen politischer 

Selbstbestimmung gilt mithin nur für einen Teil der Einwohner Nordrheln-Westfalens. 

Zum anderen sind bestimmte Berufs- und Bevölkerungsgruppen Im Landtag NRW sys

tematisch unterrepräsentiert, während vor allem Angehörige der bildungsnahen Mittel

schicht überrepräsentiert sind. Es wIrd sicher eine bleibende Herausforderung sein, 
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diese Vertretungslücken zu bearbeiten und aktive und gruppenspezefische Beteili

gungsstrategien zu entwickeln. 

Die Performanzanalyse macht dreierlei deutlich: Erstens lässt sich von einem alle 

Funktionsbereiche der Landesparlamente übergreifenden Kompetenzverlust nrcht 

sprechen. Dies gilt auch für den Landtag NRW. Bei Kontrolle sowie Wahl und Unter

stützung der Regierung lassen sich sogar KompetenzgewInne verzeichnen. Analysen 

zur Gesetzgebungsfunktion kommen nicht zu eindeutigen Schlussfolgerungen, wobei 

allerdings In der Literatur die Auffassung überwiegt, dass eine kontinuierliche "Ent

machtung" der Landesparlamente stattgefunden habe. Zweitens, das Leistungsprofil 

des Landtags NRW entspncht grosso modo demjenrgen anderer Landesparlamente. 

Der Landtag NRW folgt In allen untersuchten Aufgabenbereichen den Funktionspnnzl

plen des "neuen Dualismus", der In der Handlungseinheit von Regierung und Regie

rungsmehrheit sein systemprägendes Merkmal besitzt. Gleichzeitig wirkt die Einbet

tung In das bundesstaatliche und europäische Mehrebenensystem prägend für das 

landesparlamentansche Aufgabenprofil. Drittens, aus diesen Strukturvorgaben ergeben 

Sich keine Determlnlsmen. Anders gesagt: Bel den Im Weiteren untersuchten Aufga

benbereichen der Kontrolle, der Gesetzgebung und der Wahl und Unterstützung der 

Regierung verfügt der Landtag NRW über ein spezifisches Profil. Er ISt also In der La

ge, die Aufgaben, die ihm verfassungsrechtlich zugewiesen Sind, eigenständig zu erfül

len und seine Zukunft mit zu gestalten. DIes gilt auch für die zentrale Aufgabe aller Par

lamente: die Repräsentation des Souveräns. 

Als Volkvertretungen müssen Landesparlamente zwei Pole parlamentanscher Reprä

sentation In Einklang bnngen (Teil C): die Repräsentationsfähigkeit "nach oben" und 

"nach unten" Die Art und Weise, wie der Spannungsbogen ZWischen den belden Polen 

von Fl.~präsentation gestaltet Wird, entscheidet über die Zukunft des Landtages Nf3W. 

Belde DimenSionen Sind dabei fundamentalen Änderungen unterworfen: Einerseits 

stellt Sich der den Landtag legitimierende Souverän In der VerfassungswIrklichkeit als 

heterogene Gesellschaft dar, die zudem zu einem beachtlichen Anteil vom Wahlrecht 

ausgeschlossen 1St. Hinzu kommt eine neue politische Kultur und veränderte Formen 

der politischen Beteiligung. Diese Veränderungen verweisen auf Integrationsdefizite, 

die unter anderem In einer verstärkten Inanspruchnahme von direktdemokratischen 

Verfahren und In neuen Formen Internetbaslerter Beteiligung ihren Ausdruck finden. 

Andererseits beschränkt das bundesstaatliche und europäische Mehrebenensystem 

die Möglichkeit des Landtags, Landespolitik zlelonentiert ~u gestalten. Als territorral be-
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schränktes Vertretungsorgan kann der Landtag über Ebenen hinweg keine verpflich

tenden Entscheidungen treffen. Er kann sich nur von der Exekutive vertreten lassen, 

wird in Mehrebenensystem also systematisch "mediatisiert". Dies schlägt Insbesondere 

Im europäischen Mehrebenensystem zu Buche, weil hier rechtlich begründete Hand

lungsschwächen politisch nicht kompensiert werden können. 

Auf Grundlage des Vergleichs lässt sich für den Landtag NRW kein übergreifender Re

formbedarf erkennen. Signifikante Unterschiede zu anderen Landesparlamenten oder 

Leistungsdefizite, die aus einem Vergleich abzuleiten wären, bestehen nicht. Ebenso 

wenig kann aus den Besonderheiten des Landtags NRW In Größe, Struktur oder Ar

beitsweise eine eigenständige demokratische Qualität der nordrheln-westfälischen poli

tischen Ordnung abgeleitet werden. Doch ermöglicht ein Vergleich ohnehin "nur", 

Strukturen und Leistungsfähigkeit des Landtags NRW an einem "Durchschnittsparla

ment" zu messen. Dadurch lassen sich zwar Unterschiede und Gemeinsamkeiten ZWI

schen den Landesparlamenten IdentifizIeren und auch Leistungsschwächen erkennen. 

Aber eIn "Durchschnittsparlament" ISt lediglich ein statistisches Artefakt, dem keine 

normative Qualität zukommt. Aus einem Vergleich lässt sich also kein "Ideales" Lan

desparlament konstrUieren. 

Dennoch ergeben SIch aus dem VergleIch wIchtige Anregungen für mögliche Änderun

gen und Anpassungen. DreI Überlegungen sInd In dieser Hinsicht relevant: Erstens 

scheint eine weitere RationalisIerung der parlamentanschen Repräsentation - z.B. 

durch eIne Verkleinerung des Landtags oder durch Kürzungen bel der Finanzausstat

tung oder beim Personal - ausgeschlossen. Solche Kürzungen hätten eine Vergröße

rung der beschriebenen "Vertretungsdefizite" zur Folge. Zweitens, der Verfassungstext 

könnte an die PraxIs parlamentanscher RegIerungssysteme angepasst werden. Insbe

sondere können Bestimmung~n zur Ministeranklage und zu der Vorgabe gestnchen 

werden, dass der Ministerpräsident bzw. die MinisterpräsIdentin aus dem Landtag 

kommen muss. Verfassungsrechtlich sanktioniert werden könnten Fraktionen und Aus

schüsse. Drittens, eine verfassungsrechtliche Innovation wäre, den Ausschüssen WI

derrufbare EntscheIdungskompetenzen In bestimmten Gesetzgebungsverfahren einzu

räumen. Die Erweiterung der Kompetenzen der Ausschüsse um das Entscheidungs

recht bel spezifischen Gesetzen (z.8. technische Anpassungsgesetze ) wäre nicht nur 

geboten, sondern auch gerechtfertig. Geboten wäre Sie, weil Ausschüsse schon jetzt 

Sachfragen bis zur Entscheidungsreife vorklären, die Exekutive kontrollieren und durch 

Anhörungen eine fachlich interessierte Öffentlichkeit schaffen. Die Erweiterung der 
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Kompetenzen wäre auch gerechtfertigt, denn Ausschüsse tagen Im Landtag NRW 

grundsätzlich öffentlich, in ihnen finden sich die Mehrheitsverhältnisse des Plenums 

wieder, sie leisten - u.a. durch Anhörungen - einen eigenständigen Beitrag zur Erfül

lung der Vermittlungs- und Kommunikationsfunktion und könnten das Plenum entlas

ten. Hinzu kommt, dass sich In Internationalen Vergleichen gezeigt hat, dass ein star

kes Ausschusswesen Voraussetzung ISt für einflussmächtige Parlamente. 

Nicht eingegangen wird Im Weiteren auf Überlegungen, das parlamentarische System 

Insgesamt umzugestalten und z.B. mit der DIrektwahl des/der Ministerpräsident/in 

Elemente präsIdentieller Regierungssysteme einzuführen. Allen Überlegungen unter

stellt ISt also, dass die Zukunft des Landtags eingebettet bleibt In die Funktionspnnzl

plen des parlamentanschen Reglerungs- sowie des bundesstaatlichen und europäi

schen Mehrebenensystems. 

Unter dieser Voraussetzung wäre es verfehlt, die Zukunft des Landesparlamentansmus 

In Nordrheln-Westfalen allein oder vorwiegend von Entscheidungskompetenzen ab

hängig zu machen (Teil C und D). Zwar wird es auch weiterhin wichtig bleiben, Geset

ze zu beraten und zu verabschieden und ggfs. Gesetzgebungszuständigkeiten zu er

weitern. An Bedeutung zunehmen wird allerdings die Vermittlungs- und Kontrollfunktion 

des Landtags. D.h. der Landtag wird die Strukturen bereitstellen müssen, um den ge

wachsenen und neuartigen Beteiligungsansprüchen der Bürger und Bürgennnen zu 

entsprechen. Gleichzeitig muss er den Funktionswelsen des europäischen und bun

desstaatlichen Mehrebenensystems Rechnung tragen. In einem solchen System wird 

es für den Landtag NRW kaum möglich sein, aktiv und umfassend Landespolitik zu 

gestalten. Vielmehr wird es darauf ankommen, Anliegen und Interessen der Bürger und 

Bürgennnen aufzunehmen, öffentlichwIrksam zu diskutieren und auch dann Vorschläge 

zu erarbeiten, wenn das Land über keine Entscheidungskompetenz verfügt. Der Land

tag NRW wird sich also zum "Politikvermittler" wandeln müssen, um der "Vertrauens

knse", die - nach neueren Untersuchungen von Alemann/Klewes/Rauh - In der BeZie

hung ZWischen Bürgern und Abgeordneten besteht, entgegenwirken zu können. 1 Dafür 

Sind die parlamentanschen Strukturen und Voraussetzungen zu schaffen. 

U.V. Alemann et al., PrOjekt-Handout 2013, S. 3. 

Prof. Dr Werner Reutter 



Zur Zukunft des Landesparlamentarismus m Nordrhem-Westfalen 11 

TEIL A -- EINLEITUNG 

2. Aufgaben, Aufbau und Quellen des Gutachtens 

Das Gutachten beschäftigt sich mit der "Zukunft des Parlamentarismus In Nordrhein

Westfalen".2 Es soll - ausweislich des Werkvertrages vom 26. November 2012 - Kon

zepte zur Weiterentwicklung des Landesparlamentansmus In Nordrheln-Westfalen 

entwickeln. Inhalt und Aufbau des Gutachtens ergeben sich ebenfalls aus dem Werk

vertrag. Danach ISt Ausgangspunkt des Gutachtens eine Bestandsaufnahme, In der 

Strukturen, parlamentssozIologische Grundlagen und Performanz des Landtages NRW 

Im Vergleich zu anderen Bundesländern analysiert und bewertet werden. Herausgear

beitet werden soll In diesem Teil, ob und inwieweit der Landtag NRW Im Vergleich zu 

anderen Landesparlamenten3 Gemeinsamkeiten und Besonderheiten aufweist und wie 

diese ggfs. zu bewerten sind (Teil B). Eine solche Bestandsaufnahme ISt - schon auf

grund von Zeitbeschränkungen - notwendig selektiv; sie erhebt nicht den Anspruch, 

Geschichte, Struktur und Funktionsprofil des Landtages NRW umfassend darzustellen. 

Auf BasIs der vorgenommenen Bestandsaufnahme Sind Konzepte zur Weiterentwick

lung des Landesparlamentansmus In Nordrheln-Westfalen zu entwickeln (Teil C). In 

diesem Teil sollen aktuelle Herausforderungen und Chancen Identifiziert werden, um 

die zukünftige Entwicklung des Landtages NRW skizzieren zu können. 

Dabei werden zwei In der einschlägigen politikwIssenschaftlichen Forschung Im Vor

dergrund stehende Themen fokUSSiert, die hier unter den belden Begriffen ,,~epräsen

tationsfähigkeit nach unten" und "Repräsentationsfähigkeit nach oben" zusammenge

fasst werden. Die Diskussion um die "Repräsentationsfähigkeit nach unten" (Kapitel 7) 

schließt an das Problem an, dass sich In nachlassender Wahlbeteiligung und dem 

vermehrten Gebrauch direktdemokratischer Verfahren eine sinkende Akzeptanz von 

parlamentansch getroffenen Entscheidungen manifestiert. In Frage steht also, InWle-

2 In dem Gutachten wird meist nur die männliche Form benützt, um die Lesbarkeit zu gewährleisten. Doch unab
hängig von den Formulierungen sind stets Männer und Frauen In gleicher Welse angesprochen. 

3 In dem Gutachten wird der Begriff: "Landesparlament" benützt. Zwar ISt In der fachwIssenschaftlichen Literatur 
und In der politischen Publizistik der Terminus "Landtage" durchaus üblich, um Landesvolksvertretungen zusam
menfassend zu kennzeichnen. Doch umfasst dieser Begriff nur die Volksvertretungen der Flächenländer und 
schließt somit die Bürgerschaften In Hamburg und Bremen ebenso aus wie das Abgeordnetenhaus Berlin. 
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weit der Landtag NRW weiterhin In der Lage sein wird, gesellschaftlich relevante Inte

ressen und Gruppen dauerhaft In das politische System zu Integrieren und getroffene 

Entscheidungen gegenüber der Landesbevölkerung wIrkmächtig durchzusetzen. In 

diesem Kontext Ist ein Doppeltes zu prüfen: zum einen, ob und Inwieweit direktdemo

kratische Verfahren die Akzeptanz parlamentarischer Entscheidungen erhöhen können 

oder - Im Gegenteil - diese untergraben. Zum anderen Ist zu prüfen, ob und inwieweit 

sich neue Beteiligungsverfahren (E-Parlamentarismus) auf die parlamentansche Arbeit 

übertragen lassen und ggfs. zu einer neuen Form parlamentanscher Repräsentation 

führen. 

Mit dem Stichwort "Repräsentationsfähigkeit nach oben" Ist die Frage angesprochen, 

ob und Inwieweit Parlamente effektiv an der Staatsleitung und der politischen Ent

scheldungsfindung beteiligt sind (Kapitel 8). Eine besondere Herausforderung stellt hier 

das bundesstaatliche und europäische Mehrebenensystem dar, das, so die herrschen

de Meinung, eine "Entparlamentarislerung" hervorgerufen habe. Kompetenzverlage

rungen an den Bund oder die EU sowie exekutive Verflechtungsstrukturen transformie

ren In dieser Perspektive Landesparlamente In "policy takers", die nicht .in der Lage 

sind, wIrkmächtig an Entscheidungsprozessen teilzunehmen. 4 Die Herausforderung 

besteht mithin dann, Landesparlamente mit solchen Kompetenzen auszustatten, dass 

sie aktiv an der Politikgestaltung über Ebenen hinweg teilnehmen können. PolitikwIs

senschaftlich haben sich dabei In den letzten Jahren zwei DIskussIonsstränge heraus

krIstallisIert: Zum einen können Landesregierungen stärker an das Parlament "gekop

pelt" werden. D.h. ein Landesparlament kann "seine" Regierung mit einem mehr oder 

weniger verbindlichen Mandat ausstatten. Die politischen Folgen einer solchen "Man

datierung" Sind allerdings noch nicht systematisch untersucht. Zum anderen stellt Sich 

die Frage, wie Landesparlamente ihre Gestaltungsmacht Wirkungsvoll und frühzeitig 

zur Geltung bnngen können und Sich vom reaktiven "policy-taker" zum aktiven "policy

maker" wandeln können. Hier werden gegenwärtig drei Maßnahmen diskutiert: eine 

frühzeitigere und umfassendere Information der Landesparlamente, Maßnahmen Im 

Bereich der Subsldiaritätskontrolle und der Aufbau eines Mehrebenenparlamentans

mus. Auch hier wertet das Gutachten einschlägige Studien aus und arbeitet landespar

lamentarIsche Erfahrungen heraus, um mögliche Entwicklungen und Herausforderun

gen zu Identifizieren. Auf Grundlage der durchgeführten Analysen werden abschlie

ßend Schlussfolgerungen gezogen. 

4 VgL dazu: K. Auel, Europäislerung 2011; C. Sprungk Parlamentansmus 2011. 
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Das Gutachten schließt an drei politikwIssenschaftliche Forschungszweige an: zum 

ersten an die Forschung zu Landesparlamenten, die in den letzten Jahren einen be

achtlichen Aufschwung genommen hat; an die Föderalismus- und Mehrebenenfor

schung sowie an die Forschung zur politischen Beteiligung einschließlich der Analysen 

zu direktdemokratischen Verfahren und zur E-Democracy. Neben Sekundäranalysen 

zum Landtag NRW5 stützt sich das Gutachten auf einschlägige Quellen und Dokumen

te (v.a. Parlamentana). Außerdem verwertet die Studie Daten, die Im Rahmen des SFB 

580/Parlamentarierbefragung (Leitung Prof. Dr Helnnch Best) der Universität Jena er

hoben wurden,6 auf Studien, die von "Direkte Demokratie e.V ,,7 erstellt wurden sowie 

auf einschlägige Benchte von parlamentanschen Kommissionen. Ohne In Jedem Ein

zelfall darauf zu verweisen, nimmt das Gutachten Immer Wieder Bezug auf vom Ver

fasser früher vorgelegte Analysen, die Sich mit Landesparlamenten In Deutschland, mit 

Föderalismus und mit anderen eInschlägIgen Themen befassen. 8 

5 Z.B. U. Andersen/R. Bovermann, Der Landtag 2012; B. Dierl et al.. Der Landtag 1982; D. Düding, Parlamentans
mus 2008; N. Grasseit et al. (Hrsg.), Der Landtag 2011; J. Ockermann/A. Glende, So arbeitet der Landtag 1997 

6 Vgl. H. Best et al., ZWIschenauswertungen 2004, H. Best et al., Zweite Deutsche Abgeordnetenbefragung 2007; 
H. Best et al., Jenaer Parlamentanerbefragung 2010. Die Ergebnisse finden Sich unter: http://www.sfb580.unl
Jena.de/> 

7 Vgl. <http://www.mehr-demokratie.de> 
8 Vgl. v.a. W Reutter, Föderalismus 2008; S. Mielkel W Reutter, Landesparlamentansmus 2012. An belde Studien 

lehnt Sich das Gutachten eng, teilweise wörtlich an, ohne dies Immer auszuweisen. Auf weitere vom Verfasser 
angefertigte Untersuchungen Wird gesondert verwIesen. 
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TEIL B - DER LANDTAG NORDRHEIN ... WESTFAlEN IM 

BUNDESLÄNDERVERGLEICH 

3. Organisation und Strukturen 
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Nach Stefan Marschall9 sind Parlamente komplexe Organisationen. Sie verfügen über 

eigenständige Ressourcen, treten nach außen als einheitliche Akteure auf und besit

zen Substrukturen, die konfliglerende Ziele verfolgen können und In Wettbewerb zu

einander stehen. Diese typologische Einordnung trifft auch auf Landesparlamente ein

schließlich des Landtags NRW zu. Auch sie müssen politische, funktionale und demo

kratische Anforderungen In Einklang bnngen, um legitimiert und effektiv entscheiden 

und handeln zu können. Für Landesparlamente bedeutet dies, dass sie als Verfas

sungsorgane über Ressourcen und Leitungsgremien (Präsident, Präsidium, Ältesten

rat) sowie einen unabhängigen Verwaltungsstab verfügen (Kapitel 3.1 ), dass sie spezI

fische Arbeitsstrukturen ausbilden (Ausschüsse und Plenum) (Kapitel 3.2.) und dass 

sie Strukturen bereitstellen, um politische Unterstützung für und Opposition gegen die 

Regierung mobiliSieren zu können (Kapitel 3.3.). In allen drei DimenSionen weist der 

Landtag NRW zwar einige Besonderheiten auf, doch erlauben diese Besonderheiten 

nicht, von einem eigenständigen Parlamentansmustyp oder einem spezifischen Ent

wIcklungspfad zu sprechen. Der Landtag NRW lässt sich ohne Abstnche als Mischung 

aus Rede- und Arbeitsparlament qualifizieren, das In einem parlamentanschen RegIe

rungssystem die ihm zugewiesenen Funktionen ebenso gut erfüllt wie andere Landes

parlamente. Auch verfügt es über Ressourcen, um den grundsätzlichen Anspruch nach 

Autonomie gegenüber anderen Verfassungsorganen geltend machen zu können. 

Ein Vergleich von Landesparlamenten muss berücksichtigen, dass Leglslaturpenoden 

unterschiedlich lange Sind. Zur Onentierung und zeitlichen Einordnung der Leglslatur

penoden der Landesparlamente dient Tabelle 1 Sie zeigt, dass die Anzahl der Wahl

penoden In den alten Bundesländern zWischen 20 (HH) und 15 (BAY, SLD) variiert; In 

den neuen Bundesländern wurden seit 1990 5 bzw. 6 Landtage gewählt, In NRW wa

ren es 16. Insgesamt haben seit 1946 die Landesparlamente 195 Leglslaturpenoden 

vollständig absolViert, wobei die Länder der ehemaligen sowjetischen Besatzungszone 

9 S. Marschall, Parlamentansmus 2005, S. 120 ff., vgl. auch: W Reutter, Föderalismus 2008, S. 150 ff. 
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Tabelle 1 Wahlpenoden der Landesparlamente seit 1946 (Stand: April 2013) 

WP BW BAY BER BB HB HH HES MV NOS NRW RP SLO SN ST SH TH 

1. 1952 1946 1951 1990 1947 1946 1946 1990 1947 1947 1947 1947 1990 1990 1947 1990 

2. 1956 1950 1955 1994 1951 1949 1950 1994 1951 1950 1951 1952 1994 1994 1950 1994 

3. 1960 1954 1959 1999 1955 1953 1954 1998 1955 1954 1955 1955 1999 1998 1954 1999 

4. 1964 1958 1963 2004 1959 1957 1958 2002 1959 1958 1959 1960 2004 2002 1958 2004 

5. 1968 1962 1967 2009 1963 1961 1962 2006 1963 1962 1963 1965 2009 2006 1962 2009 

6. 1972 1966 1971 1967 1966 1966 2011 1967 1966 1967 1970 2011 1967 

7 1976 1970 1975 1971 1970 1970 1970 1970 1971 1975 1971 

8. 1980 1974 1979 1975 1974 1974 1974 1975 1975 1980 1975 

9. 1984 1978 1981 1979 1978 1978 -1978 1980 1979 1985 1979 

10. 1988 1982 1985 1983 1982 1982 1982 1985 1983 1990 1983 

11. 1982 1986 1989 1987 1982 1983 1986 1990 1987 1994 1987 

12. 1996 1990 1990 1991 1986 1987 1990 1995 1991 1999 1988 

13. 2001 1994 1995 1995 1987 1991 1994 2000 1996 2004 1992 

14. 2006 1998 1999 1999 1991 1995 1998 2005 2001 2009 1996 

15. 2011 2003 2001 2003 1993 1999 2003 2010 2006 2012 2000 

16. 2008 2006 2007 1997 2003 2008 2012 2011 2005 

17 2011 2011 2001 2009 2013 2009 

18. 2004 2012 

19. 2008 

20. 2011 

BW = Baden-Würrttemberg; BAY = Bayern; BER = Berlin; BB = Brandenburg; HB = Hansestadt Bremen; HH = Hanse-
stadt Hamburg; HES = Hessen; MV = Mecklenburg-Vorpommern; NOS = Niedersachsen; NRW = Nordrheln-Westfalen; 
RP = Rhelnland-Pfalz; SLO = Saarland; SN = Sachsen; ST = Sachsen-Anhalt; SH = Schleswlg-Holsteln; TH = Thünn-
gen 

Quelle: eigene Zusammenstellung. 

ebenso wenig mitgerechnet sind wie Württemberg-Baden, Württemberg-Hohenzollern 

und Baden. 

3. 1 Größe, Leitungsorgane und Ressourcen 

Die Frage, ob Größe, Ressourcen sowie Zusammensetzung und Kompetenzen der 

Leitungsorgane sich auf die Macht und die Performanz eines Parlamentes nieder

schlagen, Ist nur schwer zu beantworten. Folgt man Martin Sebaldt, der nationale Par

lamente vergleichend untersucht hat, lassen sich keine eindeutigen Zusammenhänge 

feststellen. Weder die Größe eines Parlamentes noch die Bestandsgarantie scheinen 

danach erklären zu können, wie gut oder wie schlecht ein Parlament seine Aufgaben 

erfüllen kann. Allein die "ArbeitsorganIsation", d.h. das Ausschusswesen, sage etwas 

darüber aus, wie ein Parlament die Aufgaben der Regierungsbildung, der Kontrolle, der 

Gesetzgebung sowie der Repräsentation und Kommunikation erfüllen könne. 1o Den

noch werden hIer diese Aspekte vergleIchend untersucht, um die Unterschiede ZWI-

10 M. Sebaldt, Oie Macht 2009, S. 143 ff. Sebaldt untersucht: Parlamentsgröße, Bestandsgarantie, MachtdispersIon 
und Arbeitorganisation (Rede- oder Arbeitsparlamente). 

Prof Dr Werner Reutter 



Zur Zukunft des Landesparlamentansmus m Nordrhem-Westfalen 16 

Tabelle 2: Länge der Wahlpenoden und Anzahl der Mandate (erste und aktuelle Wahlpenode; 
Stand: Dezember 2012) 

Länge der Mindestanzahl der gesetz- Anzahl der MaxImale An-
Wahlpenode lichen Mandate Abgeordneten zahl der Ab-

geordneten 

1. WP Ud. WP 1. WP Ud. WP 1. WP Ud. WP 

(in Jahren) (in Jahren) (abs.) (abs.) (abs.) (abs.) (abs.) 

BW 4 5 120 120 121 138 155 

BAY 4 5 204 180 180 187 204 

BER 4 5 200 130 b)130 149 206 

BB 4 4 88 88 88 88 89 

HB 4 4 100 100 100 83 100 

HH 4 5 110 121 110 121 121 

HES 4 5 90 110 90 118 118 

MV 4 5 66 71 66 71 71 

NDS 4 5 155 135 149 152 183 

NRW 4 5 200 181 216 237 239 
RP 4 5 101 101 101 101 101 

SLD 8)5 5 50 51 50 51 51 

SN 4 5 120 120 120 132 132 

ST 4 5 99 91 106 105 116 

SH 4 5 69 69 70 69 95 

TH 4 5 88 88 89 88 89 

a) Die fünfjähnge Wahlpenode war zunächst nur für die erste Leglslaturpenode vorgeschneben, doch wurde diese 
Regelung 1951 In die Verfassung aufgenommen; 

Quelle: <http://www.wahlrecht.de/landtage/index.htm> (Zugriff: 27 Dez. 2012); die Beiträge In: S. MielkelW Reutter 
(Hrsg.), Landesparlamentansmus 2012. 

schen den Landesparlamenten herauszuarbeiten und so strukturelle Voraussetzungen 

für die Performanz und die Leistungsfähigkeit von Landesparlamenten zu Identifizieren. 

3.1 1 Größe 

Gemessen an der Anzahl der Mandate Ist der Landtag NRW das größte Landesparla

ment In der Bundesrepublik Deutschland. Seine gesetzliche Mindestzahl liegt gegen

wärtig bel 181, es verfügt mit aktuell 237 Abgeordneten auch über die meisten Volks

vertreter und hatte In der 11 Wahlpenode die meisten Abgeordneten - nämlich 239 -, 

die ein Landesparlament In der Bundesrepublik Deutschland bisher hatte (Tabelle 2). 

Dass Landesparlamente unterschiedlich groß sind, ISt eine ebenso zutreffende wie ba

nale Feststellung. Gleichwohl bleibt erklärungsbedürftig, wieso Landesparlamente In ih

rer Größe variieren und welche Kritenen herangezogen werden können, um die Größe 

eines Parlamentes theoretisch einordnen und bewerten zu können. 11 Zudem wird häu

fig unterstellt, dass Landesparlamente über Identische Aufgabenprofile verfügen wür

den, die bestimmt werden durch den bundesstaatlichen Aufbau und das europäische 

11 Vgl. R. Taagepera, The Size 1972; S. Marschall, Parlamentansmus 2005, S. 120 ff., W Reutter, Föderalismus 
2008, S. 150 ff., M. Sebaldt, Die Macht 2009, S. 145 ff. 
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Schaubild 1 Gesetzliche und tatsächliche Anzahl der Mandate Im Landtag Nordrhem-Westfalen 
(abs., 1947 bis 2010) 
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Mehrebenensystem. Anerkannte Maßstäbe, aus denen sich eine "Ideale" Größe eines 

Parlamentes ableiten ließe, eXistieren nicht. Cum grano salis lassen sich dennoch 

repräsentations- und demokratietheoretische Dimensionen unterscheiden, um die Grö

ße eines Parlamentes zu analysieren: Zum einen interessiert, wie viele Wähler durch 

einen Abgeordneten vertreten werden sollen, damit die Kommunikation zWischen Rep

räsentierten und Repräsentanten noch gewährleistet 1St. Zum anderen muss ein Par

lament groß genug sein, um seine Aufgaben erfüllen zu können und die Interne Ar

beitsfähigkeit zu gewährleisten. 

Die wenigen einschlägigen Untersuchungen, die Sich mit dieser Frage - bezogen auf 

Landesparlamente - empIrisch beschäftigen, verweisen dabei auf weitere Faktoren, 

die die Entscheidungen über die Größe eines Landesparlamentes geprägt haben: auf 

die Bevölkerungsgröße (bzw. die Anzahl der Wahlberechtigten), auf das erwartete Auf

gabenprofil, auf den Parlamentstyp und das damit verknüpfte Regierungssystem sowie 

auf historische Traditionen. Überlagert wurden diese Aspekte vielfach von finanziellen 

Erwägungen und dem Versuch, die Kosten für parlamentarische Vertretungen zu redu

zieren. Das hat Insgesamt eine "Rationalisierung" der parlamentarischen Vertretung 

begünstigt. Gemeint ISt damit, dass der Aufwand für parlamentarische Vertretung be

grenzt, mehr noch: gesenkt werden soll. Niedergeschlagen hat Sich dies in dreierlei 

HinSicht: in einer inzwischen In fast allen Ländern - außer In Bremen und Hamburg -

auf fünf Jahre verlängerten Wahlperiode, In einer Reduktion der gesetzlichen Mindest

anzahl der Mandate In Bayern, Berlin und Nordrheln-Westfalen und In - hier nicht wei

ter behandelten - Reformen der Diäten und Kostenpauschalen (Tabelle 2). 

Prof Dr Werner Reutter 
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Der Landtag Nordrhein-Westfalen war diesbezüglich In zweierlei Hinsicht Trendsetter' 

bel der Verlängerung der Wahlpenode von vier auf fünf Jahren und bei der Reduktion 

der gesetzlichen Mindestanzahl der Mandate. Zwar hatte das Saarland schon 1947 ei

ne fünfjähnge Wahlperiode eingeführt, doch fand diese Regelung keine Nachahmer in 

den Ländern der alten Bundesrepublik. Erst Nordrheln-Westfalen übernahm diese Re

gelung und etablierte 1970 eine fünfjähnge Wahlpenode. Die anderen Bundesländer 

folgten diesem Modell ab Mitte der 1990er Jahre. Gleichzeitig gehörte NordrheIn

Westfalen - zusammen mit Bayern und Berlin - zu den Bundesländern, die die gesetz

liche Mindestanzahl der Mandate reduzierte und zwar von 201 (seit 1975) auf 181 (ab 

2005).12 

Gemessen an der gesetzlichen Mindestanzahl von 181 Mandaten, ISt der Landtag 

NRW somit das aktuell größte Landesparlament In der Bundesrepublik Deutschland, 

liegt allerdings nur knapp vor dem Bayerischen Landtag ( 180 Mandate) und - schon 

mit deutlich größerem Abstand - dem NiedersächsIschen Landtag ( 135 Mandate). Al

lerdings lag aufgrund von Überhang- und Ausgleichsmandaten die Anzahl der Abge

ordneten In Nordrheln-Westfalen nicht selten deutlich über der gesetzlich festgelegten 

Mindestanzahl (Schaubild 1). Der Landtag NRW hatte In der 11 Wahlpenode 

(1990/95) sogar 239 Abgeordnete und war damit das größte Landesparlament In der 

Geschichte der Bundesrepublik; In der 16. Wahlpenode fielen 56 Überhang- und Aus

gleichsmandate an. 

Den In absoluten Zahlen gemessenen Spitzenplatz verliert der Landtag Nordrhein

Westfalen, wenn die Mandatszahlen zu anderen Messgrößen inS Verhältnis gesetzt 

werden. Zwei Aspekte sind hier relevant: die EntwIcklung Im Zeitablauf (Tabelle 4) und 

der Bundesländervergleich (Tabelle 3). So zeigt sich In Nordrheln-Westfalen - wie In 

anderen Bundesländern - eine Im Zeitablauf sich vergrößernde Vertretungsrelation. 

Bezogen auf die gesetzliche Mindestanzahl der Abgeordneten repräsentierte 1950 ein 

einzelner Abgeordneter In NRW noch 44.462 Wahlberechtigte und 64.630 Einwohner; 

Im Jahre 2010 waren dies 73.299 Wahlberechtigte und 98.592 Einwohner (Tabelle 4). 

Die Abgeordneten In Nordrheln-Westfalen müssen auch Im Vergleich zu anderen Bun

desländern die meisten Wahlberechtigten und die meisten Einwohner vertreten (Tabel

le 4). 

12 In Bayern wurde die Mindestanzahl nach der Landtagswahl 1998 von 204 auf 180 gesenkt; In Berlin wurde die 
Anzahl der Mandate nach der Vereinigung zweimal gesenkt und zwar von 200 (1990) über 150 (1995) auf 130 
(seit 1999). 
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Tabelle 3: Einwohner, Wahlberechtigte, Abgeordnete (Stand: Dezember 2012t) 

b)Einwohner 2012 c)Anzahl der Wahl- Mindestanzahl der Einwohner pro Wahlberechtigte pro 
(in Mio.) berechtigten Abgeordneten Abgeordneten Abgeordneten 

(1 ) (2) (3) (5) (6) 

HB 0,66 494.167 83 7.967 5.954 

HH 1.80 1.254.638 121 14.866 10.369 

SLD 1,01 797.512 51 19.870 15.637 

MV 1,63 1.373.932 71 23.024 19.351 

TH 2,22 1.910.074 88 25.241 21.705 

ST 2,31 1.988.172 91 25.421 21.848 

BER 3,51 2.469.716 130 26.937 18.998 

BB 2,49 2.126.357 88 28.359 24.163 

SN 4,13 3.510.336 120 34.475 29.253 

RP 4,00 3.088.199 101 39.595 30.576 

SH 2,84 2.239.615 69 41.125 32.458 

HES 6,10 4.375.286 110 55.383 39.775 

NOS 7,91 6.087.297 135 58.618 45.091 

BAY 12,61 9.321.417 180 69.977 51.786 

BW 10,90 7.622.873 120 89.886 63.524 

NRW 17,84 13.262.049 181 98.574 73.271 

a) Aufsteigend geordnet nach Spalte (5); b) Einwohner sind deutsche Staatsbürger, Ausländer, Kinder, Jugendliche 
und alle anderen Wohnsitzberechtigten, wenn sie ihren Hauptwohnsitz Im angegebenen Bundesland haben; c) Stand 
Jeweils: letzte Landtagswahl. 
Quelle: Gebiet und Bevölkerung - Fläche und Bevölkerung, Statistische Ämter des Bundes und der Länder, In: 
<http://www.statistik-portal.de/statistik-portal/de..Jab _ 01..Jahrtab1.asp> (Zugriff: 24. Dezember 2012); Parlamentsdo-
kumentationen der Landesparlamente; eigene Berechnungen. 

Dies ist keineswegs nur darauf zurückzuführen, dass die Anzahl der Einwohner bzw. 

Wahlberechtigten gestiegen ISt und diejenige der gesetzlichen Mandate In NRW ge

senkt wurde, sondern auch daruf, dass der Anteil der Einwohner, die sich an Parla

Tabelle 4' Einwohner, Wahlberechtigte und Anzahl der ge
setzlich vorgesehenen Sitze Im Landtag NRW 
(1950 bis 2012) 

1950 

1970 

1975 

1980 

1985 

1990 

1995 

2000 

2005 

2010 

2012 

Einwohner Wahlbe-
(in Mio) rechtigte 

12,93 

17,00 

17,13 

17,06 

16,67 

17,35 

17,89 

18,01 

18,06 

17,84 

17,84 

8.892:305 

11.890.609 

12.035.289 

12.342.282 

12.705.763 

13.036.004 

13.041.964 

13.061.265 

13.230.366 

13.267.052 

13.262.049 

Mindest-. Wahl-
anzahl der Emwohner b hf t Ab erec Ig e 

Abge- pro ge- pro Abge-
ordneten ordneten ordneten 

200 

200 

200 

201 

201 

201 

201 

201 

181 

181 

181 

64.630 

85.024 

85.648 

84.867 

82.955 

86.317 

89.020 

89.601 

99.769 

98.592 

98.569 

44.462 

59.453 

60.176 

61.404 

63.213 

64.856 

64.885 

64.981 

73.096 

73.299 

73.271 

Quelle: eigene Berechnungen; U: Andersen/R. Bovermann, Der Landtag 
2012, S. 404; Information und Technik Nordrheln-Westfalen, Geschäftsbe
reich Statistik (Hrsg.), Bevölkerung, 2012, S. 35. 
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Tabelle 5: Repräsentationsniveau In NRW' Einwohner und Wahlberechtigte (1950-2012) 

Repräsentations niveau 

Einwohner Wahl- gültige Anteil der Wahl- Anteil der gültigen 
(in Mio.) berechtigte Stimmen berechtigten an Stimmen an 

Einwohnern Einwohnern 

(abs.) (abs.) (abs.) (in%) (in %) 

1950 12.926.000 8.892.305 6.201.117 68,8 48,8 

1970 17.004.851 11.890.609 8.677.827 69,9 51,0 

1975 17129.615 12.035.289 10.262.205 70,3 59,9 

1980 17.058.193 12.342.282 9.818.518 72,4 57,6 

1985 16.674.051 12.705.763 9.479.440 76,2 56,9 

1990 17.349.651 13.036.004 9.291.974 75,1 53,6 

1995 17.893.045 13.041.964 8.294.235 72,9 46,4 

2000 18.009.865 13.061.265 7.336.411 72,5 40,7 

2005 18.058.105 13.230.366 8.244.014 73,3 45,7 

2010 17.845.145 13.267.052 7.760.546 74,3 43,5 

2012 a)17.841.000 13.262.049 7.793.995 74,3 43,7 

a) Stand: 31 Dez. 2011. 

Quelle: eigene Berechnungen; U. Andersen/R. Bovermann, Der Landtag, 2012, S. 404; Information und Technik Nord
rhein-Westfalen, Geschäftsbereich Statistik (Hrsg.), Bevölkerung 2012, S. 35; Landeswahlleitenn, Landtagswahl 2010 
und 2012, Jeweils S. 9. eigene Berechnungen. 

69,9 (1970) auf 74,3 Prozent (2010) gestiegen, wobei der höchste Wert von 76,2 Pro

zent Im Jahre 1985 erreicht wurde (Tabelle 5). Allerdings ist gleichzeitig die WahlbeteI

ligung gefallen, so dass der Anteil der gültigen Stimmen an den Einwohnern - hier be

zeichnet als "aktualisiertes RepräsentationsnIveau" - Inzwischen auf 43,7 Prozent und 

damit unter das Niveau von 1950 gefallen 1St. Jeder Versuch, über eine Veränderung 

der rechtlichen Rahmenbedingungen die politische Beteiligung zu erhöhen, muss die

ses Auselnandertreten von formalem und aktualisiertem Repräsentationsniveau be

rücksichtigen. 

In Verbindung mit der seit 1970 von vier auf fünf Jahre verlängerten Wahlpenode ergibt 

sich aus dieser gesunkerrerr Vertretungsrelation eine "Rationalisierung politischer Rep

räsentation'" Bürger und Bürgennnen erhalten nicht nur seltener die Möglichkeit zur po

litischen Beteiligung, sondern die Abgeordneten müssen auch eine deutlich höhere 

Anzahl von Wählern und Wählennnen repräsentieren. 

3.1.2 Leitung und Ressourcen 

Landesparlamente sind Verfassungsorgane, die über Ressourcen und gewählte Lel

tungsstrukturen verfügen müssen. Sie benötigen also ausreichend Mittel, um Mandats

träger finanZieren und einen Verwaltungsstab unterhalten zu können, und sie müssen 

ihre Internen Verfahrensabläufe autonom gestalten und organisieren können. Der 
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Tabelle 6: Anzahl der Abgeordneten und Fraktionen sowie Zusammensetzung der Leitungsorgane 
In Landesparlamenten (Stand: Dezember 2006) 

Plenum Präsidenten, Vizepräsidenten, Präsidium Ältestenrat 

Anzahl der Anzahl Anzahl der Größe des Anzahl Größe des ÄI- Anzahl der 
Abgeordne- der Frak- Präsiden- PräsIdiums der ver- testenrats vertrete-

ten tionen ten und Vi- (inkl. Präslden- tretenen (inkl. Präsiden- nen Frak-
bzw. zepräsl- ten und Vize- Fraktio- ten und Vize- tionen 

Gruppena) denten präsidenten) nen präsidenten) 

BW 139 4 3 18 4 

BAY 180 3 3 11 3 14 3 

BER 149 5 3 15 5 15 5 

BB 88 4 2 12 4 

HB 83 b)5 3 6 3 

HH 121 3 4 7 3 18 3 

HES 119 4 5 9 4 19 4 

MV 71 5 4 4 8 5 

NOS 183 4 5 5 3 22 4 

NRW 187 4 4 4 4 19 4 

RP 101 3 4 4 3 19 3 

SLD 51 4 3 6 4 10 4 

SN 124 6 4 20 6 

ST 115 4 3 16 4 

SH 69 5 3 2 8 5 

TH 88 3 3 3 3 10 3 

a) Fraktionen und Gruppen, zu Beginn der Leglslaturpenode; b) einschließlich FDP und DVU, die über Jeweils einen 
Abgeordneten In der Bürgerschaft verfügten. 

Quellen: W Reutter, Föderalismus 2008, s. 163. 

Landtag NRW entspncht In dieser Hinsicht bekannten Mustern. Er verfügt mit PräsI

dent/in, Vizepräsldenten/innen, Präsidium, Ältestenrat und Landtagsverwaltung über 

die In allen Landesparlamenten - wenn auch mit leichten Vanationen - anzutreffenden 

Leitungsstrukturen (a), über eine Landtagsverwaltung (b) und Ist Im Haushalt mit einem 

Einzelplan ausgewiesen (c). 

(a) Leitungsstrukturen: Im Detail eXistieren bel der Ausgestaltung der Leitungs

strukturen zWischen den Landesparlamenten durchaus Unterschiede (Tabelle 6). An

ders als In NRW gehören z.B. In Bayern und Bremen die Schriftführer dem Präsidium 

an, zumeist Sind diese aber - wie In Nordrheln-Westfalen - lediglich Teil des Sitzungs

vorstandes. Auch gibt es In einigen Landtagen keinen Ältestenrat, während andere oh

ne eigenständiges Präsidium auskommen (Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt 

und Schleswlg-Holsteln). Eine abschließende Bewertung dieser Unterschiede ISt nicht 

möglich. Untersuchungen, ob und InWieweit solche Unterschiede den parlamentan

schen Arbeitsablauf und die parlamentansche Leistungsfähigkeit wIrkmächtig prägen, 

liegen nicht vor. Hinzu kommt, dass Sich aus den In Tabelle 6 dargestellten Aspekten 

kein belastbares Muster herausknstallislert. Allein die Größe des Ältestenrates scheint 
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Tabelle 7 Strukturdaten zu Verwaltungen von ausgewählten Landesparlamenten 
(Stand: 2004 und 2013t) 

Anzahl der Anzahl Mitarbeiter In Mitarbeiter pro b)Anzahl Abteilungen In 

Abgeordneten Landtagsverwaltu ng Abgeordneter Landtagsverwaltung 

2004 2013 2004 2013 2004 2013 2004 2012 

BW 128 138 8)132 8)155,5 1,03 1,13 2 2 

BAY 180 187 217 216 1,21 1,16 3 

BER 141 149 159 154,5 1,13 1,04 3 

BB 88 88 115 124 1,31 1,41 2 2 

HES 110 118 8)137,5 8)158,5 1,25 1,34 2 2 

MV 71 71 120 126 1,69 1,77 2 2 

NOS 183 152 162 162 0,89 1,07 2 2 

NRW 231 237 a)323 287 1,40 1,21 4 2 

RP 101 101 121 132,2 1,20 1,22 2 2 

SLD 51 51 79 82 1,55 1,61 2 2 

SN 120 132 156 154 1,30 1,17 2 2 

SAT 115 105 129 130 1,12 1,24 4 

SH 89 95 107 106 1,20 1,12 3 

TH 88 88 110 128 1,25 1,45 2 2 

Gesamt 1.696 1.712 2.067,5 2.115,7 

Durchschnitt 121 122 148 151 1,28 1,25 

a) Ohne Parlamentanschen Beratungsdienst und ohne Fahrer der Fraktionsvorsitzenden; b) ohne Stabsstellen beim 
PräSidenten oder dem Leiter der Landtagsverwaltung. 

Quelle: Der PräSident des Landtags von Baden-Württemberg (Hrsg.): Der LandtagsspIegel, Stuttgart 2004, S. 40, hier 
zit. nach: Politik & Unterncht 4/2004: 55; Der Landtag von Baden-Württemberg, LandtagsspIegel, 2013, S. 45; Homepa-
ges der Landesparlamente. 

mit der Anzahl der Abgeordneten positiv zu korrelieren (r=O, 71). Doch ansonsten las

sen sich keine signifikanten Zusammenhänge feststellen. 

Gleichwohl welsen die Landesparlamente typenprägende Gemeinsamkeiten auf, die 

die Zusammensetzung, die Wahl und die Funktionen der Leitungsgremien betreffen 

und die auch Im Landtag NRW zu finden sind. Wie In den meisten anderen Landespar

lamenten Sind Im Landtag NRW alle Fraktionen In allen Leitungsgremien vertreten (Ta

belle 6).13 Ein solches auf Kooptation fußendes Verfahren hat sich In den Landespar

lamenten bewährt. Es entspncht dem meist konsensualen Charakter dieser Gremien, 

gewährleistet, dass - von Ausnahmen abgesehen - Entscheidungen von den Fraktio

nen akzeptiert werden, und trägt dazu bel, dass neue Parteien (wie aktuell die Piraten

partei) In das parlamentansche Geschehen Integnert werden. (Probleme tauchen nur 

auf, wenn rechtsextremistische Parteien wie die NPD In Mecklenburg-Vorpommern und 

In Sachsen oder die DVU In Brandenburg In den Landtag einziehen.) ,Die Funktionen 

der Leitungsgremien des Landtages NRW entsprechen denjenigen anderer Landespar

lamente, auch wenn die Kompetenzen auf die einzelnen Organe unterschiedlich aufge-

13 Dieses PrinzIp setzte sich sogar In Brandenburg durch, als eine Vertretenn der DVU, Liane Hesselbarth, 1999 
und 2004 Ins PräSidium gewählt wurde. 
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teilt sind. Doch Insgesamt sind Präsidentin, Präsidium und Ältestenrat (einschI. der 

Schriftführer) dafür zuständig, das Parlament nach außen zu vertreten, die Innere Ord

nung aufrecht zu erhalten und die Arbeits- und Verfahrensabläufe zu organisleren. 14 

(b) Landtagsverwaltung: Wie In den meisten anderen Landesparlamenten ISt die Land

tagsverwaltung NRW Inzwischen zwelgliedrig aufgebaut. 15 In der In NRW 2006 etab

lierten Struktur spiegeln sich die Grundfunktionen von Parlamentsverwaltungen, die 

Dienstleistungen für die Abgeordneten (Abteilung I) erbnngen und verwaltungsbezoge

ne Aufgaben erfüllen (Abteilung 11). Der Landtag NRW verfügt 2013 über 287 Stellen, 

die Im Haushaltsplan ausgewiesen waren. 16 Damit besitzt er über die personell größte 

Verwaltung, obwohl die Anzahl der Beschäftigten seit 2004 um 36 Stellen reduziert 

worden ISt (Tabelle 7).17 Doch Immerhin lässt sich festhalten, dass In NRW auf einen 

Abgeordneten 1,21 Stellen In der Landtagsverwaltung kommen, damit liegt der Land

tag NRW 2013 unter dem Durchschnitt aller Landesparlamente von 1,25 Stellen pro 

Abgeordneten. 

(c) Ressourcen: Landesparlamente benötigen nicht nur Rechte und Personal, um ihre 

Aufgaben erfüllen zu können, sondern auch finanzielle Ressourcen. Das ISt zweifellos 

eine banale Feststellung. Allerdings liegt bisher ein systematischer Vergleich der Aus

gaben und Einnahmen aller Landesparlamente nicht vor Die wenigen Informationen, 

die zu diesem Thema eXistieren, beruhen Im Wesentlichen auf In den Haushaltsplänen 

Im Einzeltitel 01 veranschlagten Gesamtausgaben 18 sowie auf vom Landtag Baden

Württemberg zusammengestellte Übersichten. 19 Diese Übersichten können wissen

schaftlichen Ansprüchen nicht genügen, weil unklar bleibt, ob und Inwieweit die Haus

haltsregeln, nach denen Einnahmen und Ausgaben verbucht werden, vergleichbar 

slnd.20 Eine solche aufwendige Zusammenstellung kann hier nicht erarbeitet werden, 

Schlussfolgerungen, die auf der bestehenden Datengrundlage gezogen werden, Sind 

daher nur unter Vorbehalt möglich. 

14 Vgl. J-V Lerch, Organisation 2011, S. 82 ff., J. Ockermann/A. Glende, So arbeitet der Landtag 1997, S. 50 ff. 

15 Vgl. für das Folgende: C.v Boetticher, Parlamentsverwaltung 2002, S. 161 ff .. , W Reutter, Föderalismus 2008, S. 
161 ff. 

16 Landtag Baden-Württemberg, LandtagsspIegel 2013, S. 45 (Stand Januar 2013), vgl. auch Landtag NordrheIn
Westfalen, Handbuch, 16 Wahlpenode 2012, S. 297 

17 Allerdings waren 2004 die Mitarbeiter des Parlamentanschen Beratungsdienstes und die Fahrer der Fraktions
vorsitzende In der Erhebung berücksichtigt, während dies 2010 nicht der Fall war; für die Entwicklung In Rheln
land-Pfalz vgl. M. Schäfer, Datenhandbuch 2005, S. 554 f. 

18 Vgl. z.B. W Reutter, Föderalismus 2008, S. 170; S. MielkeIW Reutter, Landesparlamentansmus 2012, S. 25. 

19 Vgl. Landtag von Baden-Württemberg, LandtagsspIegel, 24. Jg. 2010/11, S. 40. 

20 Die Haushaltspläne werden vom Finanzmlnlstenum NRW bereitgestellt und finden sich für die o.g. Jahre In: 
<http://www.fm.nrw.de/haushalt_und_finanzplatz/haushaIU05_haushaltsplaene/index.php> (Zugriff: 31.12.2012). 
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Tabelle 8: Strukturdaten zu Ausgaben von Landesparlamenten (2004 und 2013tl 

Anzahl der 
b)Ausgaben Im 

Ausgaben Ausgaben Anzahl der 
Einwohner 

Haushaltplan 
(Zuschuss) pro (Zuschuss) pro 

Abgeordneten 2004/2010 
(2002/2012) 

(Zuschuss) Einwohner Abgeordneten 

(abs.) (in Mio.) (in Tsd. Euro) (abs.) (in Tsd.) 

Stand: 2004 
BW 128 10.66 40.551 3,80 317 

BAY 180 12.40 c)75.303 6,07 418 
BER 141 3.39 30.819 9,09 219 
BB 88 2.58 26.210 10,16 298 
HES 110 6.09 40.655 6,68 370 
MV 71 1.74 22.061 12,68 311 
NRW 231 18.07 87.106 4,82 377 
NOS 183 7.98 45.716 5,73 250 
RP 101 4.05 31.257 7,72 309 
SLO 51 1.06 13.488 12,72 264 
SN 120 4.34 36.559 8,42 305 
SATb) 115 2.54 26.698 10,51 232 
SH 89 2.81 23.599 8,40 265 
TH 88 2.39 26.011 10,88 296 

0 121 37.574 302 

Stand: 2013 
BW 138 10,80 64.725 6,00 469 
BAY 187 12,61 112.673 8,64 603 
BER 149 3,51 39.069 11,13 262 
BB 88 2,49 36.293 14,56 412 
HES 118 6,10 49.117 8,06 416 
MV 71 1,63 30.640 18,78 432 
NRW 237 17,84 116.090 6,51 490 
NOS 152 7,91 55.504 7,02 365 
RP 101 4,00 35.371 8,90 350 
SLO 51 1,01 16.733 16,54 328 
SN 132 4,13 49.912 31,30 378 
SATb) 105 2,31 32.515 21,98 310 
SH 95 2,84 29.610 29,87 312 
TH 88 37.564 427 

0 122,3 5,7 50.415 15,3 397 

a) Ohne Parlamentarischen Beratungsdienst und Fahrer der Fraktionsvorsitzenden; b) bereinigt um die Versorgungs-
aufwendungen für Mitarbeiter, die In Baden-Württemberg nicht Im Einzelplan 01 des Haushalts, sondern zentral veran-
schlagt sind; c) ohne Baumaßnahmen; d) ohne Stabsstellen beim Präsidenten, ohne Datenschutzbeauftragte etc. 

Quelle: Präsident des Landtags von Baden-Württemberg (Hrsg.), Der LandtagsspIegel, 2004, S. 40, hier zit. nach: Poli-
tik & Unterncht 4/2004, S. 55; LandtagsspIegel, 2010/2011, S. 40; C.v. Boetticher, Parlamentsverwaltung 2002, S. 
1 OOff., Der Landtag von Baden-Württemberg, Der LandtagsspIegel 2013, S. 45. 

Vergleicht man den Landtag NRW In dieser Hinsicht mit anderen Landesparlamenten, 

fallen die Schlussfolgerungen ambivalent aus. Denn einerseits gehört der Landtag 

NRW zu den günstigen Landesparlamenten, Jedenfalls gemessen an den Ausgaben 

pro Einwohner. Hier lag der Landtag NRW Im Vergleich zu anderen Landesparlamen

ten Im Jahr 2004 mit 4,82 Euro pro Einwohner und 2013 mit 6,51 Euro pro Einwohner 

jeweils an zweiter Stelle hinter dem Landtag Baden-Württemberg (Tabelle 8). Anderer

seits gab NRW pro Abgeordneten 2013 rund 490.000 Euro und 2004 rund 377.000 Eu

ro aus; nach Bayern waren dies Jeweils die zweithöchsten Aufwendungen pro Volks-
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vertreter (Tabelle 8). Er liegt damit In belden Jahren deutlich über dem Durchschnitt 

von 302.000 bzw. 397.000 Euro pro Abgeordneten. Doch muss, wie erwähnt, erst eine 

detaillierte und den unterschiedlichen Haushaltsregeln entsprechende DatenbasIs ge

schaffen werden, ehe daraus abschließende Schlussfolgerungen gezogen werden 

können. 

Insgesamt zeigt die Analyse, dass der Landtag NRW zwar einige Besonderheiten auf

weist, soweit Größe, Leitungsorgane und Ressourcen betroffen sind. Allerdings be

gründen die Besonderheiten keinen eigenständigen Parlamentstyp. Vielmehr dominie

ren die Gemeinsamkeiten zWischen dem Landtag NRW und den anderen Landespar

lamenten. Doch verweisen Größe und Vertretungsrelationen darauf, dass eine weitere 

Rationalisierung der parlamentarischen Repräsentation ausgeschlossen scheint. 

3.2 Arbeits- und Redeparlament: Ausschüsse und Plenum 

Die von Max Weber eingeführte Unterscheidung zWischen Rede- und Arbeitsparla

ment21 verweist auf divergierende Funktionsprofile von Parlamenten: Sind sie Redepar

lament, steht das Plenum Im Zentrum, sind sie Arbeitsparlament, sind es die Aus

schüsse. Wie erwähnt, die Landesparlamente werden allgemein als Mischtypen be

trachtet, wobei der Ausschussarbeit die größere Bedeutung für die Erfüllung der Par

lamentsfunktionen zugemessen wlrd. 22 Diese Qualifizierung gilt auch für den Landtag 

NRW Er stellt, wie die weitere Darstellung zeigen Wird, eine Mischung aus belden Ty

pen dar, neigt aber - wie alle anderen Landesparlamente - dem Modell des Arbeits

parlamentes zu. Charakteristisch für diesen Mischtypus ISt das Zusammenspiel ZWI

schen den entscheidungsvorbereitenden Ausschüssen einerseits (Kapitel 3.2.1) und 

dem die Entscheidungen treffenden Plenum (Kapitel 3.2.2) andererseits. 

3.2.1 Ausschüsse 

Alle Landesparlamente verfügen über ein differenziertes Ausschusswesen, dessen 

Bedeutung, so die übereinstimmenden Einschätzungen, nicht hoch genug veranschlagt 

werden kann. Sie gelten als "Hauptarbeitseinheiten" , als "unentbehrlich zur Vorberei

tung der Gesetzgebung und zur Handhabe der Kontrollfunktion" oder gar als "Herz

stück der parlamentarischen Arbeit" 23 Vieles spricht für diese Annahme, doch liegen 

21 M. Weber, Parlament und Regierung 1918/1988, S. 306 ff. 

22 Vgl. W Reutter, Föderalismus 2008, S. 171 ff., M. Sebaldt, Die Macht 2009, S. 157 ff. 
23 S. Leunlg, Die Regierungssysteme 2007, S. 182; H. Schneider, Länderparlamentansmus 1979, S. 91; vgl. auch 

M. Sebaldt, Die Macht 2009, S. 157 ff. 
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Tabelle 9: Landesparlamente: Plenar- und Ausschusssitzungen, Anzahl der Kommissionen, der 
Fachausschüsse und der KabInettsressorts 

Plenar- Aus- Ausschuss- Anzahl der Kom- Anzahl der Fa-
sitzun- schuss- I Plenarsit- missionen und chausschüs- Anzahl der 

Sitzea) Zeitraum gen sitzungenb) zungen Gremlenf
) se9) Fachressortsh

) 

Jahresdurchschnittswerte Stand: Oktober: 2006 
(variierende Zeiträume) 

BW 127 1952-06 26 158 6,1 13 10 11 

BAY 202 c)1946-03 36 363 10,0 15 12 10 

BER 157 d)1963-01 22 397 17,3 16 16 8 

BB 88 1990-04 15 246 11,2 15 13 9 

HB 100 1967-03 21 kA 9)10 10 7 

HH 120 1970-04 e)26 216 8,3 20 16 9 

HES 103 1946-03 23 286 7,2 11 11 9 

MV 69 1990-02 24 244 10,2 13 9 9 

NOS 155 1970-90 25 366 14,6 17 11 9 

NRW 201 1947-70 30 469 15,6 19 18 11 

RP 101 1946-01 21 130 6,2 17 13 7 

SLO 51 1965-99 15 197 13,1 11 10 7 

SN 120 1990-04 23 kA 16 10 8 

ST 107 1990-02 18 kA 15 14 8 

SH 73 1947-00 24 181 7,5 k.A. 9 7 

TH 88 1990-99 25 kA 15 12 9 

a) Durchschnittliche Anzahl der Abgeordneten pro Wahlpenode; b) nur Sitzungen von Fachausschüssen; c) ohne 13. 
WP (1994/99); d) ohne 12. WP; e) ohne Haushalts-, Eingaben- und Bürgerausschuss und ohne Ältestenrat; f) ohne 
Leitungsorgane, ohne Untersuchungs- und Sonderausschüsse; g) ohne Deputationen; g) emschl. Wahlausschüsse, 
ohne Unterausschüsse; h) ohne Ministerpräsidenten und ohne Staatskanzlei, es sei denn, der Staatskanzlei Ist ein 
Fachressort zugewiesen. 

Quellen: W Reutter, Föderalismus, 2008, S. 174. 

erschöpfende Untersuchungen über das Ausschusswesen In den Landesparlamenten 

Im Allgemeinen und Im Landtag NRW Im Bes€mderen nrcht vor. Die eXistierenden Dar

stellungen 24 Sind dokumenten basiert und beschränken Sich Im Wesentlichen darauf, 

das Ausschusswesen der Landesparlamente nach formalen Kritenen zu analysieren 

und zu bewerten. Damit können zwar Wichtige Aspekte des Ausschusswesens heraus

gearbeitet werden, es fehlen jedoch Untersuchungen über das Interne Verfahren und 

die Folgen der Ausschussarbeit auf Gesetzgebung und Kontrolle. Das vorliegende 

Gutachten kann diese Forschungslücke nicht schließen und muss Sich auf wenige 

ausgewählte Aspekte begrenzen und herausarbeiten, welche Unterschiede und Ge

meinsamkeiten des Ausschusswesens zWischen den Landesparlamenten bestehen 

und Inwieweit der Landtag NRW hier Besonderheiten aufweist. 

NRW hat In seiner Verfassung - ebenso wie Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, 

Hessen und Rhelnland-Pfalz - dem Landtag weder das Recht eingeräumt, Ausschüsse 

elnzunchten, noch deren Kompetenzen festgelegt. Gleichwohl betonen Ockermann/ 

Glende zutreffend, dass die Verfassung wie "selbstverständlich davon [ausgeht], daß 

24 Vgl. z.B. B. Dierl et al., Der Landtag 1982, S. 211 f., J. Vetter, Parlamentsausschüsse 1986; K. Aigasmger et al., 
So arbeitet der SächSische Landtag 2005, S. 50 ff. 
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Ausschüsse zum Arbeitsstil eines modernen Parlamentes gehören."25 Verfassungs

rechtlich vorgegeben sind In NRW der Hauptausschuss (Art. 40 VerfNRW) sowie der 

Petitionsausschuss (Art. 41 a VerfNRW); außerdem schreibt das Wahlprüfungsgesetz 

(§ 8) die Einrichtung eines Wahlprüfungsausschusses und das Verfassungsschutzge-
" 

setz (§ 25) ein Kontrollgremium Im Landtag vor.26 Darüber hinaus liegt es Im Ermessen 

des Landtages, Fachausschüsse gemäß der Geschäftsordnung einzurichten und des

sen Arbeitsgebiete festzulegen. Wie In anderen Landesparlamenten auch, werden die 

Ausschüsse Im Landtag NRW In einer der ersten Sitzungen eines neu gewählten Par

lamentes errichtet. Dies zeigt schon die zentrale Bedeutung, die Ausschüssen für die 

Arbeit des Landtages zukommt. In anderen Landesparlamenten Ist dies ebenso. 

Die genannte verfassungsrechtliche "Lücke" hat keine wahrnehmbaren Folgen für die 

Ausschusstätigkeit Im Landtag NRW produziert (sieht man einmal von der symboli

schen Anerkennung ab, die mit einer entsprechenden verfassungsrechtlichen Sanktio

nlerung dieser Substrukturen einhergeht). Wie andere Landesparlamente entscheidet 

der Landtag NRW frei darüber, welche Ausschüsse eingerichtet werden, wie diese zu

sammengesetzt sein sollen und wie deren Sachgebiete festzulegen sind (abgesehen 

natürlich von den verfassungsrechtlich und eInfachgesetzlich vorgeschriebenen Aus

schüssen). Im Vergleich zu anderen Landesparlamenten hat der Landtag NRW In der 

16. Wahlperiode mit 22 Fachausschüssen (eInschI. Wahlprüfungsausschuss und Kon

trollgremium, aber ohne Ältestenrat und ohne Unterausschüsse ) allerdings eine über

durchschnittlich hohe Anzahl solcher Arbeitsgremien etabliert, was durchaus der Tradi

tion des Landtages NRW entspricht. Er hat Insoweit die Tendenz zu hybriden Aus

schüssen, die mehrere Ressorts abdecken, nicht nachvollzogen. Andere Landespar

lamente verfügen durchschnittlich gerade über halb so viele solcher Ausschüsse, wo

bei die Landtage In Schleswig-Holsteln und Mecklenburg-Vorpommern 2006 lediglich 

neun Fachausschüsse errichtet hatten (Tabelle 9): Der Landtag NRW folgt ebenso we

nig der ungeschriebenen Regel, dass sich Anzahl und Sachgebiete der Ausschüsse an 

den Fachressorts der Regierung orientieren sollten. Den aktuell 12 Ressorts Im Kabi

nett stehen In NRW fast doppelt so viele Fachausschüsse gegenüber. 

Wie erwähnt, sollen Ausschüsse parlamentarische Entscheidungen vorbereiten und die 

Exekutive kontrollieren. 27 Folgt man einschlägigen, allerdings schon etwas älteren Un

tersuchungen über das Ausschusswesen Im Berliner Abgeordnetenhaus bzw. Im Land-

25 J. Ockermann/A. Glende, So arbeitet der Landtag 1997, S. 56. 

26 Vgl. U. Andersen/R.Bovermann, Der Landtag 2012, S. 413. 

27 Vgl. W.Reutter, Föderalismus 2008, S. 177 ff., S. Leunlg, Die Regierungssysteme 2007, S. 174. f., 
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Schaubild 2: Öffentliche Anhörungen Im Landtag NRW (1966-2012) 

200+-----------------------------------------~~~·?F;I~----~! 

100 +--------------------.=--

6_ VVP 7 VVP 8_ VVP 9_ VVP 10_VVP 11 VVP 12_ VVP 13_ VVP 14 VVP 15_ VVP 

~----------------------------------------------------------------~Q 
uelle: J. Ockermann/A. Glende, ,So arbeitet der Landtag, 1997, S. 121; Parlamentsdatenbank des Landtages NRW' An-
zahl der Einträge unter dem Stichwort: "öffentliche Anhörungen" 

tag NRW ISt die Gesetzgebungsarbeit für viele Ausschüsse allerdings von sekundärer 

und Regierungskontrolle von pnmärer Bedeutung.28 Ockermann/ Glende stellten eben

falls fest, dass In den von ihnen untersuchten Ausschüssen der 11 Wahlpenode 

(1990/95) "verwaltungsnahen" Tätigkeiten und Kontrollen ein Übergewicht zukam.29 

Wie In anderen Landesparlamenten können Im Landtag NRW die Ausschüsse die An

gelegenheiten behandeln, ,,( .) die ihnen durch Beschluss des Landtags oder durch 

die Präsidentin bzw. den Präsidenten überwiesen worden sind oder die Im Zusammen

hang mit überwiesenen Gegenständen stehen. Sie können auch andere Fragen aus ih

rem Geschäftsbereich beraten und dem Landtag Empfehlungen vorlegen" (§ 50 GO 

des Landtags NRW). Ausschüsse sind damit nicht mehr bloß "technische Hilfsorgane" 

der Volksvertretung,30 die Entscheidungen des Plenums vorbereiten. Vielmehr vollzieht 

sich In den Ausschüssen vielfach die politische Willensbildung und Entscheldungsfin

dung, die Im Plenum dann nur noch ratifiziert und öffentlich begründet wird. In den 

Ausschüssen, so Andersen/Bovermann,,,. fallen die politischen Vorentscheldun

gen."31 Folgenchtig Ist daher in den Ausschüssen des Landtages NRW - wie InzwI

schen In den meisten anderen Landesparlamenten - die Öffentlichkeit grundsätzlich 

zugelassen. 

Die Öffentlichkeit wird In Ausschüssen auch durch Öffentliche Anhörungen gewährleiS

tet, In denen Sachverständige, Vertreter von Interessengruppen oder andere Personen 

In angehört werden (§ 56 Abs. 1 GO). Diese Form der Herstellung einer fachlich spezl-

28 J. Vetter, Die Parlamentsausschüsse 1986, S. 121; vgl. auch B. Dierl et al., Der Landtag 1982, S. 213-222. 

29 J. Ockermann/A. Glende, So arbeitet der Landtag 1997, S. 89. 

30 J. Vetter, Die Parlamentsausschüsse 1986, S. 285. 

31 U. Andersen/R. Bovermann: Der Landtag 2012, S. 414. 
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alislerten Öffentlichkeit hat an Bedeutung gewonnen. Jedenfalls hat sich die Anzahl der 

öffentlichen Anhörungen, folgt man Ockermann/Glende, Innerhalb von 5 Wahlpenoden 

von 33 (6. WP, 1966/70) auf 122 (11. WP, 1990/95) fast vervierfacht (Schaubild 2). Die 

Parlamentsdatenbank des Landtages NRW weist darüber hinaus unter dem Stichwort 

"öffentliche Anhörungen" für die 12. WP 101, für die 13. WP 184, für die 14. WP 295 

und für die verkürzte 15. WP erneut 101 Einträge aus, wobei offen bleiben muss, ob 

jeder Eintrag eine Anhörung repräsentiert. 

Wie In den anderen Landesparlamenten gelten Im Landtag NRW die Ausschüsse für 

Finanzen und für Haushalt bel den Abgeordneten als die wichtigsten Ausschüsse.32 Al

lerdings unterscheiden sich die Auffassungen darüber, ob In den Ausschüssen Sach

erwägungen zählen oder der Gegensatz von Regierungsmehrheit und Opposition ent

scheidend ISt, beträchtlich zWischen den Oppositions- und Regierungsfraktionen: Wäh

rend rund 3 von 4 Mitgliedern der Oppositionsfraktionen In NRW ganz überwiegend der 

Meinung sind, dass politische Erwägungen die Arbeit In den Ausschüssen prägen, 

meinen Im Durchschnitt fast ebenso viele Angehönge der Regierungsfraktionen, dass 

In den Ausschüssen vor allem Sacherwägungen eine Rolle splelen.33 

Das asymmetnsche VerhältnIs von Ausschüssen und Plenum manifestiert sich auch 

dann, dass Fachausschüsse In NRW deutlich häufiger tagen als das Plenum. Im Ver

-gleich zu anderen Landesparlamenten weist der Landtag NRW mit 15,6 einen über

durchschnittlich hohen Wert auf, was mit der hohen Anzahl der Ausschüsse In NRW 

zusammenhängen dürfte.34 Dieser hohe Wert hat sich allerdings In späteren Wahlpen

oden, die nicht In Tabelle 9 eingeflossen sind, redUZiert; In der 11. WP (1990/95) tagten 

die Ausschüsse nur noch 8 Mal, In der 14. WP (2005/10) 9 Mal und In der aktuellen 

Leglslaturpenode lediglich 8 Mal so häufig wie das Plenum.35 

Auf Grundlage der dargestellten Befunde lässt sich für den Landtag NRW feststellen, 

dass das Ausschusswesen - wie In anderen Landesparlamenten - eine unerlässliche 

Substruktur darstellt. Ausschüsse bieten die arbeitsteiligen Voraussetzungen, um 

Sachfragen vorzuklären, Entscheidungen des Plenums vorzubereiten und die Exekuti-

32 H. Best et al., Zweite Deutsche Abgeordnetenbefragung 2007, Jeweils S. 11. 

33 H. Best et al.. Zweite Deutsche Abgeordnetenbefragung, NRW 2007, S. 11. 

34 Allerdings dauern Plenarsitzungen In der Regel länger als Ausschusssitzungen. 
35 Ohne Ältestenrat, PräSidium und Schriftführer, ohne Ständiger Ausschuss und ohne KommiSSion nach § 25 Ver

fassungsschutzgesetz. In der 11. WP wurde das Plenum 161 und die AusSchüsse 1.279 Mal einberufen, In der 
14. WP tagte das Plenum 149 Mal und die Ausschüsse 1.299 Mal, und In der aktuellen 16. WP wurde das Ple
num bis Ende Dezember 19 Mal einberufen und die Ausschüsse 152 Mal; J. Ockermann/A. Glende, So arbeitet 
der Landtag 1997, S. 89; eigene Recherchen In der Parlamentsdatenbank des Landtags NRW 
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ve zu kontrollieren.36 Hinzu kommt, dass die Ausschüsse mit Anhörungen sich Instru

mente geschaffen haben, um Öffentlichkeit herzustellen und spezifische Gruppen an

zusprechen. 37 Sie leisten damit einen eigenständigen Beitrag zur parlamentanschen 

Vermittlungs- und Kommunikationsfunktion. Insoweit entspricht der Landtag NRW dem 

Typus des Arbeitsparlamentes, wobei allerdings auch hier die Frage auftaucht, ob die 

hohe Autonomie, die Ausschüsse genießen, nicht dazu führt, dass zentrale parlamen

tarische Funktionen In diese Substrukturen abgewandert sind und ob dies nicht eine 

verfassungsrechtliche Sanktionierung erfahren sollte. Es wäre sogar zu überlegen, 

Ausschüsse für bestimmte Gesetze (z.B. technische Anpassungsgesetze) zu entschei

dungsberechtigte Substrukturen aufzuwerten. 

3.2.2 Plenum 

Das Plenum des Landtages weist Im Vergleich mit anderen Landesparlamenten keine 

Besonderheiten auf. Wie In den meisten anderen Ländern kann In Nordrheln-Westfalen 

"der Landtag"38 nicht nur von der PräSidentin, sondern gemäß Art. 38 Abs. 4 der Lan

desverfassung auch von der Landesregierung bzw einem Viertel der Mitglieder des 

Landtages einberufen werden. In anderen Bundesländern gelten vergleichbare Vor

schriften. 

Ähnlichkeiten bestehen auch bel den Mehrheits- und Verfahrensregeln: Beschlüsse 

werden In den Landesparlamenten In der Regel mit einfacher, In Ausnahmefällen mit 

absoluter (mehr als 50 Prozent der gesetzlichen Mitglieder) oder qualifizierter Mehrheit 

(z. B. Zwei-Drittel-Mehrheit) gefasst. Eine namentliche Abstimmung muss durchgeführt 

werden, wenn eine Fraktion oder ein Viertel der Mitglieder des Landtages sie verlangt 

und der Gegenstand nach § 44 der GO des Landtages NRW nicht ausgeschlossen 1St. 

Wie In anderen Landesparlamenten kommen namentliche Abstimmungen Im Landtag 

NRW selten vor (Tabelle 10). Folgt man C Stecker, liegt der Landtag NRW mit rund 9 

namentlichen Abstimmungen pro Wahlpenode und 1,1 pro Jahr deutlich unter den 

Durchschnittswerten aller Landesparlamente, In denen rund 7,5 namentliche Abstim

mungen pro Jahr stattfinden (Tabelle 10). C. Stecker führt dies auf das Wahlsystem zu

rück: Je kandidatenzentrierter ein Wahlsystem ISt, so Stecker, umso häufiger beantra

gen vor allem Oppositionsfraktionen namentliche Abstimmungen als "Währung Indivl-

36 J. Vetter, Die Parlamentsausschüsse 1986, S. 135ff. 

37 U. Andersen/R.Bovermann: Der Landtag 2012, S. 418. 

38 Die Begrifflichkeit In § 20 Abs. 2 der Geschäftsordnung und Art. 38 der Verfassung Ist ungenau. Gemeint Ist nicht 
"der Landtag" Insgesamt, der gemäß Verfassung und Geschäftsordnung aus unterschiedlichen Organen besteht 
(PräSidium, Ausschüsse, Plenum etc.), sondern allem die Vollversammlung der Abgeordneten, also das Plenum. 
Dies sollte zumindest In der Geschäftsordnung korngiert werden. 
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Tabelle 10: Namentliche Abstimmungen In deutschen Landesparlamenten 

Anzahl Anzahl der na- Namentliche Namentliche 
der Anzahl der mentlichen Ab- Abstimmung Abstimmungen 

Land Zeitraum Jahre Wahlpenoden stimmungen proWP pro Jahr 

BW 1976-2006 30 7 400 57,1 13,3 

BAY 1974-2008 34 8 1006 125,8 29,6 

BE 1979-2006 27 8 164 20,5 6,1 

BB 1990-2009 19 4 361 90,3 19,0 

HB 1967-2007 40 10 40 4,0 1,0 

HH 1970-2008 38 12 96 8,0 2,5 

HES 1970-2007 37 10 117 11,7 3,2 

MV 1990-2006 16 4 45 11,3 2,8 

NOS 1974-2008 34 9 ·69 7,7 2,0 

NRW 1970-2010 40 8 72 9,0 1,8 

RP 1971-2006 35 8 51 6,4 1,5 

SLO 1975-2009 34 7 38 5,4 1,1 

SA 1990-2009 19 4 144 36,0 7,6 

SAT 1990-2006 16 4 200 50,0 12,5 

SH 1975-2005 30 8 78 9,8 2,6 

TH 1990-2008 18 4 610 152,5 33,9 

Summe/0 467 115 3.491 30,4 7,5 

Quelle: C. Stecker, Namentliche Abstimmungen 2011, S. 315; eigene Berechnungen. 

dueller Verantwortlichkeit" 39 Ob die vollständige Einführung der personalisierten Ver-

hältniswahl mit zwei Stimmen auch Im Landtag NRW die Anzahl der namentlichen Ab-

stimmungen steigen lassen wird, bleibt abzuwarten. 

Eine weitere Besonderheit des Landtages NRW besteht dann, dass das Plenum des 

Landtages NRW relativ häufig einberufen wird (Tabelle 11) und zwar durchschnittlich 

103 Mal pro WP oder 27 Mal pro Jahr, d.h. durchschnittlich alle zwei Wochen. Aller

dings werden die Plenartage Im Landtag NRW In der Regel In Plenarsitzungswochen 

zusammengefasst, die durchschnittlich einmal Im Monat einberufen werden und In de

nen dann zwei oder drei Plenartage stattfinden (allerdings nicht In den Sitzungsfenen). 

Im Vergleich dazu tagt das Plenum des Landtages des Saarlandes normalerweise nur 

alle vier Wochen. Deutlich häufiger tagt die Vollversammlung des Berliner Abgeordne

tenhauses, das - ähnlich wie der Landtag NRW - am zweiten und vierten Donnerstag 

eines Monats einberufen wird. Dementsprechend variiert die Anzahl der jährlichen Ple

narsitzungen zWischen 15 (Saarland) und knapp 33 (Bayern). 

Insgesamt welsen diese Befunde den Landtag NRW als Mischung aus Arbeits- und 

Redeparlament aus. Signifikante Unterschiede zu anderen Landesparlamenten beste

hen nicht, auch wenn sich Immer wieder Besonderheiten In Größe, Struktur oder Ar-

39 C. Stecker, Namentliche Abstimmungen 2011. 
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Tabelle 11' Anzahl der Plenarsitzungen In ausgewählten Landesparlamenten 

WP BW BAY BER BB HES NRW RP SLD SAT TH 

1. 155 192 100 91 139 96 62 125 

2. 105 227 108 73 113 78 79 102 

3. 118 153 100 66 83 69 73 107 

4. 125 135 92 88 62 85 73 74 112 

5. 139 112 95 58 77 70 84 89 

6. 109 102 93 82 77 80 55 

7 96 102 105 101 125 71 77 

8. 84 115 53 86 132 64 77 

9. 86 134 86 78 123 68 82 

10. 86 116 92 18 137 88 68 

11. 81 140 50 103 161 98 74 

12. 105 137 89 124 145 127 70 

13. 109 112 69 112 150 128 69 

14. 112 122 35 116 149 111 

15. 130 89 128 57 111 

16. 86 150 

17 18 

Summe 1.510 2.029 1.034 396 1.466 1.753 1.332 656 377 446 

Jahre 54 62 48 19 62 65 64 44 21 19 

WP 14 15 13 4 17 17 17 9 5 4 

pro Jahr 28,0 32,7 21,5 20,8 23,6 27,0 20,8 14,9 18,0 23,5 

WP 107,9 135,3 79,5 99,0 86,2 103,1 78,4 72,9 75,4 111,5 

Quelle: Bayenscher Landtag, Tätigkeitsbenchte, 1950 ff., S. Mielke/W Reutter (Hrsg.), Landesparlamentansmus 2012, 
passim; Parlamentsdatenbanken; eigene Berechnungen. 

beitswelse Identifizieren lassen. Ob und Inwieweit diese Unterschiede den parlamenta

nsehen Ablauf so verändern, dass daraus zWingend Reformbedarf abzuleiten ist, lässt 

sich auf Grundlage der vorhandenen Daten und Befunde nicht abschließend bewerten. 

Doch scheinen Immerhin zwei Maßnahmen bedenkenswert: Zum einen sollten Aus

schüsse verfassungsrechtlich sanktioniert werden, d.h. dem Landtag sollte In der Ver

fassung das Recht eingeräumt werden, Ausschüsse elnzunchten. Zum anderen Ist zu 

überlegen, ob die Funktionsverlagerung In die Ausschüsse nicht sogar Anlass sein soll

te, diesen parlamentanschen Substrukturen Entscheidungskompetenzen einzuräumen, 

sie also von entscheidungsvorbereitende Gremien In Organe zu verwandeln, denen bel 

bestimmten Gesetzen Entscheidungskompetenzen zukommen. 

2.3 Fraktionenparlament 

Um allgemeinverbIndliche Entscheidungen treffen zu können, müssen Landesparla

mente politisch In Wettbewerb zueinander stehende Einheiten In Einklang bnngen. Da

für bilden sich Im Parlament rechtsfähige Vereinigungen von Abgeordneten, die zu

meist - derselben Partei angehören und die zentralen politischen HandlungseInheiten 

In Landesparlamenten darstellen. Landesparlamente werden daher - wie der Bundes-
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Tabelle 12: Fraktionsgeschlossenheit und FraktionsdiszIplin 
Im Landtag NRW (2007, In Prozent) 

Als Norm: 
In der PraxIs: 

Abgeordnete 
Immer mit der 

sollten mit In der Realität: 
Fraktion ~e-Fraktion stim- Zufnedenheitb

) 

mena) 
stimmte 

alle NRW alle NRW Alle NRW 

Insgesamt 67 k.A. 67 k.A. 59 62 

CDU/CSU 76 78 66 68 60 64 

SPD 81 76 65 83 62 58 
FDpd

) 50 50 82 100 65 67 

Linke 33 58 50 

B90/Grüne 52 60 77 90 57 60 

a) Fragetext: "Bel wichtigen Abstimmungen sollte ein Abgeordneter mit ei
ner Fraktion stimmen, auch wenn er/sie anderer Meinung ISt; angegeben 
sind bel NRW nur die Anteile für die Antwort: "mit der Fraktion stimmen, 
auch bel anderer Memung"; b) Fragetext: Ganz allgemem, was ISt Ihre 
Meinung zur Geschlossenheit und Disziplin In Ihrer Fraktion? Die Befragten 
hatten fünf Antwortmöglichkeiten, angegeben sind nur die Anteile für die 
Antwort: " ... es eXistiert genau das richtige Maß"; d) bel NRW' gennge 
Fallzahl. 

tag - als "Fraktionenparla

ment" bezeichnet. Diese 

Qualifizierung trifft auch für 

den Landtag NRW zu, In 

dem Fraktionen ebenfalls die 

"zentralen AktionseInheI

ten" 40 bilden. Im Weiteren 

werden daher Stellung, Auf

gaben und Funktionspnnzl

plen der Fraktionen Im Land

tag NRW Im Vergleich zu 

anderen Landesparlamenten 

untersucht. 

Quelle: H. Best et al., Zweite Deutsche Abgeordnetenbefragung 2007, Je
weils S. 13. NRW hat - ebenso wie Bay

ern, Baden-Württemberg, 

Bremen, Hamburg, Hessen, das Saarland, Sachsen und Schleswlg-Holsteln - Fraktio-

nen verfassungsrechtlich bisher nicht sanktioniert. Deren Aufgaben, Innere Struktur 

sowie deren Rechte und Pflichten werden somit durch das Fraktionsgesetz sowie die 

Geschäftsordnung des Landtages bestimmt. In den meisten, Landesparlamenten kön

nen dabei 5 Prozent der Abgeordneten eine Fraktion bilden, denen dann auch die 

wichtigsten Rechte zustehen (zur GesetzesInitiative, Große und Kleine Anfragen etc.). 

Die genannte verfassungsrechtliche "Lücke" In NRW hat bisher ebenso wenig negative 

Folgen für die politische PraxIs gezeitigt wie das Fehlen von entsprechenden Regelun

gen über eine "parlamentansche Opposition", die In einer Reihe von Landesverfassun

gen InZWischen anerkannt 1St. 

Die Anerkennung, die Fraktionen In Landesparlamenten erfahren, manifestiert sich In 

entsprechenden Wertvorstellungen und In Verhaltensweisen. So gaben In einer Umfra

ge 2007 67 Prozent aller befragten Abgeordneten an, dass sie auch dann mit der Frak

tion stimmen sollten, wenn sie eine andere Meinung als die Mehrheit hätten. Die Abge

ordneten des Landtages NRW teilten diese Auffassung zu ähnlichen Anteilen und so

gar In den fraktionstYPIschen Ausprägungen (Tabelle 12). Nur eine Minderheit der Be

fragten In NRW gab 2007 an, dass die Fraktionsdisziplin gelockert werden sollte; die 

ganz überwiegende Mehrheit der Abgeordneten stimmte der Aussage zu, dass "genau 

40 S.S. Schüttemeyer: Fraktionen 1998, S. 24 ff. 
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das richtige Maß an FraktionsdiszIplin" eXistiere, dass also nicht nur die Norm geteilt, 

sondern auch die Realität der FraktionsdiszIplin akzeptiert würde. Insgesamt zeigt sich 

somit, dass die Abgeordneten In NRW FraktionsdiszIplin normativ ebenso breit unter

stützen wie Parlamentarier anderer Landesparlamente und dass dies auch im Abstim

mungsverhalten seinen Niederschlag finden sollte. 

Tabelle 13: FraktionskohäsIon Im Landtag NRW 
(15. WP) 

Anteil der Anteil der nicht Rice-
Abstimmungen beteiligten Indexe) 
mit absoluter Abgeordnetenb) 

Geschlossenheit8
) 

CDU 80 2,4 95,0 

SPD 100 1,5 100,0 

Grüne 100 1,7 100,0 

FDP 100 1,5 100,0 

Linke 100 3,6 100,0 

Gesamt 80 2,4 98,2 

a) Anteil der namentlichen Abstimmungen, bel denen es weder 
Enthaltungen noch fraktionsInterne Gegenstimmen gab; b) Ab
geordnete, die an den Abstimmungen nicht teilnahmen; c) Anteil 
der Stimmen der Fraktionsmehrheit an allen abstimmenden 
Fraktionsmitgliedern minus Anteil der Enthaltungen und der 
Nein-Stimmen 

Quelle: http://www.abgeordnetenwatch.de> (Stand: 15. Februar 
2013), eigene Berechnungen. 

Gleichzeitig hat ein beachtlicher An

teil der Befragten - Im Durchschnitt 

41 Prozent; In NRW 38 Prozent -

angegeben, schon einmal bel einer 

wichtigen Abstimmung gegen die 

FraktionsdiszIplin verstoßen und bel 

einer wichtigen Abstimmung gegen 

die Fraktion gestimmt zu haben 

(Tabelle 12).41 Abweichendes Ab

stimmungsverhalten kommt, nach 

diesen Selbstangaben, also Immer 

wieder vor Allerdings zeigt die em-

plrlsche Analyse von namentlichen 

Abstimmungen, bel denen der Konformitätsdruck aufgrund des nachvollZiehbaren Ver

haltens besonders hoch ISt, dass zumindest In der 15. Wahlperiode eine außerordent

lich hohe Fraktionskohäsion bestand (Tabelle 13). Eine solche Kohäsion lässt sich mit 

dem Rice-Index of CoheslOn messen, bel dem der Anteil der Enthaltungen und der 

abweichenden Stimmen vom Anteil der Stimmen abgezogen wird, die die Fraktions

mehrheit repräsentieren.42 Bel den fünf namentlichen Abstimmungen der 15. WP wie

sen vier Fraktionen bel allen Abstimmungen eine absolute Geschlossenheit auf; der 

Anteil der abwesenden Abgeordneten war relativ gering und der Rice-Index lag bel 

rund 98. Der Landtag NRW ISt also nicht nur Im Selbstverständnis der Abgeordneten 

Fraktionenparlament, sondern auch Im Verhalten.43 

41 Vgl. H. Best et al., Jenaer Parlamentanerbefragung. GesamtergebniS 2010, S. 13. 

42 Vgl .. P Schlndler, Datenhandbuch 1999, S. 1783; M. Lübker, Repräsentation 1999, S. 37; W Reutter, Gesetzge
bung 2012, S. 48. 

43 Die Befunde In Tabelle 13 können auch der spezifischen Konstellation In der 15. WP geschuldet sein; um zu ver
allgemelnerungsfählgen Ergebnissen zu kommen, ISt das Abstimmungsverhalten In weiteren Wahlpenoden zu 
untersuchen. 
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4. Die Abgeordneten 

Ebenso wenig wie der Landtag NRW strukturelle Besonderheiten aufweist, die einen 

eigenständigen Parlamentansmustypus begründen könnten, weichen die nordrheIn

westfälischen Abgeordneten von ihren Kollegen und Kolleginnen aus den anderen 

Bundesländern ab, zumindest soweit Sich dies aus den Umfragen und vorliegenden 

Daten schließen lässt. Jedenfalls welsen Selbstverständnis, Tätigkeitsprofile und Kar

nerewege der Abgeordneten des Landtages NRW keine spezifischen Eigenheiten auf. 

Wie andere LandesparlamentarIer Sind Abgeordnete In NRW: mit der parlamentari

schen Demokratie und ihrer Tätigkeit überwiegend zufrieden und haben ein entspre

chendes Rollenverständnis ausgebildet (Kapitel 4.1), sie welsen die bekannten sozIal

struktureIlen Merkmale auf (Kapitel 4.2.) und verfügen über ähnliche Tätigkeitsprofile 

und Arbeitsschwerpunkte (Kapitel 4.3.). 

4. 1 Selbst- und Repräsentationsverständms 

Parlamente verfügen nicht nur über organisatorische Strukturen, sie benötigen auch 

Abgeordnete, die diese Strukturen ausfüllen und die ihr Handeln an den PrinzIpien und 

Werten orientieren, die für Funktionsfähigkeit und Stabilität von Parlamenten und Re

glerungssystem unerlässlich Sind. Abgeordnete müssen Insbesondere das parlamenta

rische Regierungssystem sowie die damit verknüpfte FraktionsdiszIplin akzeptieren 

und ein spezifisches Rollen- und Amtsverständnis ausbilden.44 Auf die hohe Anerken

nung, die FraktionsdiszIplin bel Abgeordneten Nordrheln-Westfalens genießt, wurde 

schon hingewiesen (Kapitel 3.3). Die Abgeordneten des Landtages NRW Sind aber 

darüber hinaus mit ihrer Tätigkeit ebenso zufrieden wie mit der parlamentarischen De

mokratie Insgesamt und sie haben auch ein entsprechendes Repräsentationsver

ständnis ausgebildet, das allerdings In Konflikt stehen kann mit den Erwartungen der 

Bürger an "ihre" Volksvertreter 

Die Abgeordneten des Landtages Sind mit ihrer Tätigkeit Insgesamt zufrieden (Schau

bild 3). So fanden In einer Umfrage 2007 rund 92 Prozent der Befragten aus Regie

rungsfraktionen ihre Tätigkeit "weitgehend befriedigend" (61 Prozent) oder "sehr be

friedigend" (31 Prozent); bel AngehÖrigen der Oppositionsfraktionen waren 63 Prozent 

"weitgehend" und 25 Prozent "sehr zufrieden" 45 Ähnlich hohe Werte ergaben Sich 2010 

44 Die weitere Darstellung stützt Sich vor allem auf Umfragen, die Im Rahmen von Abgeordnetenbefragungen Im 
Jahre 2007 und 2010 durchgeführt wurden; vgl. die Länderstudien und die zusammenfassenden Darstellungen 
von H. Best et al., Jenaer Parlamentanerbefragung 2010; H. Best et al., Zweite Deutsche Abgeordnetenbefra
gung 2007 

45 Durchgeführt wurde die Befragung 2007, teilgenommen haben 102 von 187 Abgeordneten, das entspncht einer 
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Schaubild 3: Zufriedenheit mit der Abgeordnetentätigkeit 
Im Ländervergleich (2007, In Prozent) 

MV 58 

TH 62 

SA 62 

SAT 64 

BB , 64 

BER 73 

RP 77 

BW 81 

NOS , 81 

SLO 82 

SH 83 

HES 
'",." 

90 

NRW 90 

25 50 75 100 

Fragetext: "Einmal ganz allgemein betrachtet: Wie befnedigend Ist für 
Sie persönlich die Tätigkeit als Parlamentaner(in): Ist sie sehr befnedi
gend, weitgehend befnedigend, einigermaßen befnedigend oder eher 
unbefnedigend?" 'Antworten "sehr befnedigend" und "weitgehend be
fnedigend" wurden zusammengefasst. 

Quelle: H. Best: Zweite Deutsche Abgeordnetenbefragung, 2007, Je
weils S. 6. 

bel der Wiederholungsbefra

gung. 46 Auch Im Bundesländer

vergleich zeigt sich die hohe Zu

fnedenheit der Abgeordneten des 

Landtages NRW. Zusammen mit 

ihren hesslschen Kollegen und 

Kolleginnen gehörten die Abge

ordneten aus NRW zu den zu

friedensten Volksvertretern über

haupt. 

Es überrascht daher nicht, dass 

bel derselben Befragung rund 90 

Prozent der Abge'ordneten des 

Landtages NRW angaben, mit 

der Demokratie "sehr" oder 

"ziemlich" zufneden zu sein. Die 

Akzeptanz bel den Abgeordneten 

In NRW entspncht damit dem Ni

veau, das auch In anderen westdeutschen Bundesländern zu finden 1St. Nach Best et 

al. lag dabei die Demokratiezufnedenheit der westdeutschen Parlamentaner über der

Jenigen der ostdeutschen Landesparlamentaner; hinzu kommt, dass Abgeordnete deut

lich zufnedener sind mit der Demokratie als es die Wohnbevölkerung ISt.47 

Erwähnt wurde bereits die hohe Anerkennung der FraktionsdiszIplin. Zwar eXistieren 

zWischen den Parlamenten durchaus Unterschiede, doch fanden 2007 die meisten Ab

geordneten des Landtages NRW, dass "genau das nchtige Maß" an Fraktionsge

schlossenheit eXistierte und dass ein Abgeordneter auch dann mit der Fraktionsmehr

heit stimmen sollte, wenn er anderer Meinung Ist (Tabelle 14). 

Auch das Repräsentationsverständnis weist bel den Abgeordneten des Landtages 

NRW keine Besonderheiten auf (Tabelle 15),48 auch wenn hier beträchtliche Unter

scheide eXistieren und zwar sowohl zWischen den Bundesländern als auch zWischen 

Ausschöpfungsquote von 54,5 Prozent; H. Best et al., Zweite Deutsche Abgeordnetenbefragung, NRW 2007, S. 
5. . 

46 H. Best et al .. Jenaer Parlamentanerbefragung 2010. NRW 

47 H. Best et al., Zweite Deutsche Abgeordnetenbefragung 2007, S. 19. 

48 H. Best et al., Dritte Abgeordnetenbefragung 2010. Gesamtergebnis, S. 10f. 
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Tabelle 14: Einstellungen zur Fraktionsgeschlossenheit und zur FraktionsdiszIplin als Norm nach 
Fraktionen und Landesparlamenten (2007, In Prozent) 

BW BER BB HES MV NOS NRW RP SN ST SLO SH TH 0 

Fraktionsgeschlossenheita
) 

COU 82 77 20 100 20 91 68 31 57 30 84 86 57 61,8 

SPO 62 54 41 44 67 73 83 80 44 96 47 64 66 63,2 

Linke c) 53 65 42 40 77 29 51,0 
FOpc) 88 80 83 71 90 100 63 100 20 100 79,5 

Grüne C
) 83 50 92 82 90 100 100 85,3 

Fraktionsdiszi pli nb 

COU 79 86 50 91 60 93 78 79 66 86 72 70 71 75,5 

SPO 71 78 75 87 67 89 76 75 89 23 87 91 79 75,9 
Linke c) 88 19 58 37 35 14 41,8 

Grüne c
) 40 58 50 46 50 25 75 49,1 

FOp c) 50 60 67 14 89 50 86 25 60 25 52,6 

a) Fragetext: "Ganz allgemein, was Ist ihre Meinung zur Geschlossenheit und Disziplin In ihrer eigenen Fraktion"; mögli-
che Antworten waren: "sollte stark gelockert werden", "sollte etwas gelockert werden", "es eXistiert genau das richtige 
Maß", "sollte etwas stärker sein", "sollte sehr viel stärker sein"; In die Tabelle aufgenommen wurden nur die Angaben für: 
"es eXistiert genau das richtige Maß"; b) Fragetext: "Bel wichtigen Abstimmungen sollte ein Abgeordneter mit seiner Frak-
tion stimmen, auch wenn er/sie anderer Meinung ISt"; es gab zwei Antwortmöglichkeiten, aufgenommen wurden die An-
gaben für: "mit der Fraktion stimmen, auch bel anderer Meinung"; c) teilweise geringe Fallzahlen. 

Quelle: H. Best et al .. Zweite Deutsche Abgeordnetenbefragung, 2007, Jeweils S. 13. 

Tabelle 15: Repräsentationsverständnis der Abgeordneten (2007, In Prozent) 

Repräsentationsverständnis BB HES NRW RP ST SH 

der im Wahlkreis gewählten Abgeordneten 

- Vertreter einer Partei 12 4 7 14 6 7 
- Vertreter der eigenen Wähler 17 14 16 16 9 7 
- Vertreter des Wahlkreises 42 46 47 14 52 29 

Vertreter des gesamten Landes 29 36 30 57 33 57 

... der über Liste gewählten Abgeordneten 
- Vertreter einer Partei 22 14 18 25 8 

Vertreter der eigenen Wähler 9 9 11 17 12 6 
Vertreter des Wahlkreises 17 39 21 15 17 22 

- Vertreter des gesamten Landes 52 39 50 44 63 72 

Fragetext: Verstehen Sie sich als Abgeordneter In erster linie als Vertreter Ihrer Partei, Ihrer eigenen Wähler, Ihres 
Wahlkreises oder als Vertreter des gesamten Landes? 

Quelle: H. Best, Zweite Deutsche Abgeordnetenbefragung 2007, Jeweils S. 11. 

direkt und über Liste gewählte Abgeordnete. Die Abgeordneten des Landtages NRW 

verstehen sich zumeist als Vertreter "ihres" jeweiligen Landes oder -ihres Wahlkreises. 

Damit dominieren territonal geprägte Repräsentationsvorstellungen. 

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Abgeordneten des Landtages NRW die parla

mentansche Demokratie und die Funktionspnnzlplen des parlamentanschen RegIe

rungssystems In hohem Maße akzeptieren. Folgt man Umfragen, bestehen keine signi

fikanten Unterschiede zu den Abgeordneten anderer Bundesländer 
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4.2. Soziale Zusammensetzung 

Nicht selten wird angenommen, dass Parlamente die Gesellschaft "widerspiegeln" soll

ten. Nur dann könnten sie ihre Repräsentationsaufgabe erfüllen. Die soziale Zusam

mensetzung von Parlamenten ISt In dieser HinSicht ein Indikator, um die "soziologi

sche" Dimension parlamentarischer Repräsentation zu untersuchen. Allerdings kommt 

es dabei nicht darauf an, gesellschaftliche Strukturen Im Parlament zu reproduzieren. 

Vielmehr bemisst Sich diese soziologische DimenSion parlamentarischer Repräsentati

on an drei Kriterien: Danach müssen Parlamente sozial pluralistisch sein, sie müssen 

gesellschaftlichen Wandel aufnehmen können und keine Gruppe darf systematisch 

ausgegrenzt sein. Die folgende Untersuchung der Sozialstruktur orientiert Sich an die

sen Maßstäben und arbeitet heraus, Inwieweit der Landtag NRW diese Anforderungen 

ebenso gut erfüllt wie andere Landesparlamente. Soweit die üblichen SOZIalstruktureI

len Merkmale betroffen Sind, weist der Landtag NRW keine Signifikanten Unterschiede 

zu anderen Landesparlamenten auf: In Bezug auf Geschlecht, Alter und Beruf ent

spncht die soziale Zusammensetzung des Landtages NRW cum grano salis derjenigen 

anderer Landesparlamente. 

Geschlecht: Wie In anderen Lan

desparlamenten hat Sich Im Land

tag N RW sukzeSSive der Anteil 

der weiblichen Abgeordneten er

höht von 6,0 (1947), 3,5 (1970) 

und 20,7 (1990) auf 29,5 Prozent 

(2012). Der Landtag NRW weist 

damit aktuell eine der niedrigsten 

Anteile weiblicher Abgeordneter 

auf und Wird nur noch von Meck

lenburg-Vorpommern (28,2 Pro

zent), Hessen (26,3 Prozent) und 

Tabelle 16. Frauenanteile In den Landesparlamenten 
(Durchschnittswerte, In Prozent) 

BW 

BAY 

BER 

BB 

HB 

HH 

HES 

NDS 

MVa) 

NRW 

RP 

SLD 

SH 

SN 

SAT 

Vor 
1978 

3,6 

4,6 

10,7 

13,3 

13,6 

7,9 

4,7 

5,9 

6,1 

4,3 

6,7 

ZWischen 
1978 und 

9/1990 

7,2 

9,6 

15,5 

20,7 

20,3 

12,5 

11,0 

13,1 

11,3 

13,7 

15,9 

ZWischen 
10/1990 und 

08/2007 

18,3 

21,8 

34,7 

31,2 

39,2 

33,3 

30,7 

30,1 

28,0 

29,6 

28,7 

33,3 

36,0 

25,8 

27,6 

Aktuelle 
WP (Dez. 

2012) 

18,1 

31,0 

33,6 

39,8 

41,0 

38,8 

26,3 

34,4 

29,2 

29,5 

39,5 

39,2 

31,9 

30,3 

32,4 

Baden-Württemberg (18,1 Pro- TH ---------------------------------------
zent) unterboten (Stand: Dezem

ber 2012). Doch haben In anderen 

a) Schließt lediglich die ersten vier Wahlpenoden (1990-2006) ein. 

Quelle: W Reutter, Föderalismus, 2008, S. 120; eigene Ergän
zungen und Aktualislerungen. 

Landesparlamenten ähnliche Entwicklungen wie In NRW stattgefunden, wobei tYPI

scherwelse die Anteile weiblicher Abgeerdneter In den Stadtstaaten am höchsten la

gen. 
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Tabelle 17 Altersstruktur der Abgeordneten Im Landtag NRW (12.-16. WP, abs. und In Prozent) 

Bis 30 31-40 41-50 51-60 61 Jahre und älter 
Jahre Jahre Jahre Jahre 

WP Abs. (%) Abs. (%) Abs. (%) Abs. (%) Abs. (%) 

12. 6 (2,7) 25 (11,3) 78 (35,3) 101 (45,7) 11 (5,0) 

13. 5 (2,2) 28 (12,1) 78 (33,8) 102 (44,2) 18 (7,8) 

14. 3 (1,6) 29 (15,5) 54 (28,9) 86 (46,0) 15 (8,0) 

15. 7 (3,9) 27 (14,9) 57 (31,5) 66 (36,5) 24 (13,3) 

16. 7 (3,0) 35 (14,8) 75 (31,6) 94 (39,7) 26 (11,0) 

Quelle: eigene Auszählung, U. Andersen/R. Bovermann, Der Landtag, 2012, S. 410; Landtag NRW, Die Landtagswahl, 
1995, S. 43, Landtag NRW, Die Landtagswahl 2000, S. 61; Landtag NRW, Die Landtagswahl, 2005, S. 91; Landtag 
NRW, Die Landtagswahl, 2012, S. 165: U. Andersen/R. Bovermann, Der Landtag 2004, S. 316. 

Altersstruktur Die Altersstruktur des Landtages NRW weist ebenfalls eine Reihe von 

Parallelen mit anderen Landesparlamenten auf. So liegt der Landtag NRW mit einem 

Durchschnittsalter seiner Abgeordneten von aktuell 48 Jahren49 Im Rahmen des Übli

chen. Wie In anderen Landesparlamenten sind die meisten Abgeordneten zWischen 41 

und 60 Jahre alt, während die über 60- und die unter 30-Jährlgen nur schwach vertre

ten sind. Allerdings weist der Landtag NRW mit 1,83 bzw 6,44 Prozent doch unter

durchschnittliche Werte bel den zuletzt genannten Altersgruppen auf (Tabellen 17 und 

18). Diese Daten bestätigen, dass 
Tabelle 18 Altersstruktur der Abgeordneten In den 

die parlamentarische Karriere In deutschen Landesparlamenten (1990 bis 

der 
2005, In Prozent) 

Regel eine "zweite Karriere" 
Bis 30 30-39 40-49 50-69 60 Jah-

und dass die Verweildauer Im Jahre Jahre Jahre Jahre re + 

BW 1,65 17,16 36,15 37,02 8,02 
Landtag kurz 1St. 50 BAY 1,12 10,88 32,87 44,23 10,9 

BER 5,88 19,67 35,21 32,76 6,49 

Berufsstruktur Ein Vergleich der BB 6,53 20,96 34,88 31,41 6,2 

HB 6,46 17,87 39,33 31,79 4,05 
Berufsstrukturen ISt methodisch HH 3,81 20,05 33,43 28,96 10,77 

anspruchsvoll. Die Angaben der HES 2,05 13,41 34,09 42,73 7,73 

MV 1,79 15,89 46,95 30,03 5,34 

Abgeordneten über Berufe und NOS 1,64 12,79 36,27 43,84 5,46 

berufliche Qua I ifi kationen sind 
NRW 1,83 12,98 33,84 44,9 6,44 

RP 1,98 13,53 38,28 35,64 5,61 

bisweilen ungenau oder unvoli- SOL 2,94 17,16 50,98 28,43 0,49 

SA 4,17 18,69 36,07 29,09 11,99 
ständig, häufig von nur geringer SAT 6,14 19,97 37,84 27,23 9,13 

Interner Differenzierung (z.B. über SH 0,00 8,55 34,26 46,42 10,78 

TH 4,83 19,9 39,8 30,88 4,58 
die Position Im öffentlichen Dienst) a) In einzelnen Fällen keine Angaben bel HB (0,5), HH (2,98) und 
und sind aufgrund von Verände- RP (4,95). 

Quelle: M. Flick, Parlamente, 2008, S. 168. 

49 Landtag NRW, Die Landtagswahl 2012, S. 165, vgl. auch: U. Andersen/R. Bovermann, Der Landtag 2004, S. 
316; U. Andersen/ R. Bovermann, Der Landtag 2012, S. 410. 

50 S. Holl, Landtagsabgeordnete 1989; S. HolI, Landespolitiker 1989. 
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Tabelle 19: Berufsstruktur der Abgeordneten und der Landesbevölkerungen 
(Durchschnittswerte, 1990-2005J 

Öffentlicher Dienst 

Angestellte Sonstige Sonstige Nicht 
und Arbeiter Lehrer Beschäftigte Anwälte Selbständige Erwerbstätige 

Abg. (Bey.) Abg. (Bey.) Abg. (Bey.) Abg. (Bey.) Abg. (Bey.) Abg. (Bey.) 

BW 19,0 (48,5) 18,6 (1,2) 37,6 (6,2) 9,2 (0,1) 10,9 (6,1) 4,7 (37,9) 

BAY 23,3 (49,0) 14,4 (1,0) 32,4 (6,5) 8,9 (0,2) 18,1 (7,0) 2,9 (36,2 

BER 39,5 (46,5) 7,1 (1,1) 27,5 (10,6) 9,2 (0,2) 9,4 (6,4) 7,3 (35,1) 

BB 46,8 (53,5) 12,6 (1,5) 23,8 (7,5) 3,7 (0,1) 10,4 (4,4) 2,6 (33,1) 

HB 37,0 (41,5) 10,6 (1,5) 27,5 (8,0) 4,4 (0,2) 11,7 (5,4) 8,8 (43,9) 

HH 40,4 (43,7) 10,8 (1,4) 19,7 (8,4) 9,9 (0,4) 11,3 (6,6) 8,0 (39,6) 

HES 24,5 (46,3) 16,7 (1,0) 26,3 (6,5) 15,5 (0,2) 10,5 (6,0) 6,6 (39,9) 

MV 39,1 (53,7) 8,6 (1,6) 31,9 (8,2) 3,8 (0,1) 12,4 (4,1 ) 4,3 (32,3) 

NOS 28,7 (44,8) 17,6 (1,3) 21,2 (6,5) 5,4 (0,1) 20,6 (5,5) 3,6 (41,9) 

NRW 43,1 (43,6) 13,2 (1,1) 21,9 (5,5) 5,8 (0,1) 10,6 (4,9) 5,5 (44,9) 

RP 23,3 (45,1) 19,1 (1,1) 32,8 (6,1) 6,4 (0,1) 14,0 (5,6) 4,5 (41,9) 

SLD 33,8 (41,1) 15,0 (1,0) 36,3 (6,1) 4,4 (0,1) 8,8 (4,6) 1,9 (47,0) 

SN 39,9 (51,2) 8,5 (1,5) 33,8 (6,7) 3,3 (0,1) 12,0 (4,4) 2,5 (36,2) 

ST 49,9 (52,2) 13,5 (1,5) 24,0 (7,1) 1,5 (0,1) 9,2 (3,9) 1,9 (35,3) 

SH 31,2 (46,4) 18,5 (1,1) 28,6 (7,1) 6,9 (0,1) 10,0 (6,2) 4,8 (39,1) 

TH 46,6 (53,3) 9,9 (1,6) 29,0 (6,4) 1,9 (0,1) 9,2 (4,2) 3,4 (34,4) 

Quelle: M. Flick, Parlamente, 2008, S. 166. 

Tabelle 20: Berufsstruktur der Abgeordneten Im Landtag NRW (1995-2012) 

1995 2000 2005 2010 2012 

Abs. Abs. (%) Abs. (%) 

Arbeiter 4 (1,8) 2 (0,9) ° (0,0) ° 0,0 ° (0,0) 

Angestellte In der Wirtschaft 
83 (37,6) 85 (36,8) 77 (41,2) 81 44,8 113 (47,7) 

und In Verbänden 

Öffentlicher Dienst 79 (35,7) 90 (39,0) 59 (31,6) 54 29,8 58 (24,5) 

Selbständige u. freie Berufe 37 (16,7) 45 (19,5) 44 (23,5) 38 21,0 56 (23,6) 

Hausfrauen 17 (7,7) 9 (3,9) 6 (3,2) 0,6 3 (1,3) 

Andere (0,5) (0,0) (0,5) 7 3,8 7 (3,0) 

Abgeordnete gesamt 221 (100,0) 231 (100,0) 187 (100,0) 181 (100,0) 237 (100,0) 

Quelle: Landtag NRW' Landtagswahl1995, S. 42; Landtagswahl 2000, S. 59 ff., Landtagswahl 2005, S. 88f., Landtags-
wahl 2012, S. 163 f., Handbuch, 14. WP, S. 248 f., Handbuch 16. WP, S. 289 ff., U. Andersen/R. Boyermann, Der Land-
tag 2012, S. 410; eigene Berechnungen. 

rungen Im Zeitablauf oder divergierender Klassifikationen In den einzelnen Landespar-

lamenten nicht ohne Weiteres
51 

vergleichbar. 

Lässt man die methodischen Schwlengkeiten außer Acht und legt die Werte zugrunde, 

die M. Flick für die Jahre 1990 bis 2005 zusammengestellt hat und die sich auf die Be-

rufsstruktur der Abgeordneten und der Landesbevölkerungen beziehen, sind drei As-

pekte bemerkenswert (Tabelle 19): Erstens, der öffentliche Dienst und Insbesondere 

51 Vgl. dazu: C. HandschelI, Abgeordnete, S. 11 ff. 
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Lehrer sind In allen Landesparlamenten überrepräsentiert. Diese Aussage gilt für die In 

Tabelle 19 aufgeführten Durchschnittswerte ebenso wie für aktuelle Wahlperioden. 52 

So liegt In NRW der Anteil der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes In der 16. Wahl

periode (2012/17) bel 24,9 Prozent. Dennoch lassen sich Landesparlamente keines

wegs als "Beamtenparlamente" qualifizieren. Beamte stellen selbst eine heterogene 

Gruppe dar und teilen lediglich ihren Rechtsstatus als Beschäftigte Im öffentlichen 

Dienst als gemeinsames Merkmal. Daraus ergeben sich aber weder Politikbereiche 

übergreifende Interessenlagen noch Identitätsstiftende Weltanschauungen. Beamte 

waren daher auch nie In der Lage, In einem der Landesparlamente eine über Frakti

onsgrenzen hinweg agierende einheitliche "Beamtenlobby" zu bilden. 53 

Zweitens, die häufige Klage, Selbständige und Vertreter freier Berufe selen unterre

präsentiert, findet auch Im Landtag NRW - ebenso wie In anderen Landesparlamenten 

- keine Bestätigung. Diese Berufsgruppen machen In anderen Landesparlamenten 

stets einen beachtlichen Anteil aller Abgeordneten aus, auch wenn In den ostdeut

schen Landtagen ihr Anteil wie etwa In Brandenburg mit 11,4 Prozent (4 WP) deutlich 

unter demjenigen des Landtags NRW liegt, In dem zWischen der 12. und 16. WP ZWI

schen 16 und 24 Prozent der Abgeordneten der Gruppe der Selbständigen und freien 

Berufe angehörten (Tabelle 20). Drittens, es gibt In allen Landesparlamenten eine Rei

he von Berufs- oder Bevölkerungsgruppen, die kontinuierlich unterrepräsentiert sind. 

Dazu zählen vor allem Arbeiter/innen, Hausfrauen/männer und Rentner/innen. Sie sind 

In allen Landesparlamenten bestenfalls marginal vertreten und stellen - wie Im Landtag 

NRW - kaum 2 oder 3 Prozent der Abgeordneten. 

Insgesamt zeigt die Analyse der SOZialstruktur der Abgeordneten des Landtages NRW 

die aus anderen Ländern bekannten Muster' Die Zusammensetzung des Parlamentes 

In NRW ist pluralistisch. Es Sind unterschiedliche Gruppen vertreten, so dass eine Mi

nlmalbedingung SOZialer Repräsentation erfüllt 1St. Zudem gibt es keine Gruppe, die 

das Parlament über Fraktionsgrenzen hinweg majorisieren könnte. Dies ISt schon auf

grund der FraktionsdiszIplin ausgeschlossen, findet aber auch Im Plenum des Landta

ges keine Grundierung, da keine Gruppe über eine absolute Mehrheit verfügt. Dies gilt 

auch für Beamte und Lehrer oder generell für Angehörige des öffentlichen Dienstes. Al

lerdings kann erst eine detaillierte Untersuchung der Zusammensetzung der Aus

schüsse zeigen, InWiefern In den entscheidungsvorbereitenden Substrukturen SOZial 

52 Vgl. H. Träger, Der n1edersäehslsehe Landtag 2012, S. 378; M. Lübker/S.S. Sehüttemeyer, Der Brandenburgl
sehe Landtag 2012, S. 195. 

53 Vgl.. K. Sehrode, Beamtenabgeordnete 1977 
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homogene Mehrheiten zu finden sind. Außerdem verweist der gestiegene Frauenanteil, 

dass der Landtag NRW In der Lage ISt, gesellschaftlichen Wandel zu verarbeiten. 

Schließlich ISt hervorzuheben, dass Im Landtag NRW wie In anderen Landesparlamen

ten bildungsnahe Mitteischichten überrepräsentiert sind, während andere Gruppen (Ar

beiter, Hausfrauen, Rentner) dauerhaft unterrepräsentiert sind. Besonders fällt auf, 

dass auch Angehörige von Gruppen mit Migrationshintergrund Im Landtag NRW so gut 

wie nicht vertreten sind. So geben In der aktuellen Wahlperiode gerade einmal drei Ab

geordnete einen Geburtsort außerhalb der Bundesrepublik an (= 1,3 Prozent). In Berlin 

waren es In der 16. WP Immerhin 7,3 Prozent der Abgeordneten.54 

3.3 "ProfessIOnalisIerter" Landesparlamentansmus 

Inwiefern die Abgeordnetentätigkeit die Merkmale eines Berufes aufweisen, wird kon

trovers diskutiert. Die einschlägige Forschung, die sich mit diesem Thema auseInan

dergesetzt hat, hat sich dabei Insbesondere dafür Interessiert, Inwieweit eine "Professl

onalislerung" stattgefunden hat, Inwieweit also Rekrutierungsmuster, Tätigkeitsprofile 

und Karnereverläufe bel Abgeordneten Merkmale aufWiesen, die denjenigen anderer 

Berufe entsprechen. Über die Abgeordneten In NRW liegen keine detaillierten Untersu

chungen vor, die diese Aspekte umfassend aufarbeiten oder vergleichend analysieren. 

Im Weiteren werden daher verstreute Befunde zusammengeführt, wobei die Frage, ob 

und Inwieweit sich In Nordrheln-Westfalen ein Abgeordnetentypus wie In anderen Bun

desländern herausgebildet hat, erkenntnisleitend 1St. Zwei Aspekte stehen dabei Im 

Vordergrund: das Selbstverständnis und die Tätigkeitsprofile einerseits und die parla

mentarischen KarrIereverläufe der Abgeordneten andererseits.55 

Selbstverständms und Tätigkeitsprofile. Folgt man Umfragen, besitzen die Abgeordne

ten zu ihrer Tätigkeit ein ambivalentes VerhältniS. Einerseits begreift der überwiegen

de Anteil die Abgeordnetentätigkeit eindeutig als Beruf. Vier von fünf In der Jenaer 

Abgeordnetenbefragung befragten Parlamentarier/innen teilten die Auffassung, die 

Abgeordnetentätigkeit seit ein "rlchtiger" Beruf 56 Das gilt auch für die Mitglieder des 

Landtages NRW;57 von ihnen stimmten fast 90 Prozent der Aussage "voll" oder "eher" 

zu, dass Politik ein "rlchtiger" Beruf sel.58 

54 Landtag, Handbuch, 16. WP 2012; W Reutter, Das Berliner Abgeordnetenhaus 2012, S. 156. 

55 Vgl. zum Weiteren: W Reutter, Föderalismus, S. 136 ff. m.w.N. 

56 H. Best et al., Jenaer Parlamentanerbefragung. GesamtergebniS 2010, S. 6 

57 H. Best et al., Zweite Deutsche Abgeordnetenbefragung NRW 2007, S. 7; vgl. auch Best et al., Abgeordnetenbe
fragung 2003, Jeweils S. 17 Nach Holl hatten Sich In Baden-Württemberg lediglich 49,4 Prozent der Befragten als 
Berufspolitiker bezeichnet; S. HolI, Landtagsabgeordnete 1989, S. 171. 

58 H. Best et al., Jenaer Parlamentanerbefragung NRW 2007, S. 7 
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Tabelle 21 Zeitbudgets von Landtagsabgeordneten In Bayern, Berlin und In ostdeutschen 
Landtagen (in Wochenstunden) 

Sitzungswochen Sitzungsfreie Wochen 

Bayern Berlin Ostdt. Bayern Berlin Ostdt. 
(1989) (1991/92) (1991/92) (1989) (1991/92) (1991/92) 

Sitzungen 24,8 21,8 25,0 6,9 6,4 3,5 

Davon: 

- Plenum 7,1 6,7 7,1 

- Ausschüsse 7,9 3,8 5,0 

- Fraktion 3,8 3,8 5,3 

- Arbeitskreise 3,7 3,9 4,5 

- Parteigremien 2,3 3;6 3,1 3,1 3,2 2,2 

- kommunalpol. 2,3 3,6 3,1 3,1 3,2 2,2 
Gremien 

Informations- und 15,0 13,8 16,2 26,4 15,9 17,9 
Kontakttätigkeit 

Administrative und 6,4 7,7 8,7 11,5 7,1 6,5 
Routinetätigkeit 

Innovative 5,9 6,1 7,4 10,5 7,8 8,3 
Tätigkeiten 

Sonst. Tätigkeiten 4,4 3,1 5,2 7,8 7,6 8,8 

Gesamtstundenzahl 56,5 52,5 62,5 63,1 44,8 45,0 
Woche 

Quelle: B. Giegench, Was macht 1999, S. 121 und 123; hier sind nur ausgewählte Tätigkeiten angegeben. 

Dementsprechend hoch Ist der Zeitaufwand der Abgeordneten für Ihre Tätigkeit. Er 

liegt In Sitzungswochen bel rund 54, In sitzungsfreien Wochen bel knapp 45 Stun

den. 59 Das entspncht Befunden aus älteren Studien, die Anfang der 1990er Jahre 

durchgeführt wurden (Tabelle 21). Danach haben Abgeordnete In Bayern In Sitzungs

wochen 56,5 Stunden, In Berlin 52,5 Stunden und In ostdeutschen Landesparlamen

ten durchschnittlich 62,5 Stunden pro Woche für ihre parlamentansche Arbeit aufge

wendet; In sitzungsfreien Wochen waren es In Bayern 63,1 Stunden, In Berlin 44,8 und 

In ostdeutschen Landesparlamenten 45,0 Stunden.60 Andere Studien kommen zu ähn

lichen Befunden.61 

Unterstützt wird die Auffassung, dass die Abgeordnetentätigkeit als Beruf gilt, damit, 

dass mehr als zwei Drittel der westdeutschen Landesparlamentaner angaben, als Ab

geordneter mehr zu arbeiten als In ihrem früheren Beruf (in den ostdeutschen Landes

parlamenten waren es 59 Prozent). Und auch In NRW gaben 67 Prozent an, dass sie 

als Abgeordneter - Im Vergleich zu ihrem Vorberuf - eine höhere Arbeitsbelastung 

hätten (Tabelle 22). 

59 H. Best et al., Jenaer Parlamentanerbefragung 2010, S. 6. 

60 Vgl. W.J. Patzelt, Abgeordnete 1995, S. 56 und 76. 

61 B. Giegench, Was macht, 1999. 
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Tabelle 22: Abgeordnetentätigkeit Im VergleIch mit 
dem Vorberuf (in Prozent; 2007) 

Landtag Westdeutsche Ostdeutsche 
NRW Landes- Landes-

parlamente parlamente 

Höheres 
44 44 44 

Ansehen 

Höherer 
46 43 55 

Verdienst 

Höhere Ar-
beitsbe- 67 68 59 
lastung 

Fragetext: "Jetzt lese Ich Ihnen einige Aussagen zum Verhält
nis von Beruf und Parlamentsmandat vor. Bitte sagen Sie mir, 
ob für Sie persönlich diese Aussagen voll und ganz zutreffen, 
eher zutreffen oder ob sie eher nicht zutreffen bzw. gar nicht 
zutreffen ( ... ): Als Abgeordnete(r) verfüge Ich über ein höheres 
Ansehen als In meinem früheren Beruf. Auch wenn Ich alle 
Aufwendungen berücksichtige, verdiene Ich als Abgeordnete(r) 
mehr als In meinem früheren Beruf. In meinem blshengen be
ruflichen Leben habe Ich noch nie so viel gearbeitet wie als Ab
geordnete(r)." Nur die Antworten: trifft voll und ganz zu oder 
trifft eher zu. 

Que"e: H. Best et all., Zweite Deutsche Abgeordnetenbefra
gung, NRW, 2007, S. 8. 

Auch die Auf teilung der Tätigkeiten 

hat die Studie von Patzelt adäquat 

erfasst. Die meiste Zeit verbnngen 

Abgeordnete, nach diesen Unter

suchungen, In "Sitzungen" und für 

"Informations- und Kontakttätig

keiten" In der Jenaer Abgeordne

tenstudie wurde zwar nicht erho

ben, wie viel Zeit die Parlamenta

ner auf die einzelnen Tätigkeiten 

verwenden, aber Immerhin wurden 

die Abgeordneten gefragt, wo der 

Schwerpunkt ihrer Tätigkeit liegt. 

Und hier gibt es durchaus beachtli-

che Unterschiede. Denn Im Ver

gleich zu anderen Landesparlamenten gaben die Abgeordneten des Landtages NRW 

an, dass der Schwerpunkt ihrer Arbeit auf dem Parlament liege, also nicht Im Wahl

kreis. 

Trotz des Selbstverständnisses und der Tätigkeitsprofile Ist Politik ein "unsicherer" Be

ruf und weist nur teilweise die Merkmale auf, die sich tYPIscherweise mit anderen Pro

fessionen verknüpfen.62 Hier fällt schon auf, dass Politik nur ausnahmsweise der erste 

Beruf ISt, den ein Abgeordneter ergreift. Dies zeigt sich an dem vergleichsweise hohen 

Durchschnittsalter der Abgeordneten von knapp 50 Jahren und hat sich auch dann 

niedergeschlagen, dass eine Wiederwahl keineswegs sicher 1St. SO wurden nach Dlerl 

et al. In den ersten sechs Wahlpenoden des Landtages NRW (1946-1970) lediglich 

ZWischen 51 und 70 Prozent der Abgeordneten wieder gewählt. Und auch 2010 waren 

nur rund 38 Prozent der Abgeordneten mehr als fünf Jahre Mitglied des Landtages.63 

Dementsprechend hat sich die Verweildauer der Abgeordneten Im Landtag NRW ent

wickelt (Tabelle 23). Nur eine Minderheit der Abgeordneten war zu Beginn der 14. bzw 

der 16. Wahlpenode mehr als 3 Wahlpenoden Im Parlament. In der 14. Wahlpenode 

waren es In NRW 28,9 Prozent und In der 16. Wahlpenode 37,1 Prozent. Eine Tätigkeit 

als Abgeordneter dauert daher zumeist gerade einmal 2 Wahlpenoden, also maximal 

10 Jahre, für einen Beruf ISt dies sicher eine kurze Zeitspanne. 

62 Vgl. dazu: H. BesUS. Jahr, Politik 2006. 

63 B. Dierl et al, Der Landtag 1982, S. 1327; U. Andersen/R. Bovermann, Der Landtag 2012, S. 410. 
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Tabelle 23: Neuparlamentaner und Verweildauer (in Wahlpenoden) In ausgewählten 
LandesQarlamenten 

Abgeordnete 
Neu- Abgeordnete Abgeordnete Abgeordnete mit 5 und 

parlamentarier mit2WP mit 3 WP mit4WP mehrWP Gesamt 
(WP) 

Abs. (%) Abs. (%) Abs. (%) Abs. (%) Abs. (%) Abs. 

NRW (14.) 72 (38,5) 61 (32,6) 37 (19,8) 14 (7,5) 3 (1,6) 187 

NRW (16.) 87 (36,7) 62 (26,1) 33 (13,9) 36 (15,2) 19 (8,0) 237 

BW (14.) 45 (32,6) 40 (29,0) 27 (19,6) 15 (10,9) 11 (8,0) 138 

BER (16.) 61 (40,9) 44 (22,1) 19 (12,8) 20 (13,4) 16 (10,8) 149 

HH (18.) 58 (47,9) 21 (17,4) 24 (19,8) 9 (7,4) 9 (7,4) 121 

BB (5.) 34 (38,6) 24 (27,3) 16 (18,2) 9 (10,2) 5 (5,7) 88 

MV (4.) 29 (40,8) 16 (22,5) 12 (16,9) 14 (19,7) 71 

SLD (12.) 21 (41,2) 11 (21,6) 10 (19,6) 7 (13,7) 2 (3,9) 51 

Quelle: W Reutter, Föderalismus 2008, S. 143; W Reutter, Gesetzgebung 2012, S. 33; Handbuch der Landtags 
NRW, 14. und 16. WP; Landtag Brandenburg 2012, eigene Auszählungen. 

Damit einher geht der Befund, dass ein Großteil der Abgeordneten die Tätigkeit als 

Abgeordneter zwar als "richtigen Beruf" begreift, ein Großteil der Befragten diesen Be

ruf allerdings auch als Berufung Im Sinne Max Webers Interpretiert. Jedenfalls gaben In 

Befragungen 2007 zWischen 47 (NRW) und 65 Prozent (MV) an, dass sie ihre Tätigkeit 

eher als Berufung betrachten würden; als Beruf begriffen ZWischen 8 und 23 Prozent 

der Befragten ihre Tätigkeit. 

5. Performanzanalyse 

Untersuchungen, die sich mit dem Zusammenhang ZWischen Parlamenten, deren 

rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen, ihren Funktionen, ihrer Organisation 

und ihrem Einfluss auf die Leistungsfähigkeit des politischen Systems Insgesamt be

schäftigen, sind bisher "Mangelware".64 Zwar hat sich die Parlamentansmusforschung 

IntenSIV mit den Rahmenbedingungen, den Strukturen und den Aufgaben von Parla

menten beschäftigt, weitgehend vernachlässigt wurde jedoch, so M. Sebaldt, die Fra

ge, welchen Einfluss Parlamente auf die "Leistungskraft" einer politischen Ordnung 

hat.65 Eine Untersuchung, die solchen Zusammenhängen nachgeht, liegt auch für Lan

desparlamente nicht vor Deswegen ISt die Frage Immer noch ungeklärt, wie groß der 

Einfluss von Landesparlamenten auf die Gestaltung der LebenswIrklichkeit In den Län

dern tatsächlich Ist. Mehr noch: Unklar ISt auch, wie groß ein solcher Einfluss von Lan

desparlamenten Im bundesstaatlichen und europäischen Mehrebenensystem sein soll. 

64 M. Sebaldt, Macht 2009, S. 17 

65 M. Sebaldt, Macht 2009, S. 17 
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Unbeschadet dieser beträchtlichen Forschungslücken werden zumeist eine "Re

parlamentansierung" und eine Aufwertung der Landesparlamente gefordert, weil sich 

daraus für Demokratie und Wohlfahrt positive Effekte ergeben würden. Doch empirisch 

und theoretisch belastbare Untersuchungen liegen für diese Vermutungen nicht vor. 

Diese doppelte Forschungslücke kann hier nicht geschlossen werden. Es können also 

weder verbindliche Kriterien entwickelt werden, um ein "Ideales" Parlament In einem 

Mehrebenensystem zu skizzieren, noch kann herausgearbeitet werden, welche Folgen 

parlamentansche Entscheidungen auf die LebenswIrklichkeit der Menschen hatten. 

Aufgezeigt werden kann hier nur, ob und inwiefern der Landtag NRW ein ähnliches 

Performanzprofil oder Leistungsprofil aufweist wie andere Landesparlamente. 

Generell wird unterstellt, dass Landesparlamente seit Verabschiedung des Grundge

setzes eine "Entmachtung" erfahren haben. Begründet wird dies Im Wesentlichen mit 

einem doppelten Argument: Zum einen wird vermutet, dass Insbesondere legislative 

Kompetenzen kontinuierlich von den Ländern zum Bund und/oder zur EU abgewandert 

selen. Daran habe auch die Föderalismusreform 2006 nichts Wesentliches geändert. 

Zum anderen wird davon ausgegangen, dass durch die entweder freiwillige oder 

grundgesetzlich erzwungene Unitanslerung von Politikbereichen die Exekutive, sprich: 

die Landesregierungen pnvileglert wurde. 66 Ob diese Auffassung auf einem soliden 

theoretischen Fundament ruht, kann hier nicht geprüft werden. Vielmehr soll lediglich 

herausgearbeitet werden, ob und InWieweit der Landtag seine Wahl-, Gesetzgebungs

und Kontrollfunktionen eben so gut erfüllt hat wie andere Landesparlamente. Nicht 

analysiert wird hier die Kommunikations- und Öffentlichkeitsfunktion, weil ein Vergleich 

nur schwer durchführbar wäre und Im Wesentlichen auf der Ebene der Geschäftsord

nungsregelungen verbleiben müsste. 

5. 1 Wahl- und Kreationsfunktion 

"Wahlen" gehören zum parlamentanschen Alltag. Auch der Landtag NRW wählt Immer 

wieder Vertreter/innen und Repräsentanten, wie etwa Landtagspräsldenten/innen, die 

Vizepräsldenten/innen, Vertreter/innen In Rundfunkräte, Mitglieder In die Bundesver

sammlung oder Landesverfassungsnchter/innen.67 Zumeist rufen diese Wahlen keine 

öffentliche Aufmerksamkeit hervor. Anders bel der Wahl des/der MinisterpräSiden

ten/in. Wahl, dauerhafte Unterstützung und Abberufung von Landesregierungen stellen 

66 Vgl. dazu U. Thaysen, Landesparlamentansmus 2005; W Reutter, Föderalismus 2008, S. 19 ff. 

67 Vgl. J. Ockermann/A. Glende, So arbeitet der Landtag 1997, S. 100 ff., J. Schoofs, Funktionen 2011, S. 98 ff. 
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denn auch den wichtigsten Teil der Kreationsfunktion dar und geben dem Regierungs

system seine strukturtYPlsche Prägung.68 Die weitere Darstellung beschränkt sich da

her auf diesen Bereich. In diesem Kontext dominieren zwei zentrale Fragen: Zum einen 

interessiert, welchen Einfluss Parlamente auf die Regierungsbildung haben,69 und zum 

anderen, ob und inwieweit Landesparlamente In der Lage sind, die Handlungsfähigkeit 

von Regierungen dauerhaft zu gewährleisten. Um diese Aspekte der Kreationsfunktion 

des Landtages NRW vergleichend untersuchen'und bewerten zu können, werden zu

erst die verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen dargestellt (Kapitel 5.1.1); so

dann wird analysiert, ob und inwieweit der Landtag NRW - wieder im Vergleich zu an

deren Landesparlamenten - an der Bildung, der Stabilität und der Abberufung von 

Landesregierungen beteiligt war (Kapitel 5.1.2). 

5.1 1. Verfassungsrechtliche Rahmenbedingungen 

Die meisten Landesverfassungen schreiben vor, dass der Regierungschef - oder die 

Regierungschefin durch das Landesparlament zu wählen ISt und zwar In geheimer 

Abstimmung und ohne Aussprache. Das gilt auch für den Landtag NRW (Art. 52 Abs. 1 

NRWVerf). Hier hören die Gemeinsamkeiten allerdings auch schon wieder auf. Die 

weiteren verfassungsrechtlichen Bestimmungen zur Wahl eines Ministerpräsidenten 

bzw einer MinisterpräsIdentin und zur Bildung einer Landesregierung variieren ZWI

schen den Ländern beträchtlich. Diese Unterschiede widersprechen der Vermutung, 

dass das Homogenitätsgebot In Bund und Ländern Identische Regierungssysteme er

fordere. Tatsächlich fallen die verfassungsrechtlichen Regelungen über Wahl und Ab

wahl einer Regierung In den Bundesländern erstaunlich vielfältig aus (Übersicht 1 ).70 

So muss In Nordrheln-Westfalen der/die Ministerpräsident/in aus dem Landtag kom

men. Keine andere Landesverfassung weist eine solche Bestimmung auf; In Bremen (§ 

113 BremVerf) und Hamburg (Art. 39 HmbV~rf) ISt sogar Inkompatibilität von 'Amt und 

Mandat vorgeschneben. Die verfassungsrechtliche Vorgabe In NRW scheint somit kei

neswegs notwendig, um den FunktionsImperativen des parlamentanschen Regie

rungssystems Geltung zu verschaffen. 

68 Vgl. W Steffanl, Parlamentansche und präsIdentieIle Demokratie 1979, S. 37 ff., W.J. Patzelt, Parlamente 2003; 
S. Marschall, Parlamentansmus 2005, S. 133 ff. , K. v. Beyme, Die parlamentansche Demokratie 1999, S. 38 ff. 

69 Auf die keineswegs eindeutigen Ergebnisse der einschlägigen Forschung wird hier nicht eingegangen; vgl. dazu 
U. Jun, Koalitionsbildung 1994; R. Sturm, Party Competition 1999; S. Kropp/R. Sturm, Koalitionen 1998; F.U. 
Pappl et al., Regierungsbildung 2005. 

70 Vgl. dazu R. Ley, Die Auflösung 1981; S. Klecha, Minderheitsregierungen 2010, S. Leunlg, Die RegIerungssys
teme 2012, S. 179 ff. 
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Übersicht 1 Landesparlamente und Landesregierungen: Verfassungsrechtliche Regelungen 
(Stand: 2012) 

Beteiligung der Landesparlamente bel Abwahl des 
Regierungsbildung Regierungschefs durch 

Vertrauens-
a)Wahl des Zustim-

"Wahl" Entlassungl Konstruktives frage 
Regierungs- mung 

einzelner Ernennung Misstrauens- Misstrauens-zum Ka- votum chefs 
binett Minister von Ministern votum 

BW Ja Ja nein Ja nein Ja nein 

BAY Ja Ja nein Ja b)ja nein Nein 

BER C)ja Ja nein Ja d)ja nein nein 

BB Ja nein nein nein nein Ja Ja 

HB Ja nein Ja Ja nein Ja Nein 

HH Ja Ja nein Ja nein Ja Ja 

HES Ja Ja nein Ja e)ja nein Nein 

MV Ja nein nein nein nein Ja Ja 

NDS Ja Ja nein Ja nein Ja Ja 

NRW Ja nem nem nem nein Ja Nem 

RP C)ja Ja nein Ja e)ja nein Nein 

SLD Ja Ja nein Ja e)ja nein Ja 

SN Ja nein nein nein nein Ja Nein 

SAT Ja nein nein nein nein Ja Ja 

SH Ja nein nein nein nein Ja Ja 

TH nein nein nein nein Ja 

a) Gibt an, ob zu Beginn einer Leglslaturpenode die Wahl des Regierungschefs vorgeschneben Ist; b) der Bayensche 
Ministerpräsident "muss" zurücktreten, wenn eine "vertrauensvolle Zusammenarbeit" mit dem Landtag nicht mehr mög
lich ISt, c) verfassungsrechtlich ISt weder In Berlin noch In Rhelnland-Pfalz eine Neuwahl zu Beginn einer Leglslaturpen
ode vorgeschneben, doch hat Sich In belden Ländern eine entsprechende StaatspraxIs etabliert; d) das Abgeordneten
haus Berlin kann den Reg. Bürgermeister abwählen, muss Jedoch Innerhalb von 21 Tagen eine neue Regierung wäh
len, ansonsten verfällt das Misstrauensvotum; e) In Hessen muss Innerhalb von zwölf Tagen, In Rhelnland-Pfalz inner
halb von vier Wochen und Im Saarland Innerhalb von drei Monaten eine neue Regierung etabliert sein, sonst ISt der 
Landtag aufgelöst. 

Quelle: eigene Zusammenstellung; W Reutter, Föderalismus, 2008, S. 200. 

Auch die Mehrheitserfordernisse variieren. In Berlin, Bremen und Bayern genügt Im 

ersten Wahlgang die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen für die Wahl zum 

Regierungschef, wobei allerdings mindestens die Hälfte der gesetzlichen Mitglieder 

anwesend sein muss. In allen anderen Landesverfassungen ISt Im ersten Wahlgang 

die Mehrheit der gesetzlichen Mitglieder des Landtages notwendig, um einen Regie

rungschef bzw. eine Regierungschefin zu bestimmen. 

Die Etablierung einer Minderheitsregierung ISt nicht In allen Landesverfassungen vor

gesehen. Unterscheiden lassen Sich dabei zwei Fallkonstellationen (Übersicht 2):71 Ist 

für die Wahl elnes/r Reglerungschefs/in (und ggfs. für die Bestätigung des Kabinetts) 

eine absolute Mehrheit der gesetzlichen Mitglieder des Landesparlamentes In allen 

Wahlgängen erforderlich, bedarf es einer aktiven Unterstützung einer Partei (Fraktion), 

71 Vgl. für das Folgende: S. Klecha, Minderheitsregierungen 2010, S. 212 ff., der drei Vananten unterscheidet. 
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die nicht an der Regierung 

beteiligt 1St. Dies ISt der Fall 

In: Baden-Württemberg, 

Hamburg, Hessen, Rheln

land-Pfalz und Im Saarland. 

I n allen anderen Ländern 

reicht für die Wahl Im ers

ten oder einem späteren 

Wahlgang eine einfache 

oder eine relative Mehrheit 

für die Wahl des Minister

präsidenten bzw des Re-

gierenden Bürgermeisters. 

Übersicht 2: Notwendige Mehrheiten für die Regierungsbildung 
In Landesparlamenten 

Zwmgende 
Anforderung für 
die Bildung emer 
Regierung 

Absolute Mehrheit 
für die Wahl des 
Ministerpräsidenten 

Einfache Mehrheit 
für die Wahl des 
Ministerpräsidenten 

Relative Mehrheit 
für die Wahl des 
Ministerpräsidenten 

Form der 
Minderheitsregierung 

Aktive Stützung durch 
eine nicht an der 

Regierung beteiligten 
Partei 

Passive Stützung 

Tolenerung 

Betroffene Länder 

Baden-Württemberg, 
Hamburg, Hessen, 

Rhelnland-Pfalz, Saarland 

Sachsen, Sachsen-Anhalt, 
Bremen 

Berlin, Brandenburg, 
Mecklenburg
Vorpommern, 

Niedersachsen, 
Schleswlg-Holsteln, 

Thünngen, Nordrhem
Westfalen, Bayern 

Quelle: S. Klecha, Minderheitsregierungen 2010, S. 213, eigene Ergänzun
gen. 

Oppositionsparteien können dann - wie In NRW - die Regierung passIv unterstützen 

oder tolerieren durch Enthaltung bel der Wahl bzw der Bestätigung des Kabinetts. 

Ebenso vanantenrelch wie die Wahl des Regierungschefs sind die Möglichkeiten aus

gestaltet, Regierungen zu stürzen und/oder das Parlament durch Vertrauensfrage auf

zulösen (Übersicht 1). Den Landesparlamenten In Berlin, Hessen, Rhelnland-Pfalz und 

Im Saarland steht kein konstruktives, sondern "nur" ein einfaches Misstrauensvotum 

zur Verfügung. In Bayern besitzt der Landtag nicht das Recht, den Ministerpräsidenten 

zu stürzen; der muss lediglich zurücktreten, wenn eine "vertrauensvolle Zusammenar

beit" mit dem Parlament nicht mehr möglich ISt (Art. 44 Abs. 3 BayVerf). 

Die häufig als Gegenstück zum Misstrauensvotum betrachtete Vertrauensfrage, mit der 

die Gewalten "balanciert" werden sollen, ISt nicht In allen Landesverfassungen vorge

sehen. Lediglich In neun Läpdern kann der/die Ministerpräsident/in (oder die Landes

regierung als Ganze) eine Vertrauensfrage stellen; In fünf von diesen neun Fällen kann 

der/die Ministerpräsident/in den Landtag auflösen, sollte die erforderliche Mehrheit 

nicht zustande kommen. In den anderen vier Fällen ISt der Landtag automatisch aufge

löst, ohne dass es eines erneuten Beschlusses oder eines Antrages der Regierung be

darf. Nordrheln-Westfalen ISt hier wieder eine Ausnahme. Eine Vertrauensfrage ISt 

nicht vorgesehen; eine vorzeitige Auflösung des Landtages vollzieht sich entweder 

über einen selbständigen Landtagsbeschluss (Art. 35 Abs. 1 NRWVerf) oder dadurch, 

dass die Landesregierung den Landtag nach Art. 68 Abs 3 NRWVerf auflöst, nachdem 

ein vom Landtag abgelehntes Gesetz per Volksentscheid angenommen worden 1St. 
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Übersicht 3: Wahlverfahren, Mehrheitserfordernisse und Fnsten für die Wahl von 
La ndesreg leru ngen 

Wahlverfahren 

Ergebnlsonentiert 

Mehrheitsonentiert 

Parlamentsauflösung 

ohne drohende 
Parlamentsauflösung 

mit drohender 
Parlamentsauflösung 

ohne drohende 
Parlamentsauflösung 

mit drohender 
Parlamentsauflösung 

Keine Fnst 

Nordrheln-Westfalen, 
Berlin, Schleswlg-Holsteln, 

Thünngen 

Bremen, Hamburg, Hessen, 
Rhelnland-Pfalz 

Quelle: nach: S. Klecha, Minderheitsregierungen 2010, S. 207 ff. 

5.1.2 VerfassungspraxIs 

Fnst: drei bis vier Wochen bzw. 
drei Monate 

Bayern; Mecklenburg
Vorpommern, Niedersachsen; 

Sachsen-Anhalt; Baden
Württemberg, Sachsen, Saarland 

Auf Grundlage der verfassungsrechtlichen Vorgaben und dem variierenden Verhältnis 

zwischen Exekutive und Legislative hat Siegfned Mielke Typen "parlamentanscher Re

gierungen" gebildet.72 Doch findet eine solche typologische Differenzierung In der Ver

fassungswIrklichkeit keine belastbaren Belege. Unterschiedliche Fnsten bel der Wahl 

des Regierungschefs, divergierende Mehrheitserfordermsse, die Möglichkeit zu Min

derheitsregierungen oder die Sanktiomerung von Kabinetten durch das Parlament ha

ben In der politischen PraxIs zwar In Einzelfällen eine Rolle gespielt, aber nicht zu klar 

differenzierbaren Typen geführt. Vielmehr entspricht das VerhältniS von Parlament und 

Regierung In NRW In allen wesentlichen Merkmalen demjenigen anderer Landespar

lamente. Aus ihm stammten nicht nur die Ministerpräsidenten, sondern aus ihm rekru

tierten sich auch die meisten Kabinettsmitglieder (a); er war stets In der Lage, nach 

Wahlen rasch eine Regierung zu bilden (b), dafür die erforderlichen Mehrheiten bereit

zustellen (c) und diese auch dauerhaft Im Amt zu halten (d). 

(a) Der Landtag NRW als Stätte der politischen Führungsauslese: In parlamentan

schen Regierungssysteme sollen, so die generelle Vermutung, Regierungsmitglieder 

aus dem Parlament kommen. Die vorliegenden Studien, die Sich mit diesem Aspekt be

fassen, kommen dabei zu unelndeutigen Befunden. 73 Zumeist Wird konstatiert, dass 

,,( . ) die Landtagszugehöngkeit das entscheidende Selektions- und Qualifikationskrite-

72 s. Mielke, Länderparlamentansmus 1971, S. 13 ff., S. Mielke/W. Reutter, Länderparlamentansmus 2004, S. 36; 
vgl. auch: M. Flick, Parlamente 2008. 

73 A. Hess, Zur Parlamentsmitgliedschaft 1971; R.-P Lange, Strukturwandlungen 1976, S. 361 ff., B. Dierl et al., 
Der Landtag 1982, S. 1507 ff., H. Dürr, SOZiale Struktur 1977, S. Holl, Landespolitiker 1990; vgl. zum Weiteren 
auch: W Reutter, Föderalismus 2008, S. 204 ff. M. Edinger, Konsolidierung 2005, S. 130. 
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Tabelle 24 "Parlamentsfärbung" der Kabinette In NRW (1947-2012) 

Mitglieder der Kabinette 

WP Kabinett Zeitraum 
Anzahl der 

Gesamt Mit b)Parlamentsfärbung 
Parlamentsmandat8

) Ressorts der Kabinette 

1. 1. Kabinett Arnold 1947-1950 17 18 15 83,3 

2. 2. Kabinett Arnold 1950-1954 13 13 9 69,2 

3. 3. Kabinett Arnold 1954-1956 9 10 7 70,0 

1. Kabinett Steinhoff 1956-1958 9 10 7 70,0 

4. 1. Kabinett Meyers 1958-1962 11 12 11 91,7 

5. 2. Kabinett Meyers 1962-1966 9 11 8 72,7 

6. 3. Kabinett Meyers 1966-1966 9 11 10 90.,9 

1. Kabinett Kühn 1966-1970 9 12 7 58,3 

7 2. Kabinett Kühn 1970-1975 9 13 12 92,3 

8. 3. Kabinett Kühn 1975-1978 9 11 9 81,8 

1. Kabinett Rau 1978-1980 9 12 8 66,7 

9. 2. Kabinett Rau 1980-1985 10 16 14 87,5 

10. 3. Kabinett Rau 1985-1990 10 12 12 100,0 

11. 4. Kabinett Rau 1990-1995 13 14 11 78,6 

12. 5. Kabinett Rau 1995-1998 10 15 13 86,7 

1. Kabinett Clement 1998-2000 9 13 6 46,2 

13. 2. Kabinett Clement 2000-2002 10 12 5 41,7 

1 Kabinett Stelnbrück 2002-2005 11 12 6 50,0 

14. 1. Kabinett Rüttgers 2005-2010 11 12 7 58,3 

15. 1. Kabinett Kraft 2010-2012 11 12 8 66,7 

16. 2. Kabinett Kraft 2012-2017 12 12 8 

Durchschnitt 1947-2012 214 263 193 

a) EinschI. Nachrücker und MP; ohne geschäftsführende Penoden; b) hier werden Personen gezählt; KabInettsmitglie
der, die mehrere Ressorts In einer Reglerungspenode leiteten, werden nur einmal gezählt; c) es gilt das Datum des 
Amtsantritts, ein großer Anteil der Minister wurden nach Amtsantritt MdL, d) Anteil der Kabinettsmitglieder mit Parla
mentsmandat bel Amtsantritt. 

Quelle: Landtag NRW, Handbuch, 16. Wahlpenode, 2012, S. 272 ff., und 14. Wahlpenode, 2005, S. 232 ff., Landtag 
Nordhreln-Westfalen, Referat 11.2, Informationsdienste, Die Landesregierungen Nordrheln-Westfalen seit 1946 - Die 
Kabinette und ihre Mitglieder - Stand. 11.03.2010, In: 
<http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/GB _11111.21 Archlv/mdldat/Landesreglerungen/OOOO _ Landesreglerungen.jsp) 
(Zugriff: 30. Jan. 2013); Parlamentsdatenbank des Landtags NRW, eigene Berechnungen. 

num für ein Regierungsamt in den Bundesländern ISt.,,74 Und nach Lange waren 87 

Prozent der Mitglieder von Landesregierungen Im Zuge ihrer politischen Laufbahn ge

wählte Mitglieder eines Land~sparlaments. 75 Dagegen hat Rütters Im Saarland eine 

"abnehmende ParlamentsbIndung" festgeste"t. 76 Ähnliche EntWicklungen ließen Sich In 

Rhelnland-Pfalz beobachten, auch dort hatten bis 2003 nur 52 Prozent der RegIe

rungsmitglieder kein Mandat bel ihrem Amtsantritt. 77 

Die "Parlamentsfärbung" der Regierungen In Nordrheln-Westfalen entspncht der Ent

Wicklung Im Saarland. Zwar lag In NRW die "Parlamentsfärbung" der Regierungen 

7 4 H. Schneider 1979, Länderparlamentansmus 1979, S. 32 f. 

75 R.P Lange, Strukturwandlungen 1976, S. S. 362 und S. 364. 

76 P Rütters, Regierungsmitglieder 2005, S. 54 

77 M. Schäfer, Datenhandbuch 2005, S. 237; A. Hess, Zur Parlamentsmitgliedschaft 1971, S. 269 u. 275 f. 
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Tabelle 25: Dauer der Regierungsbildung In NRW (1947-2012) 

Dauer der Regierungsbildung 

WP Tag der KonstitUierung Wahl des MP Nach Wahl Nach KonstitUle-
Wahl des Landtages Regierungs- rung 

chefs 

(Datum) (Datum) (Datum) (Name) (in Tagen) (in Tagen) 

1. 20.04.1947 20.04.1947 17.06.1947 Arnold 58 58 

2. 18.06.1950 05.07 1950 27.07 1950 Arnold 39 22 

3. 27.06.1954 13.071954 27.07 1954 Arnold 30 14 

4. 06.07 1958 21.07 1958 28.07 1958 Meyers 22 7 

5. 08.071962 23.071962 26.071962 Meyers 18 3 

6. 10.071966 25.07 1966 26.07 1966 Meyers 16 

7 14.06.1970 27.07 1970 28.07 1970 Kühn 44 

8. 04.05.1975 28.05.1975 04.06.1975 Kühn 31 7 

9. 11.05.1980 29.05.1980 04.06.1980 Rau 24 6 

10. 12.05.1985 30.05.1985 05.06.1985 Rau 24 6 

11. 13.05.1990 31.05.1990 12.06.1990 Rau 30 12 

12. 14.05.1995 01.06.1995 17.07 1995 Rau 64 46 

13. 14.05.2000 14.05.2000 27.06.2000 Clement 44 44 

14. 22.05.2005 23.05.2005 24.06.2005 Rüttgers 33 32 

15. 09.05.2010 09.06.2010 15.07.2010 Kraft 67 36 

16. 13.05.2012 31.05.2012 20.06.2012 Kraft 38 20 

Durchschnitt 36,4 19,7 

Quelle: eigene Zusammenstellung; Parlamentsdatenbanken der Landesparlamente 

durchschnittlich bel rund 73 Prozent (Tabelle 24). Insoweit Ist der Landtag NRW wie 

andere Landesparlamente Stätte politischer Führungsauslese. Allerdings ging auch In 

NRW die Parlamentsfärbung der Kabinette In den letzten Wahlpenoden zurück. Eine 

hohe "Parlamentsfärbung" der Regierung scheint somit keine zWingende Vorausset

zung für die Funktionsfähigkeit parlamentanscher Regierungssysteme - zumindest gilt 

dies für Landesparlamente. 

(b) Dauer der Regierungsbildung: Regierungsbildung Ist Resultat eines komplexen 

Prozesses. Er wird keineswegs nur - wie die formalen Bestimmungen der Landesver

fassung NRW vermuten lassen könnten - durch den Landtag bestimmt. Wahlergebnis, 

strategische und programmatische Überlegungen der Parteien und persönliche Sym

und Antipathien spielen eine Rolle. Die Frage, ob und Inwieweit ein Landesparlament 

seine Wahlfunktion In dieser Hinsicht nicht nur formal erfüllt, lässt sich daher nicht ein

fach und nur annäherungswelse beantworten. Die Dauer der Regierungsbildung ISt da

für ein erster Indikator.78 

78 Vgl. für das Weitere: S. Klecha, Minderheitsregierungen 2010, S. 206 ff., W Reutter, Föderalismus 2008, S. 
208ff. 
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Ob und ggfs. in welchen Fnsten eine Regierung zu wählen Ist, Ist In den Landesverfas

sungen unterschiedlich ausgestaltet. Unterscheiden lassen sich dabei mit S. Klecha 

mehrheits- von ergebnlsonentierten Wahlverfahren, die also eine absolute Mehrheit für 

die Bildung einer Regierung voraussetzen oder eine Minderheitsregierung vorsehen 

können (Übersicht 3). Hinzu kommt, dass manche Landesverfassungen beim Schei

tern einer Regierungsbildung eine Parlamentsauflösung vorsehen, während andere ein 

solches Junktim nicht kennen. In einer Reihe von Ländern sind keine Fnsten für die In

vestitur einer neuen Regierung vorgesehen, wenn die alte zurückgetreten ISt oder eine 

Landtagswahl erfolgte. Die alten Regierungen bleiben In diesen Fällen so lange Im 

Amt, bis eine neue gewählt 1St. In anderen Bundesländern sind Fnsten zWischen drei 

und vier Wochen vorgesehen (z.B. Bayern, Niedersachsen), In anderen muss die Wahl 

Innerhalb von drei Monaten erfolgen.79 Für diese Zeit bleiben Regierungen geschäfts

führend Im Amt. 

In NRW sind dem Landtag keine expliziten Fnsten für die Wahl einer Regierung nach 

einer Landtagswahl gesetzt. Wie In den meisten anderen Bundesländern endet die 

Amtszeit einer Landesregierung In NRW mit einem Rücktritt eines Ministerpräsidenten 

und "In Jedem Fall mit dem Zusammentritt eines neuen Landtags" (Art. 62 Abs. 2 

NRWVerf), der spätestens am 20. Tage nach der Wahl zusammentritt (Art. 37 

NRWVerf). Bis zur formellen Amtsübernahme führen die Minister und der/die Minister

präSident/in die Amtsgeschäfte geschäftsführend. Es kann daher durchaus als Lels

tungsnachwels eines Parlamentes betrachtet werden, wenn es In der Lage ISt, Regie

rungen möglichst rasch nach einer Wahl zu etablieren. Der Landtag NRW hat In dieser 

Hinsicht seine Aufgabe, eine Regierung zu wählen, stets zügig erfüllen können. Durch

schnittlich dauerte es gerade einmal etwas mehr als einen Monat nach einer Land

tagswahl, bis ein neuer Ministerpräsident gewählt wurde. Nach erfolgter Konstitulerung 

benötigte der Landtag NRW durchschnittlich nicht einmal drei Wochen. Bezeichnen

derweise dauerte bisher die Etablierung der ersten Landesregierung 1947 mit 58 Ta

gen nach der KonstitUierung des Landtages am längsten (Tabelle 25). 

Auch Im Vergleich zu anderen Bundesländern schneidet der Landtag NRW In dieser 

Hinsicht durchaus gut ab, Jedenfalls wenn man die Landesregierungen heranzieht, die 

nach der letzten Landtagswahl gebildet wurden (Tabelle 26). Diese wurden Im Durch

schnitt knapp 40 Tage nach einer Landtagswahl und rund 10 Tage nach der Konstitule-

79 S. Klecha, MinderheitsregIerungen 2010, S. 207 Die verfassungsrechtlichen Bestimmungen geben für die von 
Klecha aufgeführten Fälle allerdings keIne Frist vor (z.B. Art. 83 und 85 BbG Verf) 
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Tabelle 26. Dauer der Regierungsbildung nach der letzten Landtagswahl (Stand: März 2013) 

Tag der Wahl KonstitUierung Wahl des Re- Dauer der Re- Dauer der Re- Gewählter RegIe-
des Landes- glerungschefs glerungs- glerungs- rungschef 
parlamentes bildung nach bildung nach 

Landtagswahl Konstitulerung 
des Landes-
parlamentes 

(Datum) (Datum) (Datum) (Tage) (Tage) (Name) 

BW 27.03.2011 11.05.2011 12.05.2011 46 1 W Kretschmann 

BAY 28.09.2008 20.10.2008 27 10.2008 29 7 H. Seehofer 

BER 18.09.2011 27 10.2011 24.11.2011 67 28 K. Wowereit 

BB 27.09.2009 21.10.2009 06.11.2009 40 16 M. Platzeck 

HB 22.05.2011 29.06.2011 30.06.2011 39 1 H. Böhrnsen 

HH 20.02.2011 07.03.2011 07.03.2011 15 0 O. Scholz 

HES 18.01.2009 05.02.2009 05.02.2009 18 0 R. Koch 

MV 04.09.2011 04.10.2010 25.10.2011 51 21 E. Sellenng 

NOS 20.01.2013 19.02.2013 19.02.2013 30 0 S.Weil 

NRW 13.05.2012 31.05.2012 20.06.2012 38 20 H. Kraft 

RP 27.03.2011 18.05.2011 18.05.2011 52 0 K. Beck 

SLD 20.03.2012 24.04.2012 09.05.2012 50 15 A. Kramp-Karrenb. 

SA 30.08.2009 29.09.2009 29.09.2009 30 0 S. Tillich 

SÄT 20.03.2011 19.04.2011 19.04.2011 30 0 R. Hasseloff 

SH 06.05.2012 05.06.2012 12.06.2012 37 7 T Alblg 

TH 30.08.2009 29.09.2009 30.10.2009 61 31 C. LIeberknecht 

Quelle: Landeswahlleiter, Dokumentationen der Landesparlamente, eigene Zusammenstellung und Berechnungen. 

rung eines neuen Parlamentes Ins Amt gewählt. Doch spielen hier die divergierenden 

verfassungsrechtlichen Vorgaben eine geWichtige Rolle, also vor allem die Frage, 

wann ein neues Parlament nach einer Wahl zusammentreten muss und ob und ggfs. 

wie schnell eine neue Regierung zu wählen 1St. Doch ändert dies nichts an dem gene

rellen Befund, dass Landesparlamente Im Allgemeinen und der Landtag NRW Im Be

sonderen - von Ausnahmen abgesehen - In der Lage sind, Regierungen In über

schaubaren Zeiträumen nach einer Wahl zu etablieren, das ISt, wenn man den Blick 

auf andere europäische Länder nchtet, keine gennge Leistung. 

(c) RegIerungsformate: Der Landtag NRW war aber nicht nur In der Lage, Landesre

gierungen rasch nach einer Landtagswahl zu etablieren, sonde'rn er konnte stets auch 

die Mehrheiten mobiliSieren, die für die Wahl eines Ministerpräsidenten oder einer Mi

nlsterpräsldentin notwendig waren. Von einer Ausnahme abgesehen, folgt der Landtag 

NRW dabei der In allen Bundesländern dominierenden Onentierung an MehrheitsregIe

rungen (Tabelle 27). Von den 786 Regierungsmonaten (17 Juni 1947 bis 31 Dezem

ber 2012) amtierten In Nordrheln-Westfalen rund 228 Monate Einparteienregierungen 

(29 Prozent), 495 Monate kleine Koalitionen (63 Prozent), 38 Monate große und über

große Koalitionen (4,8 Prozent) sowie 25 Monate Minderheitsregierungen (3,1 Pro

zent). Damit entspncht NRW In etwa den Entwicklungen In anderen Bundesländern, wo 
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Tabelle 27' Regierungsformate und Reglerungsdauera
) (in Monaten; Stand: Juli 2007) 

EinparteIen- KIeme GroßelAll partelen- Minderheits-
regierungen Koalitionen koalitionen regierungen 

BW 242 212 210 0 

BAY 572 96 58 0 

BER 48 334 263 33 

BB 60 47 94 0 

HB 235 253 241 0 

HH 212 504 0 11 

HES 149 491 48 39 

MV 0 145 56 0 

NOS 251 341 118 11 

NRW 228 453 38 0 

RP 209 465 47 0 

SLD 340 211 141 22 

SN 168 0 33 0 

SAT 0 97 9 94 

SH 329 353 28 11 

TH 88 48 65 0 

a) Gesamtdauer der Regierungsformate In Monaten. Als Stichtag wurde der Zeitpunkt der Landtagswahlen, bel Regie
rungswechseln Innerhalb einer Wahlperiode der Zeitpunkt der Regierungsbildung genommen; b) für Berlin wurden von 
Schneider abweichende Werte ermittelt. 

Quelle: H. Schneider, Ministerpräsidenten, 2001, S. 222; H. Nauber, Das Berliner Parlament, 1986, S. 152 f., für die 
Penode von Oktober 2000 bis Juli 2007 eigene Ergänzungen und Aktualislerungen. 

zWischen 1946 und 2007 von knapp 730 RegierungsJahren rund 81 Prozent auf kleine 

Koalitionen und Einparteienregierungen entfielen sowie 16,4 Prozent auf große bzw 

Aliparteienkoalitionen und 2,5 Prozent auf Minderheitsregierungen. Und wie Im Bund 

und von wenigen Ausnahmen abgesehen - In allen anderen Bundesländern war die 

Minderheitsregierung von Hannelore Kraft eine Ausnahme, die die Regel bestätigt, 

dass Im deutschen Parlamentarrsmus eine "MehrheitsfixIerung" herrscht. 80 Mit Aus

nahme der belden Minderheitsregierungen In Sachsen-Anhalt (1994-2002) waren ent

sprechende Konstellationen zeitlich befrrstete Übergangsphänomene, die entweder zu 

Neuwahlen führten oder In Mehrheitskoalitionen überführt wurden. 

(d) Unterstützung und Abberufung von Regierungen: Landesparlamente müssen Minis

terpräsidenten/innen nicht nur "wählen", sondern auch dauerhaft Im Amt halten. Auch 

dies ISt Teil der parlamentarischen Kreationsfunktion. Auffällig ISt, dass die verfas

sungsrechtlichen Vorgaben auf die Stabilität von Regierungen keinen nachhaltigen Ein

fluss zu haben scheinen (Tabelle 28). So eXistierten In Berlin (bis 2006) und Bremen 

ähnliche verfassungsrechtliche Vorgaben, die Amtszeit der Regierenden Bürgermeister 

variierte aber zWischen 4,8 und 13,2 Jahre und diejenige der Kabinette zWischen 2,5 

und 3,3 Jahre. Ebenso unterschiedlich fallen die Ergebnisse aus für Länder mit diver-

80 F Decker, Das parlamentarische System 2004, S 7 f., vgl. auch S. Klechta, Minderheitsregierungen 2010. 
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Tabelle 28: Anzahl der Regierungschefs und der Kabinette (Jahre Im Amt; 
Stand: Dezember 2012) 

alZeitraum 
Ud. 

blReglerungschefs 

Beginn Dauer WP Jahre Im Amt 
Ende 

(in Monaten) 
Anzahl 

(Durchschnitt) 

BW 25.04.1952 31.12.2012 729 15 9 6,7 
BAY 21.12.1946 31.12.2012 793 16 11 6,0 
BER 11.01.1951 31.12.2012 744 17 13 4,8 
BRB 01.11.1990 31.12.2012 266 5 2 11,1 
HB 30.10.1946 31.12.2012 795 18 5 13,2 
HH 22.11.1946 31.12.2012 794 20 14 4,7 
HES 06.01.1947 31.12.2012 792 18 8 8,3 
MV 2710.1990 31.12.2012 266 6 4 5,5 

NDS 20.04.1947 31.12.2012 789 16 11 6,0 
NRW 17.06.1947 31.12.2012 787 16 9 7,3 
RP 09.07 1947 31.12.2012 786 16 6 10,9 

SLD 15.12.1947 31.12.2012 781 15 10 6,5 
SN 2710.1990 31.12.2012 266 5 3 7,4 
SAT 2710.1990 31.12.2012 266 6 6 3,7 

SH 29.04.1947 31.12.2012 789 18 14 4,7 
TH 08.11.1990 31.12.2012 266 5 4 

Durchschnitt alte Bundesländer 10,0 7,2 
Durchschnitt neue Bundesländer 3,8 6,6 
Durchschnitt alle Bundesländer 8,1 7,0 

56 

clKabinette 

Jahre Im Amt 
Anzahl 

(Durchschnitt) 

21 2,9 

22 3,0 

25 2,5 

6 3,7 

20 3,3 

26 2,5 

22 3,0 

7 3,2 

30 2,2 

21 3,1 

21 3,1 

26 2,5 

7 3,2 

8 2,8 

22 3,0 

7 

23,3 2,8 

7,0 3,2 

18,2 3,0 

a) Tag der Landtagswahl bzw. Tag der Wahl des Regierungschefs; b) gezählt wurden Personen (nicht Amtspenoden); 
wieder gewählte Regierungschefs wurden nur einmal gezählt; amtierte derselbe Regierungschef nicht ununterbro
chen, ging er zweimal In die Statistik ein (bspw. Eberhard Diepgen, der 1989 von Walter Momper abgelöst, und 1991 
wieder gewählt wurde); c) Regierungen aufgrund von Neubestellungen zu Beginn einer Leglslaturpenode, aufgrund 
von Koalitionswechseln oder von Wechseln des Regierungschefs (bel gleicher Koalitionskonstellation). 

Quelle: W Reutter, Föderalismus, 2008, S. 219; Homepages de Landesparlamente; eigene Ergänzungen und Aktuali
sIerungen. 

gierenden Regeln zur Wahl und Abwahl von Regierungen (Saarland, Baden

Württemberg und Bayern). Trotz der Unterschiede sind deren Regierungen Im Durch

schnitt ähnlich lange Im Amt.81 

(e) Verlrauensfrage, Misstrauensvotum und Parlamentsauflösung: Im Gegensatz zu 

sieben anderen Landesverfasungen sind In NRW die Vertrauensfrage und die daran 

ge~nüpfte Möglichkeit, das Parlament vorzeitig auflösen zu können, nicht vorgese

hen.82 Ministerpräsidenten stehen diese Instrumente In NRW nicht zur Verfügung. Al

lerdings wurde eine Vertrauensfrage In den Ländern bisher nur zwei Mal gestellt. Peter 

Harry Carstensen führte mit der am 23. Juli 2009 geplanten negativen Vertrauensfrage 

eine vorzeitige Beendigung der Wahlpenode herbei; Matthlas Platzeck besorgte sich 

Im Landtag Brandenburg am 14. Januar 2013 die parlamentansche Unterstützung 

nach der erneuten Verschiebung der Eröffnung des Flughafens.83 

81 Vgl. zum Vorstehenden auh: W Reutter, Vertrauensfrage 2005, S. 664 f. 

82 S. Leunlg, Die Regierungssysteme 2007, S. 145 f. 

83 Vgl. Landtag Schleswlg-Holsteln, PI Pr. 16/121 vom 23.07.2009; vgl. auch:S. Leunlg, Die Regierungssysteme 
2007, S. 147; H. Schneider, Ministerpräsidenten 2001, S. 95 ff. 
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Tabelle 29: Selbstauflösungen von Landesparlamenten (1946-2012) 

Fraktionen 

Datuma
) 

(Anzahl der Mandate )b) ergebnis 
Land 

CDU SPD FDP GR Sonstige Gesamt Ja Nein 

Saarland 29.10.1955 29 17 4 50 d)(46) k.A. 

Niedersachsen 21.04.1970 63 66 10 10 149 139 

Berlin 16.03.1981 63 61 11 135 "Einstimmig" 

Hamburg 24.10.1982 55 56 9 120 64 k.A. 

Hessen 04.08.1983 52 49 9 110 101 9 

Hessen 17.02.1987 44 51 8 7 110 109 

Hamburg 19.03.1987 54 53 13 120 100 k.A. 

Schleswlg-Holst. 09.03.1988 33 36 4 74 "Einstimmig" 

Berlin 11.10.1990 65 55 17 11 138 e)(137) 1 

Hamburg 22.071993 44 61 7 9 121 96 k.A. 

Saarland 18.08.1994 18 30 3 51 46 4 

Bremen 01.03.1995 32 41 10 11 6 100 k.A. k.A. 

Berlin 01.09.2001 76 42 18 33 169 143 9 

Hamburg 30.12.2003 33 46 6 11 25 121 "Einstimmig" 

Hessen 19.11.2008 42 42 11 9 6 110 108 0 

Hamburg 15.12.2010 56 45 12 8 121 "Einstimmlg" 

Saarland 26.01.2012 19 13 5 3 11 51 47 f) -

Nordrhem-Westf. 04.03.2012 67 67 13 23 11 181 "elnstimmlg" 

a) Datum des Parlamentsbeschlusses; b) Stand zu Beginn der Wahlpenode; c) die Anzahl von Enthaltungen, Ja-, und 
Nein-Stimmen wird nicht Immer protokolliert; d) das Protokoll weist lediglich vier Stimmenthaltungen aus und stellt fest, 
dass die Zweidrittelmehrheit erreicht worden ISt; vertretene Parteien Im Parlament waren: CVP, SPS und KPD; die Sit-
ze von CVP wurden der CDU, von SPS der SPD zugeschlagen; e) das Protokoll weist eine Gegenstimme und keine 
Enthaltung aus; ansonsten Wird festgestellt, dass die Zweidrittelmehrheit erreicht worden Ist; f) 4 FDP-Mitglieder ha-
ben Sich enthalten. 

Quelle: W Reutter, Föderalismus, S. 219; eigene Ergänzungen; Landtag des Saarlandes: Plenarprotokoll 10/67 vom 
18.8.94, S. 3721; Landtag des Saarlandes: Drucksache Abteilung I, Nr. 48 vom 29. Oktober 1955, S. 791 sowie Aus
kunft der Bürgerschaft Bremen und des Abgeordnetenhauses Berlin; Abgeordnetenhaus Berlin, Plenarprotokoll 11. 
WP, Sitzung vom 11. Oktober 1990, S. 2276; Landtag Hessen, PIPr 17/19 vom 19. November 2008; Landtag NRW, 
PIPr. 15/57 vom 14. März 2012, S. 5720. 

Doch zeigen diese wenigen Fälle lediglich, dass die Vertrauensfrage bisher kein Mittel 

darstellte, weder um Landesparlamente vorzeitig aufzulösen noch um die Parlaments

mehrheit zu diszIplinIeren. Auch Misstrauensvoten werden In den Bundesländern of

fenbar nur selten eingesetzt, was durchaus überrascht, da In fünf Ländern auch einfa

che Misstrauensvoten möglich Sind. Dennoch wurden seit 1946 nur vier Regierungs

chefs durch ein Misstrauensvotum gestürzt: In Berlin 2001 Eberhard Dlepgen (CDU), In 

Schleswlg-Holsteln 1950 Bruno Dlekmann (SPD) und In NRW 1956 Karl Arnold (CDU) 

sowie 1966 Franz Meyers (CDU).84 Zudem besteht In der Landesverfassung NRW -

ebenso wie In Sieben anderen Landesverfassungen die Möglichkeit der MinIsteran

klage nach Art. 63 der Landesverfassung. Dieses einem parlamentarischen RegIe

rungssystem fremde Element kam bisher nicht zur Entscheldungsreife85 und sollte aus 

der Verfassung gestrichen werden. 

84 S. Leunlg, Die Regierungssysteme 2007, S. 228 f. 

85 Nach J. Ockermann/A. Glende, So arbeitet der Landtag 1997, S. 119, gab es bisher zwei Anträge, aber keine 
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Im Gegensatz zu konstruktiven Misstrauensvoten und Vertrauensfragen spielt die Mög

lichkeit zur Selbstauflösung In einigen Landesparlamenten durchaus eine Rolle (Tabel

le 29). Jedenfalls hat die Anzahl der Selbstauflösungen In den Landesparlamenten mit 

dem Auftreten neuer Parteien seit Ende der 1970er Jahre stetig zugenommen. Sie 

bleiben zwar trotzdem seltene Ausnahmen, doch fanden v.on Insgesamt 18 Selbstauf

lösungen, die seit 1946 beschlossen wurden, Immerhin 16 nach1980 statt. Acht Länder 

haben noch keine vorzeitige Auflösung ihres Parlaments erlebt, wobei Hamburg mit in

zWischen fünf Selbstauflösungen der Spitzenreiter 1St. Selbstauflösungen wurden zu

meist eingesetzt, um Reglerungsknsen zu bewältigen oder Koalitionswechsel zu bestä

tigen.86 

Betrachtet man die Wahlfunktion des Landtages NRW In vergleichender Perspektive, 

lässt sich dreierlei schlussfolgern. Erstens war der Landtag stets In der Lage, eine Re

gierung zu wählen. Auch wenn Im Laufe einer Wahlpenode ein Wechsel Im Amt des 

Ministerpräsidenten erfolgte, führte dies nicht zu einer Auflösung des Landtages. 

Die Wahlen fanden, zweitens, auch rasch nach einer Wahl und der Neukonstitulerung 

eines Landtages statt. All dies zeigt, dass In NRW die FunktionsImperative des parla

mentanschen Regierungssystems die VerfassungswIrklichkeit bestimmen und prägen. 

Schließlich sei darauf verwiesen, dass die personelle Grundierung dieser Funktions

einheit von Regierung und Regierungsmehrheit offenbar an Bedeutung verloren hat. 

Jedenfalls hat die Parlamentsfärbung der Kabinette In NRW - wie In anderen Bundes

ländern - seit Ende der 1990er Jahre abgenommen. Vor diesem Hintergrund erscheint 

die Minderheitsregierung von Hannelore Kraft und die vorzeitige Auflösung des Land

tages NRW 2012 eher episodische Ausnahme denn Zeichen für einen parlamentari

schen Wandel oder gar für eine Knse des politischen Systems. 

5.2 Gesetzgebung 

Während In der politikwIssenschaftlichen Literatur die Wahlfunktion und die Gesetzge

bung als die Wichtigsten Aufgaben von Parlamenten angesehen werden, haben die 

Bürger In NRW ein ganz anderes Bild. So glaubte In einer Umfrage 1990 lediglich eine 

Minderheit von 39 bzw 33 Prozent, dass die Beratung von Gesetzen und die Unter

stützung der Regierung die Wichtigsten Aufgaben des Landtages wären.87 Doch unbe-

Anklageerhebung. 

86 Für das Weitere vgl.. W Reutter, Vertrauensfrage 2005, S. 665 ff. 

87 Bericht der Enquete-Kommission: Erhalten und FortentwIcklung der bundesstaatlichen Ordnung Innerhalb der 
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Tabelle 30: Eingebrachte und verkündete Gesetze und Anzahl der 
Lesungen Im Landtag NRW (12. bis 15. Wahlpenode) 

Verfahren mit drei Lesungen 
Anzahl Anzahl 
einge- ver- Anteil an 

brachte kündete Gesamt einge-
Anteil an 

verkündeten Gesetze Gesetze (abs.) brachten 
Gesetzen (%) Gesetzen 

12. WP 123 98 28 22,8 28,6 
13. WP 237 182 39 16,5 21,4 
14. WP 244 207 42 17,2 20,3 
15. WP 91 59 11 

Quelle: Parlamentsdatenbank des Landtages NRW, eigene Berechnungen. 
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schadet dieser diver

gierenden Einschät

zungen von fachwIs

senschaftlichen Ex

perten und der Be

völkerung Ist die Be

ratung und Verab

schiedung von Ge-

setzen weiterhin von 

erheblicher Bedeutung - auch Im Landtag NRW Von der 1. bis zum Ende der 15. 

Wahlperiode (1947 bis 2012) hat der Landtag NRW Insgesamt 1 799 Gesetze verab-

schiedet, das waren circa 120 pro Legislaturperiode oder rund 28 pro Jahr Damit liegt 

der Landtag NRW leicht über dem Durchschnitt aller Landesparlamente, die etwa 24 

Gesetze pro Jahr verabschiedet haben (Tabelle 34). In diesen wenigen Zahlen drückt 

sich bereits die generelle Schlussfolgerung aus, die aus der Analyse der Gesetzge

bungstätigkeit des Landtages NRW zu ziehen ISt: Im Bereich der Gesetzgebung weist 

NRW zwar wieder die eine oder andere Besonderheit auf, doch grosso modo entspre

chen Gesetzgebungsverfahren und Gesetzesoutput denjenigen anderer Bundesländer. 

Das Gesetzgebungsverfahren ISt In NRW verfahrensrechtlich wie In anderen Bundes

ländern ausgestaltet und es teilt In der PraxIs die Merkmale, die für Volksvertretungen 

In parlamentarischen Regierungssystemen typisch Sind (Kapitel 5.2.1). Auch beim Ge

setzesoutput zeigen sich In NRW keine Besonderheiten (Kapitel 5.2.2). 

5.2.1 Gesetzgebungsverfahren 

Das Gesetzgebungsverfahren In Nordrhein-Westfalen entspricht den bekannten Mus

tern. Eingebracht werden können Gesetze In NRW von Fraktionen, von mindestens 

sieben Abgeordneten, der Landesregierung und durch Volksbegehren. Dies entspricht, 

von unbedeutenden Ausnahmen abgesehen,88 den Regelungen In den anderen Bun

desländern. 

Dieselbe Aussage lässt sich über das Verfahren Im Landtag treffen. In aller Regel wer

den In Landesparlamenten Gesetze überwiegend In zwei Lesungen verabschiedet, in 

Ausschüssen beraten und im Plenum mit einfacher Mehrheit beschlossen. Drei Lesun-

Bundesrepublik Deutschland - auch In einem vereinten Europa" , hrsgg. von Helnnch A. Große-Sender, hier zit. 
nach: J. Ockermann/A. Glende, So arbeitet der Landtag 1997, S. 84 f. 

88 In anderen Ländern steht dieses Recht auch einzelnen Abgeordneten, In Brandenburg auch dem PräSidenten 
und Ausschüssen zu, die dieses Recht allerdings kaum wahrnehmen. 
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gen sind In NRW - wie in anderen Landesparlamenten - nur für bestimmte Gesetze 

oder aufgrund eines Antrages möglich. In NRW bedürfen nach Art. 68 der Verfassung 

verfassungsändernde Gesetze, Haushaltsgesetze sowie GemeIndefinanzIerungsge

setze drei Lesungen.89 Außerdem kann eine Fraktion oder ein Viertel der Mitglieder 

des Landtags eine dritte Lesung beantragen (§§ 68 und 73 GO).90. Eine dritte Lesung 

fand In den letzten vier abgelaufenen Wahlpenoden (1995-2012) für 22 Prozent der 

verkündeten und für 17 Prozent der eingebrachten Gesetze statt (Tabelle 30). 

Wie erwähnt, können In NRW Gesetzentwürfe eingebracht werden von Fraktionen, 

mindestens sieben Abgeordneten, der Landesregierung und durch VolksInitiative bzw. 

Volksbegehren (in anderen Ländern steht dieses Recht auch einzelnen Abgeordneten, 

In Brandenburg auch dem Präsidenten und den Ausschüssen zu). Beraten werden Ge

setzentwürfe In den Ausschüssen und den Arbeitskreisen der Fraktionen, ggfs. werden 

auch Anhörungen durchgeführt. Auch hier bestehen zu anderen Landesparlamenten 

keine Unterschiede. Diese Vorgaben erfüllen auch die demokratischen und verfas

sungsrechtlichen Anforderungen, die an parlamentansche Gesetzgebung gestellt wer

den. Danach sollte parlamentansche Gesetzgebung dem In Wahlen ermittelten Mehr

heitswillen Ausdruck verleihen, sie sollte transparent und die Ergebnisse sollten zuor

denbar sein. All dies Wird durch die verfassungs- und verfahrensrechtlichen Vorgaben 

auch In NRW erfüllt, wobei gesondert zu erwähnen ISt, dass - wie In parlamentanschen 

Regierungssystemen üblich - das Parlament diese Staatsfunktion nicht monopolisiert. 

Insgesamt unterliegen diese Verfahren In Landesparlamenten mehrheitsdemokrati

schen FunktionsImperativen: Die In Wahlen legitimierte Mehrheit kann ihr Programm 

ohne Einfluss einer zweiten Kammer durchsetzen, Wird allerdings In den durch Gesetz 

zu regelnden Matenen durch europäische und bundesstaatliche Vorgaben beschränkt. 

Außerdem ISt zu erwähnen, dass Gesetzgebungsverfahren in Landesparlamenten In 

der Regel deutlich kürzer ausfallen als Im Bund. Während ein Gesetz Im Bund ZWI

schen Einbnngung und Verkündung durchschnittlich 220 Tage (ohne Vorverfahren Im 

Bundesrat) benötigte, dauerte dies In Bayern In der 14. Wahlpenode (1998/03) rund 

137 Tage.91 Zieht man die 20 Gesetze heran, die In der 15. WP Im Landtag NRW zu-

89 Außerdem Ist eine dritte Lesung notwendig, wenn die Landesregierung Bedenken gegen ein vom Landtag be
schlossenes Gesetz hat (Art. 74 der GO des Landtages und Art. 67 der LV). 

90 In anderen Ländern eXistieren teilweise andere Regelungen. So können In Brandenburg und In Berlin die PräSI
denten des Landesparlamentes eine dritte Lesung anberaumen. In NRW ISt darüber hinaus eine dritte Lesung 
notwendig, wenn die Landesregierung Bedenken gegen ein vom Landtag beschlossenes Gesetz hat; Art. 74 der 
GO des Landtages I.V.m Art. 67 VerfNRW 

91 Eigene Auszählungen nach: Bayenscher Landtag, Tätigkeitsbencht 2004; W Reutter, Struktur 2007 
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Tabelle 31 Eingebrachte und verkündete Gesetze In NRW 
(12 bis 15. WP) 

Alle Gesetzentwürfe der 
Gesetzentwürfe Landesregieru'1g 

Eingebracht Verkündet Eingebracht Verkündet 

Abs. Abs. m% Abs. Abs. m% 

12. WP 123 98 79,7 75 75 100,0 
13. WP 237 182 76,8 129 129 100,0 
14. WP 244 207 84,8 187 186 99,5 
15. WP 91 59 64,8 40 39 97,5 
Gesamt 965 546 78,6 431 429 99,5 

letzt verabschiedet wurden, 

dauerte ein Verfahren In 

NRW durchschnittlich knapp 

90 Tage, wovon rund 67 auf 

die parlamentarische Be

handlung des Entwurfs ent

fielen. 92 

Quelle: Landtag NRW, Parlamentsdokumentation, eigene Berechnungen. Wie In anderen Landespar -

lamenten gehen auch In 

NRW die meisten Gesetze von der Landesregierung aus, und nur vereinzelt scheitern 

Entwürfe einer Regierung Im Parlament (Tabelle 31). In den Ländern, für die In Tabelle 

32 die Daten vorliegen (Brandenburg, Hessen, Saarland, Sachsen, Nordrhern

Westfalen und Schleswlg-Holsteln), brachten Landesregierungen 84 Prozent der ver

abschiedeten Gesetze ein; In NRW betrug dieser Anteil 78 Prozent. Das zeigt den do

minierenden Einfluss der Exekutive auf die Gesetzgebung In den Ländern. 

Wie In anderen Bundesländern zeichneten Im Landtag NRW die Mehrheitsfraktionen 

nur für wenige Gesetzentwürfe verantwortlich, und nur In Ausnahmefällen agierte eine 

Regierungsfraktion allelne. Ebenso wie In anderen Bundesländern brachten Oppositi

onsfraktionen zWischen der 12. und 15. Wahlperiode zwar Immer wieder Gesetzent

würfe ein, doch haben diese In der Regel nur dann Aussicht auf Erfolg, wenn sie dies 

gemeinsam mit Regierungsfraktionen tun (Tabelle 33). 

Insgesamt lässt sich sagen, dass Verfahren und Akteure bel der Gesetzgebung Im 

Landtag NRW ebenso wenig Besonderheiten aufweisen wie - noch zu zeigen ISt - der 

Gesetzesoutput. Die verfahrensrechtlichen Vorgaben entsprechen den aus anderen 

Landesparlamenten bekannten Mustern und folgen strikt den FunktionsImperativen des 

neuen Dualismus. Cum grano salis wird die Gesetzgebung durch die Regierung domi

niert, die die meisten Gesetze einbringt, und nahezu alle ihre Entwürfe finden Im Land

tag eine Mehrheit. Der Landtag selbst entwickelt nur wenige eigenständige legislative 

Aktivitäten, dies gilt sowohl für die Mehrheits- wie für die Oppositionsfraktionen. Wäh

rend erstere ohnehin nur wenige Entwürfe einbringen, bleiben Initiativen der Minder

heitsfraktionen In aller Regel ohne Erfolg. 

92 Parlamentsdatenbank des Landtages NRW; eigene Berechnungen. 
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Tabelle 32: Eingebrachte und verabschiedete Gesetze In ausgewählten Landesparlamenten 
(abs. und In Prozent, variierende Penoden) 

Alle Gesetze Von Landesregierung 

Zeitraum An- Anzahl der eln- Anzahl verab- Davon ver-
zahl gebrachten Ge- schiedeter Alle abschiedet 
WP setze (abs.) Gesetze (abs.) (%) (abs.) (abs.) 

BW 1952-2011 (14) 2.084 1.471 (70,6) 1.330 
BAY 1946-2008 (15) 2.992 1.876 (62,7) 1.362 

BB 1990-2009 (4) 828 664 (80,2) 587 580 (98,9) 
HES 1995-2008 (3) 533 392 (73,5) 314 310 (98,7) 
NRW 1995-2012 (4) 695 546 (78,6) 431 429 (99,5) 
RP 1947-2011 (15) 2.143 1.695 (79,1) 1.445 
SLD 1970-2009 (8) 943 774 (82,0) 636 606 (95,3) 
ST 1990-2011 (5) 901 693 (73,9) 484 557 (95,4) 
SH 1950-2009 (16) 1.895 1.254 (66,2) 1.238 1.160 (93,7) 

TH 1990-2009 793 589 505 

Quellen: Die Jeweiligen Beiträge In: S. Mielke/W Reutter (Hrsg.), Landesparlamentansmus 2012, passim; Parlamentsda-
tenbanken, eigene Berechnungen. 

Tabelle 33: Von Fraktionen eingebrachte Gesetze Im Landtag NRW (12.-15. Wp)a),b) 

SPD CDU Grüne FDP Linke 

WP Eingebr. Verk. Eingebr. Verk, Eingebr. Verk. Eingebr. Verk. Eingebr. Verk. 

12. 20 20 34 12 16 16 
13. 33 33. 46 18 31 30 21 12 
14. 15 8 21 21 27 6 21 21 
15. 8 8 4 4 10 4 

a) Gesetzentwürfe können von mehreren Fraktionen eingebracht werden; sie werden bel Jeder Fraktion gesondert aufge
führt; b) Fett = Regierungsfraktionen 

Quelle: Parlamentsdokumentation des Landtags NRW 

5.2.2 GesetzgebungsoutpUt: Anzahl und Qualität 

Wie erwähnt, zwar Ist das Verfahren der Gesetzgebung aufgrund fehlender zweiter 

Kammern In den Ländern stärker an mehrheitsdemokratischen Pnnziplen onentiert als 

im Bund. 93 Doch verschließen bundesverfassungrechtliche Regelungen, europapoliti

sche Vorgaben und exekutive Unitanslerungstendenzen viele Matenen der autonomen 

landesgesetzgebenschen Gestaltung. In diesen Faktoren werden denn auch die zent

ralen Ursachen gesehen für die kontinuierliche Entmachtung der Landesparlamente 

und die "Entparlamentanslerung" der Regierungssysteme der Länder. 

Diese verbreitete These wird gleichwohl Immer wieder In Frage gestellt und zwar Im 

Wesentlichen mit drei Argumenten. Erstens wird argumentiert, dass eine Erweiterung 

der Liste der konkurnerenden Gesetzgebung noch kein Kompetenzverlust der Länder 

bedeuten muss. Der Bund kann seinen legislativen Gestaltungsanspruch erweitern, 

ohne dass Länder vorher wahrgenommene Gesetzgebungskompetenzen verlieren. 

93 Für das Weitere vgl. W Reutter, Föderalismus 2008, S. 238 ff. und die dort angegebene Literatur; W Reutter, 
Transfer 2006. 
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Tabelle 34: Anzahl der verabschiedeten Gesetze In ausgewählten Landesparlamenten 
(nach Wahlpenoden) 

WP BW BAY BB HES MV NOS NRW RP SN SH TH 
{1953- {1946- {1990- {1946- {1990- {1951- {1947- {1946- {1990- {1947- (1990-
2011) 2008) 2009) 2009) 2006) 2007) 2012) 2011) 2009) 2009) 2009) 

1. 136 173 207 186 195 k.A. 96 267 198 107 189 
2. 97 153 157 134 95 141 105 112 154 106 135 

3. 76 116 146 96 74 79 110 64 105 82 136 
4. 75 96 154 83 115 105 92 78 115 72 129 
5. 146 93 73 83 82 93 56 

6. 126 146 121 153 154 127 96 

7 87 157 151 190 135 135 82 
8. 84 111 111 94 108 79 68 

9. 70 105 72 78 119 57 53 
10. 92 83 15 69 108 70 65 

11. 105 92 52 69 144 81 4 

12. 120 119 94 117 98 122 85 

13. 132 118 123 95 182 115 107 

14. 152 131 101 130 207 141 99 

15. 183 127 180 59 154 164 

16. 164 159 

17 22 

Summe 1.498 1.876 664 1.725 479 1.583 1.799 1.695 572 1.405 589 
ProWP 107 125 166 101 120 106 120 113 143 88 147 

Pro Jahr 26 30 35 27 30 28 28 26 30 23 31 

Quellen: S. Mielke/W Reutter, Landesparlamentansmus, 2012, S. 50; Parlamentsdatenbanken der Landesparlamente, 
eigene Aktualislerungen; eigene Berechnungen. 

Zweitens können Länder durch eigene Maßnahmen und Ausführungsgesetze politi

sche Inhalte prägen und beeinflussen. Vielfach haben Bundesregelungen die Länder 

sogar erst dazu veranlasst, Regelungen In den entsprechenden Bereichen zu erlas

sen.94 Und schließlich haben eine veränderte Rechtsprechung und Insbesondere die 

Föderalismusreform 2006 die Gesetzgebungskompetenzen der Länder - für viele al

lerdings nur unwesentlich - gestärkt. Die Frage, die damit auftaucht, Ist also, ob und 

Inwieweit der Landtag NRW unter den gegebenen Rahmenbedingungen seine Gesetz

gebungsaufgabe erfüllen konnte. Zwei Aspekte sind hier von Bedeutung: die Anzahl 

und die Qualität der- verabschiedeten Gesetze. 

Zuerst fällt auf, dass In den Landesparlamenten die Anzahl der verabschiedeten Ge

setze Im Zeitablauf keineswegs kontinUierlich gesunken ist. Dies gilt auch für den 

Landtag NRW, der auch gegenwärtig noch eine beträchtliche Anzahl von Gesetzen 

verabschiedet. Er war in den letzten Wahlperioden legislativ sogar besonders aktiv 

(Tabelle 34). Darüber hinaus weist der Landtag dieselbe zyklische EntWicklung auf wie 

andere Landesparlamente. Einer Intensiven Phase In den ersten Wahlperioden mit ei

ner relativ hohen Anzahl verabschiedeter Gesetze folgten ein Abschwung und Auf-

94 B. Gremmer, Wandlungen 1990, S. 110 f. 
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Schaubild 4' Gesetzestätigkeit des Landtages NRW (1947-2010) 
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schwünge Ende der 1960er/ Anfang der 1970er und In den 1990er Jahren. Insgesamt 

relativieren diese Befunde die These einer kontinuierlichen Entparlamentarlslerung der 

Länder 

Auch die These, auf Landesebene würden nur noch unwichtige Gesetze verabschie

det, findet keine empIrisch überzeugende Bestätigung. Was als "wlchtiges Gesetz" zu 

gelten hat, ist ohnehin um~tritten,95 zumal Ausführungsgesetze auch gestaltend wirken 

können. Hinzu kommt, dass die Untersuchungen, die sich mit Inhaltlichen DimenSionen 

der Landesgesetzgebung beschäftigen, keine eindeutigen Schlussfolgerungen zulas

sen. Für NRW führen Andersen/Bovermann die weiterhin hohe Anzahl von verab

schiedeten Gesetzen vor allem auf die "wachsende Zahl von Änderungsgesetzen zu

rück",96 was allerdings nur biS 1995 zutrifft. Danach ISt auch die Anzahl der "neuen Ge

setze" wieder gestiegen. In einer neuen Studie zum Landtag Brandenburg kommt der 

Verfasser dieses Gutachten zudem zu dem Schluss, dass die parlamentansche Be

handlung der dort untersuchten 11 Schlüsselentscheidungen In den ersten belden 

Wahlperioden keine besonderen Merkmale aufwies. Sie dauerten ähnlich lange wie 

Anpassungsgesetze, gingen In aller Regel von der Landesregierung aus und folgten -

95 A. Lorenz/W. Reutter, Politische Schlüsselentscheidungen 2012; K .. v. Beyme, Der Gesetzgeber 1997, S. 66 f. 

96 U. Andersen/R. Bovermann, Der Landtag 2012, S. 420; zur Gesetzgebung der Minderheitsregierung vgl. S. 
Ganghof et al., Flxible 2012. 
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von zwei Ausnahmen abgesehen - den mehrheitsdemokratischen Erfordernissen. 97 

Gremmer kommt für den Bayenschen Landtag zu ähnlichen Ergebnissen. Im Bayen

schen Landtag fielen von den bis 1986 vom Bayenschen Landtag verabschiedeten 

1.239 Gesetzen circa 68 Prozent in die ausschließliche Zuständigkeit der Länder. 98 

Auch der Anteil der Gesetze, die Gremmer als "bedeutende Neuschöpfungen" einord

net, 99 bewegt sich seit den 1970er Jahren auf einem zwar niedngen, aber doch gleich 

bleibenden Niveau von durchschnittlich rund 9 Prozent. Zum Vergleich sei angemerkt: 

Für den Bundestag hat Klaus von Beyme In den ersten 12 Wahlpenoden (1949-1994) 

Insgesamt 150 "Schlüsselentscheidungen" Identifiziert; das entspncht rund 2,5 Prozent 

aller bis dahin verabschiedeten Gesetze.100 

Ob und Inwieweit die Befunde die Hypothese eines kontinuierlichen Macht- und Ein

flussverlustes der Länder bestätigen, lässt Sich aufgrund dieser Untersuchungen nicht 

abschließend beurteilen. Doch Immerhin zeigt Sich, dass der Landtag NRW seine Ge

setzgebungsfunktion nicht schlechter als andere Parlamente erfüllte. Wie In anderen 

Ländern entspncht das Verfahren demokratischen Anforderungen, der Gesetzesoutput 

verläuft zwar zyklisch, ISt aber keineswegs kontinuierlich gesunken, und es kann auch 

nicht pauschal davon gesprochen werden, dass der Landtag NRW nur noch Ausfüh

rungs- und Anpassungsgesetze erlassen hat. Insgesamt hat der Landtag also Im Rah

men der bundesstaatlichen Ordnung und der landesverfassungsrechtlichen Vorgaben 

Sich über Gesetze an der Staatsleitung beteiligt. 

5.3 Kontrolle: Frage- und Auskunftsrechte 

Bisweilen Wird die Hauptaufgabe von Landesparlamenten dann gesehen, die Exekutive 

zu kontrollieren. 101 In einem Ausbau der entsprechenden Kompetenzen liegt In dieser 

Perspektive denn auch die Zukunft des Landesparlamentansmus. Danach geht es we

niger darum, den Länd~rn neue oder mehr Gesetzgebungsbefugnisse zu verschaffen, 

als Vielmehr darum, die "Vermittlungs- und Veröffentlichungsfunktion,,102 der Landes

parlamente auszubauen, ihnen mehr Informations- und Auskunftsrechte einzuräumen 

und sie In die Lage zu versetzen, ihre Regierungen effektiv zu kontrollieren. Unterstellt 

97 W Reutter, Gesetzgebung, S. 23 ff. 

98 B. Gremmer, Wandlungen 1990, S. 108-111. 

99 Das Sind nach Gremmer Gesetze, die eine Matene "zum ersten Mal oder neu regeln und dabei von einigem Ge
Wicht für die Staatsordnung Sind", B. Gremmer, Wandlungen 1990, S. 91 

100 K.v. Beyme, Der Gesetzgeber, 1997, S. 63. 

101 Vgl. z.B. Landtag NRW, Handbuch. 16. WP 2012, S. 11 f., U. Jun, Landesparlamente 1993, S. 502; H. Schneider, 
Länderparlamentansmus 1979, S. 38 ff., W Reutter, Föderalismus 2008, S. 256 m.w.N. 

102 W Zeh, Bund-Länder-Kooperation 1989, S. 134; W Reutter, Föderalismus, S. 351 f. 

Prof. Dr Werner Reufter 



Zur Zukunft des Landesparlamentansmus m Nordrhem-Westfalen 66 

wird dabei ein Funktionswandel, nach dem legislative Kompetenzverluste, so sie denn 

eingeräumt werden, durch KompetenzgewInne Im Bereich der parlamentanschen Kon

trolle auszugleichen. Die Frage, ob und In welchem Ausmaß der Landtag NRW dieser 

Aufgabe gerecht werden konnte, ISt also von elementarer Bedeutung auch und gerade 

für dessen Zukunftsfähigkeit. 

Folgt man Ockermann/Glende, ISt parlamentansche Kontrolle "Element der Gewalten

teilung und enthält das Recht und die Pflicht, die Regierung und die von ihr geleitete 

Exekutive zu kontrollieren. ( . ) Diese Kontrollfunktionen werden heutzutage allerdings 

vor allem durch die parlamentansche Kontrolle wahrgenommen.,,103 Diese Auffassung 

ISt umstritten. Denn sie reduziert parlamentansche Kontrolle auf Herrschaftsbeschrän

kung, weist diese Aufgabe vor allem Minderheitsfraktionen zu und legt den Schwer

punkt von Kontrolle darauf, "Informationen von der Landesregierung zu erhalten.,,104 

Vernachlässigt werden andere Wirkungen parlamentanscher Kontrolle. Denn Kontrolle 

soll die Ausübung von öffentlicher Herrschaft auch rationalisieren und verbessern, sie 

schließt Informale Formen der "Mitsteuerung" durch Mehrheitsfraktionen ein und ge

winnt ihre Rechtfertigung dadurch, dass sie Teil politischer Selbstbestimmung 1St. Al

lerdings liegen Studien, die mit einem solch umfassenden Kontrollverständms die Lan

desparlamente untersuchen, nicht vor Im Weiteren wird daher vor allem herausgear

beitet, wie der Landtag NRW die ihm zustehenden Auskunfts- und Fragerechte Im Ver

gleich zu anderen Landesparlamenten eingesetzt hat, um so Anhaltspunkte zu gewin

nen, ob sich In diesem Bereich von einem FunktionsgewInn sprechen lässt. Teilweise 

wurde auf diese Dimension parlamentanscher Kontrolle - etwa Im Rahmen bel der Be

stellung und Abberufung von Regierungen - bereits eingegangen. Der Schwerpunkt 

liegt Im Folgenden auf den Frage- und Auskunftsrechten.105 

Kontrolle setzt Informationen notwendig voraus. 106 Es lässt sich also plausibel vermu

ten, dass Landesparlamente, wenn sie ihre Regierungen In gleicher Welse kontrollie

ren wollen, die ihnen zustehenden Frage- und Auskunftsrechte In ähnlicher Intensität 

und Häufigkeit einsetzen. Eine solche Vermutung findet In der parlamentanschen Rea-

103 J. Ockermann/A. Glende, So arbeitet der Landtag 1997, S. 23. 
104 J. Schoofs, Funktionen 2011, S.105. 
105 Das Weitere lehnt sich an an: W Reutter, Föderalismus 2008, S. 256 ff. sowie W Reutter, Transformation 2013; 

vgl. auch: J. Schoofs, Funktionen 2011, S. 105 ff., J. Ockermann/A. Glende, So arbeitet der Landtag 1997, S. 110 
ff., K. Algaslnger et al., Wie das Parlament 2004. Nicht eingegangen wird auf andere Kontrollinstrumente, wie die 
Haushaltskontrolle, das Zitierrecht, die Wahlprüfung, das Recht zur Normenkontrolle oder zur Organklage bel 
LandesverfassungsgerIchten. Auch kann der Beitrag, den Ausschüsse - z.B. der Haushaltsausschuss und der 
Petitionsausschuss - und Fraktionen für die Wahrnehmung parlamentarischer Kontrolle leisten, nicht dargestellt 
werden 

106 W Steffanl, Formen 1989. 
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lität keine Entsprechung. 

Denn die Landesparlamen

te nehmen die Frage- und 

Auskunftsrechte sowohl Im 

Zeitablauf als auch Im Ver

gleich untereinander unter

schiedlich In Anspruch und 

zwar obwohl die rechtliche 

Ausgestaltung der Frage

und Auskunftsrechte In den 

Landesparlamenten durch

aus große Ähnlichkeiten 

aufweist, auch wenn Im De

tail Unterschiede bestehen. 

Mündliche Anfragen: Wie In 

anderen Landesparlamen

ten 107 Ist auch Im Landtag 

NRW die Mündliche Anfra

ge als Individualrecht der 

Abgeordneten ausgestaltet. 

Jeder Abgeordnete kann 

Tabelle 35: Mündliche Anfragen In ausgewählten 
Landesparlamenten 

BW BAY HES NOS NRW RP SLO 

WP 
1960- 1946- 1946- 1951- 1975- 1955- 1955-
2006 2008 2008 2008 2012 2011 2009 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

38 

146 

700 

226 

795 

944 

414 

418 

395 

836 

7 155 1.051 

8. 268 1.042 

9. 299 920 

10. 284 860 

11. 199 1.210 

12. 206 2.077 

13. 152 1.909 

14. 1.946 

15. 1.097 

16. 

Gesamt 2.673 15.914 

Pro WP 243 1.061 

Pro Jahr 58 257 

o 
74 

141 

161 

k.A. 

686 

198 

163 

204 

319 

478 

770 706 

1.007 535 

1.259 390 

245 549 

1.135 556 

928 406 

919 656 

915 1.218 

760 1.598 

876 

9.876 7.976 

705 570 

183 140 

468 

842 

334 

678 

247 

178 

373 

97 

3.217 

402 

87 

12 

70 

86 

95 

56 

35 

138 

160 

425 

1.038 

700 

428 

653 

3.896 

300 

70 

205 

10 

4 

3 

22 

5 

5 

254 

28 

6 

Quellen: P Raschke/J. Kalke, Quantitative Analyse, 1994; M. ObrechtiT 
Haas, Der Landtag, 2012, S. 87; Bayenscher Landtag, Tätigkeitsbenchte, 
1951 ff., H. Träger, Der Landtag, 2012, S. 388; T Schiller, Der Hesslsche 
Landtag, 2012, S. 314; U. Andersen/R. Bovermann, Der Landtag, 2012, S. 
417; S. Koch-Baumgarten, Der Landtag, 2012, S. 455; P Rütters, Landes
parlamentansmus, 2012, S. 499; W Reutter, Transformation, 2013; Parla
mentsdokumentation des Landtages NRW, eigene Berechnungen. 

also eine Mündliche Anfrage an die Landesregierung stellen, die diese Fragen In einer 

Fragestunde beantworten muss (§ 90 GO). In einer dazu verabschiedeten Richtlinie Ist 

festgelegt, dass grundsätzlich "in jeder ersten Plenarsitzung Im Monat eine Fragestun

de" stattfindet, die 60 Minuten nicht überschreiten soll. Bel Bedarf können weitere Fra

gestunden durchgeführt werden. Nach dieser Richtlinie sind nur Einzelfragen zulässig 

"aus dem Bereich der Verwaltung, soweit die Landesregierung unmittelbar oder mittel

bar verantwortlich ISt, und Einzelfragen aus dem Bereich der Landespolitik." Auch In 

der Form bestehen Einschränkungen. Anfragen müssen nach dieser Richtlinie "kurz 

gefasst sein" und es darf nur eine konkrete Frage enthalten. 

107 J. Ockermann/A. Glende, So arbeitet der Landtag 1997, S. 125, geben für die 9. WP einen anderen Wert an: Da
nach wurden zWischen 1980 und 1985 lediglich 466 Mündliche Anfragen gestellt; In die Tabelle übernommen 
wurden die Angaben von U. Andersen/R. Bovermann, Der Landtag 2012, S. 417; dieselben Zahlen wie bel An
dersen/Bovermann finden sich In: J. Schoofs, Funktionen 2011, S. 106. 
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Die empinsche Analyse zeigt zwei Auffälligkeiten (Tabelle 35): Obschon das Recht zur 

Mündlichen Anfrage In anderen Landesparlamenten ähnlich ausgestaltet Ist wie In 

NRW, wird die Mündliche Anfrage In NRW von den Abgeordneten seltener In Anspruch 

genommen als In den meisten vergleichbaren Landtagen. In NRW wurden ZWischen 

1975 und 2012 durchschnittlich 87 Mündliche Anfragen pro Jahr gestellt, während dies 

in allen In Tabelle 35 aufgeführten Landesparlamenten durchschnittlich 123 pro Jahr 

waren. Ebenfalls Im Unterschied zu anderen Landesparlamenten Ist die EntWicklung Im 

Zeitverlauf: Denn anders als In anderen Landesparlamenten hat sich die Anzahl der 

Mündlichen Anfragen In den letzten Wahlpenoden Im Landtag NRW tendenZiell redu

ziert. Sie Ist von einem Höchststand von 842 (9. WP; 1980/85) auf 373 (14 WP) gefal

len. Insgesamt wurden nur In der 8., 9. und 11. Wahlpenode (1975/80, 1980/85 und 

1990/95) überdurchschnittlich viele Mündliche Anfragen Im Landtag NRW gestellt. 

Folgt man den schon älteren Untersuchungen von Dlerl/Dlerl/Höffken, ermöglichten 

Mündliche Anfragen und die Fragestunde zwar eine "kritisch[e] Auseinandersetzung 

mit der Regierung und ihrer Politik vor der Öffentlichkeit", 108 doch besaßen Mündliche 

Anfragen nur gennge Wirkung, was Dlerl et al. vor allem darauf zurückführen, dass der 

Landtag NRW als Arbeitsparlament zu gelten hat. 109 Doch erklärt dies weder die Ver

änderungen Im Zeitablauf noch die Unterschiede ZWischen den Landesparlamenten 

beim Gebrauch dieses Kontrollinstrumentes. 

KIeme Anfragen: Anders sieht die EntWicklung In NRW bel Kleinen Anfragen aus - ob

schon deren Ausgestaltung mit denjenigen In anderen Landesparlamenten ebenfalls 

weitgehend übereinstimmt (Tabelle 36). Wie In den meisten anderen Landesparlamen

ten - die einzige Ausnahme ISt Bremen - können Im Landtag NRW einzelne Abgeord

nete eine Kleine Anfrage stellen. Nach § 88 Abs. 2 der GO darf Sich eine Kleine Anfra

ge "nur auf einen bestimmten Sachverhalt beziehen und nicht mehr als fünf Unterfra

gen enthalten. Die zur Kennzeichnung der gewünschten Auskunft angegebenen Tat

sachen und gestellten Fragen müssen In kurzer, gedrängter Form dargestellt sein. Die 

Fragen dürfen keine unsachlichen Feststellungen und Wertungen enthalten." Eine Be

handlung einer Kleinen Anfrage Im Plenum findet nur In Ausnahmefällen und auf An

trag statt und wenn die Kleine Anfrage nicht fnstgemäß von der Regierung beantwortet 

wurde. Im Gegensatz zur Mündlichen Anfrage wurde die Kleine Anfrage In den letzten 

belden Wahlpenoden vergleichsweise häufig eingesetzt. Auch Im Vergleich liegt der 

Landtag NRW mit 549 Kleinen Anfragen pro Jahr deutlich über dem Durchschnitt aller 

108 B. Dierl et al., Der Landtag 1982, S. 482. 

109 B. Dierl et al., Der Landtag 1982, S. 484 f. 
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Tabelle 36. Kleine Anfragen In ausgewählten Landesparlamenten 
(nur alte Bundesländer) 

BW HH HES NOS NRW RP SLO SH 

Zeit- 1952- 1946- 1974- 1946- 1951- 1975- 1955- 1965- 1947-
raum 2006 2008 2011 2008 2008 2012 2011 2009 2009 

1. 410 134 283 7 388 22 

2. 552 149 86 14 484 54 

3. 772 277 176 7 264 67 

4. 1.303 304 449 14 237 74 

5. 1.963 562 520 43 612 177 

6. 1.779 1172 694 139 1.036 460 426 

7 1.216 2994 1.780 665 1.834 1.412 664 703 

8. 1.294 4952 1.125 1.945 1.446 2.233 1.593 844 877 

9. 1.551 3.199 1.305 2.446 1.244 1.570 1.697 898 942 

10. 1.487 2.156 324 558 2.010 1.979 1.624 781 1.295 

11. 2.137 3.305 3.208 2.372 1.645 3.100 3.021 549 49 

12. 1.266 2.355 339 2.360 2.142 1.640 4.445 594 1.106 

13. 958 2.015 4.722 1.936 1.342 2.339 3.924 242 1.519 

14. 1.613 2.431 1.479 1.089 3.937 3.054 647 1.210 

15. 1.934 4.096 969 797 1.698 3.405 1.772 

16. 3.435 2.217 962 

17 2.360 

18. 4.209 

19. 6.144 

Gesamt 16.688 27 121 33.698 20.270 12.604 20.330 27196 5.679 11.255 

ProWP 1.284 1.808 2.808 1.267 840 2.312 2.259 631 703 

Pro Jahr 309 437 911 327 207 549 486 129 74 

Quellen: Siehe Tabelle 35; S. Mielke/C. Bräuer, Landesparlamentansmus, 2012, S. 616; eigene Berechnungen; J. 
OckermannlA. Glende, So arbeitet der Landtag 1997, S. 125. 

In Tabelle 36 einbezogenen Landesparlamente, In denen rund 361 Kleine Anfragen pro 

Jahr eingebracht wurden. Nur die Bürgerschaft Hamburg liegt mit 911 Kleinen Anfra-

gen über dem Niveau von NRW. 

Auch der Gebrauch dieses Kontrollinstruments Im Landtag NRW lässt Sich nicht ohne 

Weiteres In das eingangs skiZZierte Verständnis einordnen, zumindest wenn man der 

Interpretation von DlerliDlerllHöffken folgt, nach denen Kleine Anfragen Im nordrhein

westfälischen Landtag "In einem hohen Maße eine ,mitregierende' Funktion,,110 besa

ßen. Danach dienten Kleine Anfragen weniger der ex-post-Kontrolle als Vielmehr der 

sachlichen Unternchtung der Regierung; Vielfach "verbesserten" die Fragesteller durch 

Kleine Anfragen sogar "die Informationslage der Regierung und der Verwaltung".111 

Doch ISt dabei zu beachten, dass In dem von DlerliDlerllHöffken untersuchten Zeitraum 

Reglerungs- und Oppositionsfraktionen "fast gleichermaßen", "die Regierungsarbeit 

durch die Übermittlung solcher Beobachtungen und Erkenntnisse zu fördern" versuch-

110 B. Dierl et al., Der Landtag 1982, S. 434. 

111 B. Dierl et al., Der Landtag 1982, S. 439. 
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Tabelle 37 Große Anfragen In ausgewählten Landesparlamenten 

BW BAY HH HES NOS NRW RP SLO SH 

Zeit 1952- 1946- 1974- 1946- 1951- 1947- 1955- 1965- 1947-
2006 2008 2011 2008 2008 2009 2011 2009 2009 

1. 137 63 100 14 58 5 
2. 80 67 98 64 20 85 28 
3. 55 20 98 21 13 55 23 
4. 34 13 77 19 26 47 22 
5. 81 7 67 16 18 76 29 15 
6. 70 13 157 26 9 49 23 15 
7. 72 7 176 28 28 87 21 16 
8. 66 17 153 146 23 25 73 28 11 
9. 57 27 199 147 30 17 97 32 24 
10. 62 25 15 21 93 46 75 12 26 
11. 120 32 199 126 109 41 137 19 0 
12. 82 33 16 129 60 18 203 6 18 
13. 82 26 221 88 57 33 159 13 42 
14. 16 115 58 37 44 108 25 
15. 10 198 50 31 9 72 40 
16. 237 65 32 
17 160 
18. 221 
19. 207 
Gesamt 998 376 1.941 1.603 614 361 1.381 183 342 
ProWP 77 25 162 100 44 24 92 20 21 
Pro Jahr 18 6 52 26 11 6 25 4 5 

Quellen: siehe Tabelle 35 sowie Parlamentsdokumentationen der Landesparlamente; S. Mielke/C. Bräuer, Der 
Landtag, 2012, S. 616. 

ten. 112 Für spätere Wahlpenoden gilt diese Feststellung nicht mehr. So kamen ZWI-

schen der 11 und 15. Wahlpenode (1990-2012) über 80 Prozent der Kleinen Anfragen 

aus Oppositionsfraktionen. Doch ändert dies nichts an dem Befund, dass Kleine Anfra-

gen Im Landtag NRW vergleichsweise häufig eingesetzt werden, dass deren Zielset-

zungen allerdings variieren können. 

Große Anfragen werden Im Landtag NRW einerseits häufiger als früher und seltener 

als In anderen Landesparlamenten eingesetzt. Große Anfragen werden von einer Frak-

tion eingebracht, "müssen kurz, sachlich und bestimmt gefasst sein und können mit ei-

ner kurzen Begründung versehen werden" (§ 86 GO). Sie werden - auf Antrag einer 

Fraktion oder eines Viertels der Mitglieder des Landtages NRW - Im Plenum diskutiert. 

Inhalt und parlamentansche Behandlung entsprechen damit anderen Landesparlamen

ten. Aber auch hier haben vergleichbare Regelungen nicht dazu geführt, dass Große 

Anfragen von Abgeordneten ähnlich häufig genutzt wurden. Während In allen In Tabel

le 37 aufgeführten Landesparlamenten durchschnittlich 16 Große Anfragen pro Jahr 

und 62 pro Wahlpenode gestellt wurden, waren dies Im Landtag NRW lediglich 6 pro 

Jahr und 24 pro Wahlpenode. 

112 B. Dierl et al., Der Landtag 1982, S. 440. 
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Tabelle 38: Aktuelle Stunden/Debatten In ausgewählten Landesparlamenten 

BW BAY HES NOS NRW RP SLO SH 

Wahl- 1964- 1966- 1995- 1963- 1975- 1967- 1965- 1983-
periode 2006 2008 2008 2008 2012 2011 2009 2009 

4. 2 

5. 13 14 6 

6. 16 3 20 7 3 

7 60 7 15 11 3 

8. 50 4 6 16 5 6 

9. 59 20 10 15 15 18 

10. 80 28 67 60 14 23 15 

11. 102 31 118 94 35 35 0 

12. 133 32 130 106 134 11 18 

13. 92 40 108 115 213 16 33 

14. 47 40 119 131 169 22 

15. 65 75 177 225 16 

16. 140 17 

Gesamt 607 277 255 784 537 828 121 121 

ProWP 61 28 85 71 77 83 13 17 

Pro Jahr 14 7 20 17 16 19 3 5 

Quellen: siehe Tabelle 35; W Reutter, Transformation, 2013. sowie Parlamentsdokumentationen der Landes-
parlamente. 

Aktuelle Stunden: Im Landtag NRW kann eine Aktuelle Stunde von einer Fraktion oder 

einem Viertel der Abgeordneten beantragt werden (in Bayern benötigt man dazu 15, Im 

Saarland 5 Abgeordnete). Auch dieses Instrument hat Im Landtag NRW einen Auf

schwung erlebt, wobei sich die Landesparlamente allerdings beträchtlich unterscheiden 

(Tabelle 38). So wurden Im Saarland ZWischen 1965 und 2009 gerade einmal 3 Aktuel

le Stunden durchgeführt, während dies In NRW ZWischen 1975 und 2010 17 pro Jahr 

und In Hessen ZWischen 1995 und 2008 sogar 20 pro Jahr waren. Und Insgesamt folgt 

der Einsatz dieses Kontrollinstrumentes wohl nur teilweise dem eingangs dargestellten 

Kontrollverständnis. So beantragen In der Regel auch Regierungsfraktionen Immer 

wieder, Aktuelle Stunden durchzuführen; In Mecklenburg-Vorpommern ging sogar 

mehr als die Hälfte der Aktuellen Stunden auf Anträge der Regierungsfraktionen zurück 

(Tabelle 40). 

Betrachtet man die dargestellte Inanspruchnahme der Informations- und Auskunfts

rechte In NRW Im Vergleich mit anderen Landesparlamenten Insgesamt, lassen sich 

nur schwer eindeutige Schlussfolgerungen ziehen. Dennoch werden einige Befunde 

verallgemeinernd zusammengefasst, um den "Fall" NRW tYPIsierend elnzuordnen. 113 

113 Vgl. zum Weiteren: W Reutter, Föderalismus 2008, S. 274; W Reutter, Transformation 2013. 
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Tabelle 39: Auskunfts- und Fragerechte sowie Aktuelle 
Stunden (unterschiedliche Penoden, Im 
Jahresdurchschnitt) 

Zeitrauma) Große 
Anfragen 

BW 1952-2006 18 

BA Y 1946-2008 6 

BER 1971-2006 25 

BB 1990-2009 11 

HB 1971-2003 25 

HHC
) 1970-2011 52 

HES 1946-2008 26 

MV 1990-2002 3 

NDS 1970-2008 11 

NRW 1947-2010 7 

RP 1947-2011 25 

SLD 1965-2009 4 

SN 1990-2009 21 

SA T 1990-2011 8 

SH 1947-2009 5 

TH 1990-2009 5 

Durchschnitt 16 

Kleine An-
fragen 

309 

437 

b)1.296 

464 

32 

911 

327 

287 

207 

494 

486 

129 

1.589 

438 

74 

326 

434 

Mündliche 
Anfragen 

58 

257 

209 

348 

81 

159 

9 

92 

70 

6 

129 

60 

k.A. 

205 

130 

Aktuelle 
Stunden 

14,5 

5,9 

13,6 

16,5 

7,1 

27,6 

7,0 

8,7 

17,5 

13,5 

15,2 

2,8 

23,1 

17,5 

4,8 

16,2 

13 

a) Bel einigen Landesparlamenten fehlen teilweise Daten für einzelne 
Wahlperioden, In den Durchschnittswerten Ist dies berücksichtigt; kei
ne Daten liegen vor für die Bremer Bürgerschaft für die 12. und 13. 
WP (1987-1995); b) Mündliche und Kleine Anfragen nur biS 2001; c) 
bel Großen und Kleinen Anfragen wurden für die Jahre 1991-2004 
nur die Initiativen von SPD, CDU und GAL berücksIchtigt; c) eInschI. 
Dringlicher Anfragen. 

Queflen: siehe Tabelle 35, P Raschke/J. Kalke, Quantitative Analyse, 
1994; Parlamentsdokumentationen der Landesparlamente; S. Miel
ke/W Reutter (Hrsg.), LandesparlamentarIsmus 2012; Bayenscher 
Landtag, Tätigkeitsberechte, 19510ff; Landtag Brandenburg: Druck
sachen 1/3243, 2/6613 und 3/7923; Parlamentsstatistik Hamburg 
1998; Landtag Mecklenburg-Vorpommern, Arbeit des Landtags, 1995 
ff., eigene Berechnungen. 

Zum ersten Ist festzustellen, 

dass von einem Kompetenzver

lust In Bezug auf landesparla

mentarische Kontrolle nicht ge

sprochen werden kann. Im Ge

genteil, der Einsatz der hIer In 

Rede stehenden Kontrollinstru

mente ist Im Zeitverlauf keInes

wegs kontinuIerlich gesunken. 

Die meIsten Landesparlamente 

haben Im Zeitablauf die Frage

und Auskunftsrechte nicht nur 

erweitert und reformIert, son

dern sie nutzen die ihnen zuste

henden Auskunftsrechte auch 

häufiger Die In den 1950er Jah

ren zurückgehenden Kontrollak

tivitäten - gemessen an der An

zahl der Anfragen - wurde ab

gelöst von kontrollintensIveren 

Phasen In den 1970er und 

1980er Jahren. Und Insbeson

dere die 1990er Jahre haben zu 

emem erneuten Aufschwung ge

führt. Dies gilt für den Landtag NRW In ähnlicher Welse, auch wenn der Einsatz Münd-

licher Anfragen eine andere EntWicklung genommen hat als In anderen Landesparla

menten. Insgesamt ISt also In dieser HinSicht eher von emem KompetenzgewInn zu 

sprechen. 

Zweitens ISt anzumerken, dass der Landtag NRW ern durchschnittliches KontrollnIveau 

aufweIst (Tabelle 39). Zwar werden vergleIchsweIse wenIge Mündliche und Große An

fragen Im Landtag NRW gestellt, dafür werden aber überdurchschnittlich vIele Kleine 

Anfragen eIngereIcht; Im Durchschnitt liegt die Anzahl der Aktuellen Stunden. Worauf 

diese Vananzen zurückzuführen sind, lässt SIch nicht abschließend beurteilen. Doch ISt 

noch einmal anzumerken, dass sich aus der Anzahl der Anfragen noch nichts über die 
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Tabelle 40: Auskunfts- und Fragerechte In ausgewählten 
Landesparlamenten (absolut und In Prozent; 
unterteilt nach Reglerungs- und Oppositions
fraktionen ) 

Zeitraum 

Mündliche Anfragen 

BY 1958-2006 

RP 1955-2006 

MV 1990-2002 

NRW 1990-2012 

SN 1990-2009 

TH 1990-2009 

Kieme Anfragen 

BY 1958-2006 

NRW 1990-2012 

RP 1947-2006 

SL 1965-2009 

SN 1990-2009 

ST 1990-2011 

TH 1990-2009 

Große Anfragen 

BY 1958-2006 

NRW 1990-2012 

RP 1947-2006 

MV 1990-2002 

SL 1965-2009 

SN 1990-2009 

ST 1990-2011 

TH 1990-2009 

Gestellt von Gestellt von 
Reglerungsfraktion'en Oppositionsfraktionen 

Abs. 

3.451 

1.000 

89 

1.029 

331 

1.007 

4.945 

2.219 

5.469 

903 

3.942 

941 

1.170 

67 

43 

383 

141 

42 

82 

17 

31 

(%) 

(27,3) 

(30,8) 

(14,0) 

(43,9) 

(13,5) 

(22,8) 

(17,5) 

(23,0) 

(15,9) 

(13,1) 

(10,2) 

(30,9) 

(29,1) 

(29,2) 

(60,0) 

(23,0) 

(21,0) 

(9,6) 

(30,6) 

Abs. 

9.205 

2.240 

548 

1.316 

2.129 

2.881 

16.735 

10.485 

18.283 

4.776 

26.252 

8.250 

5.023 

150 

105 

923 

94 

141 

309 

161 

70 

(%) 

(72,7) 

(69,1) 

(86,0) 

(56,1) 

(86,5) 

(77,2) 

(82,5) 

(76,9) 

(84,1) 

(86,9) 

(89,8) 

,1 

(69,1 ) 

(70,1) 

(70,5) 

(40,0) 

(77,0) 

(79,0) 

(90,4) 

(69,3) 

Quellen: siehe Tabelle 35 und 39. 

Kontrollqualität und die 

Wirkung der eingesetzten 

Frage- und Auskunfts

rechte sagen lässt. 

Damit zusammen hängt, 

drittens, dass ein beacht

licher Anteil von Anfragen 

aus den RegIerungsfrak

tionen stammt. Ein sol

cher Befund Ist nur 

schwer mit dem eingangs 

erwähnten Kontrollver

ständnis In Einklang zu 

bnngen, nach dem Kon

trolle vor allem Aufgabe 

der Opposition seI. Zwar 

wird bel allen Formen die 

Mehrheit der Anfragen 

von Oppositionsfraktionen 

gestellt, aber RegIerungs

fraktionen beteiligen sich 

bel allen Formen zu einem signifikanten Anteil. Im Landtag NRW waren Reglerungs-

fraktionen zu über 43 Prozent an Mündlichen, zu fast 30 Prozent an Großen und zu 

rund 17 Prozent an Kleinen Anfragen beteiligt. 

Doch ändert dies nichts an dem generellen Befund, dass - unbeschadet der Unter

schiede Im Detail - der Landtag NRW seine ihm zugewiesene Kontrollfunktion ebenso 

gut und auf die gleiche Welse erfüllt wie andere Landesparlamente. Kontrollniveau, Ini

tiatoren und EntWicklungen Im Zeitablauf entsprechen grosso modo den Erfahrungen In 

anderen Ländern. Signifkante Abweichungen, die dem Landtag NRW ein eigenes, der 

Funktionslogik des neuen Dualismus Widersprechendes Kontrollprofil verschaffen 

könnten, bestehen nicht. 

Prof. Or Werner Reutter 



Zur Zukunft des Landesparlamentansmus In Nordrhein-Westfalen 

6. Der Landtag NRW im Bundesländervergleich: zusammenfassende 
Betrachtung 

74 

Der Vergleich von Strukturen, Zusammensetzung und Funktionen des Landtages NRW 

mit anderen Landesparlamenten erlaubt mehrere Schlussfolgerungen: Erstens ist fest

zuhalten, dass die Gemeinsamkeiten typenprägende Qualität besitzen. Alle Landespar

lamente welsen die zentralen Merkmale parlamentanscher Regierungssysteme auf und 

folgen den FunktionsImperativen des "neuen Dualismus" Diese Feststellung gilt auch 

für den Landtag NRW Er bestimmt seine Innere Struktur und Arbeitsweise und Ist in

soweit autonomes Verfassungsorgan; er Ist außerdem Rede- und Arbeitsparlament 

sowie Fraktionenparlament. Auch die sozialen und kulturellen Voraussetzungen für ein 

solches Regierungssystem teilen die Abgeordneten In NRW mit ihren Kollegen und 

Kolleginnen aus anderen Bundesländern - und zwar einschließlich der Defizite (wie die 

gennge Repräsentanz bestimmter Gruppen). Auch die vergleichende Performanzana

lyse verdeutlicht die Gemeinsamkeiten der Landesparlamente bei der Gesetzgebung, 

der Kontrolle und der Wahl und Unterstützung von Landesregierungen. 

Zweitens, von einem alle Funktionsbereiche übergreifenden Kompetenzverlust der 

Landesparlamente lässt sich nicht sprechen. Im Gegenteil, die Analyen belegen In 

manchen Bereichen sogar einen KompetenzgewInn, (z.B. bel der Wahrnehmung der 

Kontrollfunktion). Bezogen auf die Gesetzgebung lassen sich allerdings keine eindeuti

gen Schlussfolgerungen ziehen. Ganz überwiegend wird von einer stetigen legislativen 

Kompetenzwanderung zulasten der Landesparlamente ausgegangen; allerdings lassen 

die vorliegenden Daten eine solch pauschale Aussage nicht zu. 

Schließlich ISt festzustellen, dass der Landtag NRW - wie alle anderen Landesparla

mente - über ein eigenständiges Profil verfügt. Daraus lässt sich aber nicht ableiten, 

dass die politische Ordnung In NRW mehr oder weniger "demokratisch" ISt als In ande

ren Ländern. Der Vergleich ermöglicht bestenfalls, statistische Artefakte zu bilden, also 

eine Art "Durchschnittsparlament", das aber keine Grundlage sein kann, um Maßstäbe 

für ein "Ideales" Landesparlament zu gewinnen. 

Gleichwohl lassen sich aus dem Vergleich Überlegungen für Reformen ableiten: Unter

stellt wird dabei, dass der angedeutete Funktionswandel und die verstärkte Aufgabe 

der Politikvermittlung eine weitere Rationalisierung politischer Repräsentation aus

schließen. Der In der ZWischenzeit erreichte Vertretungsschlüssel von über 70.000 

Wahlberechtigten und fast 1 00.000 Einwohner pro Abgeordneten scheinen nicht weiter 

steigerbar. Gleichzeitig ISt dem Umstand Rechnung zu tragen, dass rund ein Viertel der 
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Einwohner nicht stimmberechtigt 1St. Das ISt verfassungsrechtlich zwar vorgegeben, 

Wirft aber ein beträchtliches demokratietheoretisches Problem auf. Denn das Pnnzlp, 

dass diejenigen, die Gesetze befolgen müssen, auch an deren Zustandekommen be

teiligt sein sollten, lässt sich unter diesen Bedingungen nur noch bedingt vertreten. Das 

demokratietheoretische Versprechen der politischen Selbstbestimmung bleibt mithin für 

viele Fiktion. Berechnet auf die Anzahl der Einwohner/innen und der abgegebenen gül

tigen Stimmen repräsentiert der aktuelle Landtag Inzwischen weniger als 50 Prozent 

der Landesbevölkerung. Es wird eine zentrale Herausforderung für den Landtag NRW 

bleiben, für diese Gruppen, die von einer effektiven politischen Mitwirkung ausge

schlossen sind, alternative Formen politischer Beteiligung zu entwickeln. 

Zu überlegen ISt schließlich, den Verfassungstext an die VerfassungswIrklichkeit anzu

passen. Überflüssig scheinen Regelungen zur MinIsteranklage und zur Vorgabe, dass 

der/die Ministerpräsident/in aus dem Landtag kommen muss. In die Verfassung aufge

nommen werden könnten dagegen Regelungen zur Stellung und Zusammensetzung 

von Fraktionen und Ausschüssen. Eine verfassungsrechtliche Neuerung wäre darüber 

hinaus, Ausschüssen das Jederzeit wIderrufbare Recht einzuräumen, über bestimmte 

Gesetze (z.B. bel technischen Anpassungsgesetzen) abschließend Entscheidung an

stelle des Plenums zu treffen. Ausschüsse sind In der landesparlamentanschen PraxIs 

nicht mehr nur mehr "entscheidungsvorbereitende Substrukturen", sondern haben In 

vielerlei Hinsicht Aufgaben des Plenums übernommen. Zudem können über Anhörun

gen anlass-' und gruppenspezifische Teilöffentlichkeiten aktiv angesprochen und zur 

Beteiligung mobilisiert werden. Eine solche Innovation könnte zur Inneren Flexibilisle

rung beitragen, das Plenum entlasten und sowohl den Charakter des Landtags als Ar

beits- und als Redeparlament stärken. 
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TEIL C ...... ZUR ZUKUNFT DES LANDES

PARLAMENTARISMUS IN NORDRHEIN... ESTFALEN 

76 

Seit es Landesparlamente gibt, scheint ihre Zukunft ungewlss.114 Das Jedenfalls Ist die 

zentrale Botschaft, die die einschlägige politikwIssenschaftliche Forschung zum Lan

desparlamentansmus ganz überwiegend vermittelt. Für viele sind Landesparlamente 

nichts weiter als "staatsnotanelle Ratifikationsämter" ,115 und Hans Herbert von Arnlm 

sieht - zumindest: "bel Lichte" den Parlamentansmus In den Ländern "bereits abge

schafft",116 während derselbe sich für Uwe Thaysen Mitte der 1990er Jahre Immerhin 

noch In einem "Überlebenskampf" befindet. 117 Und Wilhelm Hennls hat aufgrund der 

verwaltungslastigen Aufgabenprofile den Ländern bereits In den 1950er Jahren das 

Potential zur politischen Gestaltungsfähigkeit abgesprochen: Länder, so meinte Hennls 

schon 1956, selen "VerwaltungsprovInzen", In denen "der Parlamentansmus als Regie

rungssystem sein Recht verloren" habe.118 Und auch für H. Eiseie sieht die Zukunft für 

den Landtag Baden-Württemberg nicht gerade rosig aus: 

"Es besteht die Gefahr, dass der Landtag [Baden-Württemberg] absehbar nur 
noch eine formale EXistenzberechtigung haben wird und als Relikt aus den Ta
gen eines kraftvollen Landesparlamentansmus, als Auslaufmodell, betrachtet 
werden Wird. Der Landtag muss erkennen, dass er selbst die bundesstaatliche 
Föderalismusreform anstoßen und mit vorbereiten muss, da seine eigene EXIS
tenz mehr als die aller anderen Verfassungsorgane Im Bund bedroht 1St. Er Wird 
seine Gestaltungskraft und damit seine EXistenzberechtigung erst dann Wieder 
voll besitzen, wenn er die Föderalismusreform In seinem Sinne, nämlich Im Sinne 
eines Wettbewerbsföderalismus, erfolgreich vorangetneben hat.,,119 

In Eiseies düsterer Prognose Sind zentrale Elemente landesparlamentanscher Nieder

gangsrhetorik enthalten, die Sich In ähnlicher Welse auch schon beim Vater dieses Dik

tums vom "decline of legislatures", bel James Bryce, finden. 120 Dabei Wird wie Im 

obigen Zitat - eine "goldene Zeit" des Landesparlamentansmus beschworen, der In der 

unterstellten Form weder belegt Wird noch eXistiert haben dürfte. Darüber hinaus Wird 

114 Vgl. zum Weiteren: W Reutter, Föderalismus, S 19 ff. und S. 339 ff. 

115 Zit. nach: H. Kilper/R. Lhotta, Föderalismus 1996, S. 202. 

116 H.H. v. Armln, Vom schönen Schein 2002, S. 162. 

117 U. Thaysen, Landesparlamentansmus 2005, S. 32. 

118 W Hennls, Parlamentansche Opposition 1968, S. 118 und 119 (Hervorhebung Im Onglnal); der Aufsatz Ist zuerst 
1956 erschienen. 

119 H. Eiseie, Landesparlamente 2006, S. 377 f. 

120 J. Bryce, Moderne Demokratien 1926, S. 1 ff. 
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eine kontinuierliche Kompetenzwanderung zum Bund und/oder zur EU unterstellt, wor

aus gleichzeitig die Forderung abgeleitet wird, den Bundesstaat zu reformieren und 

den Ländern wieder mehr Gesetzgebungskompetenzen einzuräumen. Schließlich ver

weist die Forderung nach einer Rückübertragung von Gesetzgebungskompetenzen auf 

die Länder auf ein spezifisches ParlamentsverständnIs, Denn Parlamentansmus heißt 

danach vor allem Gesetzgebung; andere Parlamentsfunktionen sind In dieser Perspek

tive von sekundärer Bedeutung. 

Im Anschluss an die erwähnte NiedergangsdiskussIon wird auch gegenwärtig über Rol

le und Zukunft des Parlamentansmus In Deutschland diskutiert. Demokratie und Politik 

haben In dieser Perspektive In den letzten Jahrzehnten einen fundamentalen Struktur

wandel erfahren, der das Verhältnis von Parlamenten einerseits und Bürgern und Bür

gennnen andererseits ebenso verändert hat wie die Chancen und Möglichkeiten von 

Landesparlamenten, wirkmächtig auf die Gestaltung von Landespolitik einzuwirken. 

Nicht wenige sprechen daher von "Postdemokratie".121 In "postdemokratischen" Ver

hältnissen selen Parlamente nur mehr "leere Hülle[n]", 122 In denen politische Selbstbe

stimmung nur noch Inszeniert wird. Parlamente sind In dieser Perspektive lediglich 

Arenen, In denen die Spielregeln der repräsentativen Demokratie zwar formal befolgt 

werden, die substanziellen Entscheidungen werden aber an anderer Stelle und hinter 

verschlossenen Türen getroffen. Parlamente vollziehen nur noch "alternativlose" Lö

sungen für Probleme nach, die sich ihrer Kontrolle und Gestaltung ohnehin entzogen 

haben. 

In Frage stehen also fundamentale Legitimationsmechanismen demokratischer Herr

schaft und das Selbstverständnis des Landesparlamentansmus. Die Vorstellung, dass 

sich Demokratie allein über das Institutionalisierte Repräsentativsystem legitimieren 

kann, scheint jedenfalls überholt. Eine solche Vorstellung gründet( e) auf dem Begriff 

der Volkssouveränität und der Überzeugung, dass In Demokratien die Adressaten von 

Recht auch deren Autoren sind - wie vermittelt auch Immer 123 Unter diesen Voraus

setzungen ISt öffentliche Herrschaft so zu organisieren, dass demokratische Selbstbe

stimmung durch Wahlen und Abstimmungen gewährleistet werden kann. Demokrati

sche Herrschaft ISt In dieser Perspektive vor allem "Institutionenordnung", 124 die For

men und Verfahren für politische Beteiligung bereitstellt, Freiheitsrechte garantiert und 

121 C. Crouch, Postdemokratie, 2008. 

122 H. Klelnert, Krise 2012. 

123 Deutscher Bundestag, Siebter ZWIschenberIcht 2013, S. 9. 

124 Vgl. L. Helms, Die Institutionalislerung 2007, S. 249 ff. 
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dafür Akzeptanz für Entscheidungen einfordert, die Parlament und Regierung getroffen 

haben. Ganz In diesem Sinne stellte die Enquete-Kommission des NiedersächsIschen 

Landtages 2002 fest, dass für die "Staatsqualität der deutschen Bundesländer" das 

"Vorhandensem von Länderparlamenten" essenziell ISt. 125 Aus diesem Selbstverständ

niS, nach dem Landesparlamente unhlntergehbare Voraussetzung politischer Selbst

bestimmung In den Ländern ISt, leitet die Enquete-Kommission ab: 

"Dieser Anspruch gebietet es zum einen, den Parlamenten der Bundesländer -
nicht nur Im Verhältnis zum Bund, sondern gleichermaßen zur Europäischen 
Union - diejenigen Gesetzgebungskompetenzen zu lassen beziehungsweise 
wieder einzuräumen, die die spezifischen regionalen Angelegenheiten auf Lan
desebene betreffen und für deren Regelung auf übergeordneter Ebene es keine 
zWingenden Gründe gibt, ferner, diese Kompetenz, die eigenen Dinge eigenver
antwortlich zu regeln, auch zu respektieren und nicht zu unterlaufen ( . ).,,126 

Die Frage ISt allerdings, ob ein solches Selbstverständnis noch weiterhin Geltung be

anspruchen kann, denn die "Umwelt" der Parlamente ISt komplexer und damit die Ver

tretung - spnch: die Repräsentation - des Souveräns schwlenger geworden. 

Die Repräsentationsfähigkeit eines Parlamentes Ist ein mehrdimensionaler Prozess, In 

dem sich ein Doppeltes spiegelt: einerseits die "Responslvität der Politik gegenüber 

den Repräsentierten" und andererseits "Verantwortung, Unabhängigkeit und Führung 

seitens der Repräsentanten".127 Anders gesagt und In Anschluss an die Begrifflichkeit 

von Hannah F. Pitk,n umfasst Repräsentation: "standing for" und "acting for",128 also 

"Repräsentationsfähigkeit nach unten" und "Repräsentationsfähigkeit nach oben". 

"Nach unten" bedeutet Repräsentation dann "Aufnahmefähigkeit, Offenheit, Bürgernä

he etc."; 129 "nach oben" meint Repräsentation, dass Parlamente allgemeinverbindliche 

Entscheidungen nicht nur formal treffen können, sondern dass diese Entscheidungen 

auch effektiv das Handeln von Regierungen steuern und gesellschaftliche Wirklichkeit 

zlelonentiert gestalten. 

Die Schwlengkeit besteht dabeI dann, dass die belden Pole der Repräsentation sich 

sowohl bedingen als sich auch In Spannung zueinander befinden. Sie bedingen sich, 

weil Repräsentationsfähigkeit "nach unten" ohne Verpflichtungsfähigkeit "nach 

oben" parlamentansche Vertretung zu einem bloßen Konsultationsverfahren degradie-

125 NiedersächsIscher Landtag, Bericht der Enquete-Kommission zur künftigen Arbeit des NiedersächsIschen Lande 
tages am Beginn des 21. Jahrhunderts, Drs. 14/3730 vom 30. September 2002, S. 12. 

126 NiedersächsIscher Landtag, Bericht der Enquete-Kommission zur küriftigen Arbeit des NiedersächsIschen Land-
tages am Beginn des 21 Jahrhunderts, Drs. 14/3730 vom 30. September 2002, S. 13. 

127 S.S. Schüttemeyer, Repräsentation 1995, S. 551, vgl. auch: W.J. Patzelt, Parlamente 2003. 

128 H.F Pitkln, The Concept 1967; vgl. auch: W.J. Patzelt, Abgeordnete 1993 

129 S.S. Schüttemeyer, Repräsentation 1995, S. 551. 
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ren würde und weil effektive Entscheidung ohne demokratische Grundierung besten

falls bürokratische Herrschaft darstellen würde. Die Pole sind aber auch In Spannung 

zueinander, weil demokratische Beteiligung durch Entscheidung ein - zumindest vor

läufiges - Ende findet und weil politische Führung durch demokratische Legitimations

ansprüche eingehegt 1St. Insoweit lässt sich der eine Pol demokratischer Repräsentati

on nicht ohne den anderen denken. Zutreffend betont Suzanne S. Schüttemeyer daher' 

"Die Spannungen [zwischen den Polen von Repräsentation] sind nicht In einer Rich

tung normativ aufzulösen und sodann mehr oder weniger, bessere oder schlechtere 

[Repräsentation] zu diagnostizieren; vielmehr sind diese Spannungsbögen als solche 

Inhalt von [Repräsentation] und Hintergrund, auf dem die Je aktuelle Ausprägung von 

RepräsentationsbezIehungen zu analysieren 1St. ,,130 

Die Zukunft des LandesparlamentarIsmus Im Allgemeinen und des Landtags NRW Im 

Besonderen hängt mithin davon ab, wie dieser Spannungsbogen entwickelt und gestal

tet wird. Sieht man von Positionen ab, die In "postdemokratischen" Zeiten Landespar

lamenten ohnehin Jegliche Bedeutung absprechen, besteht die Herausforderung darin, 

das aktuell zu beobachtende Auselnandertreten der belden Pole der Repräsentation zu 

moderieren und aktiv zu vermitteln. Sowohl die Repräsentation "nach unten" als auch 

die Repräsentation "nach oben" stellen an Landesparlamentedabei neuartige Anforde

rungen. Grosso modo zeichnet sich dabei die Tendenz ab, dass der Politikvermittlung 

und nachträglichen Kontrolle eine wachsende Bedeutung zuwachsen wird. Dies 

schließt zwar keineswegs aus, dass auch weiterhin stärkere Entscheidungsrechte ein

gefordert und über Gesetze parlamentarische Gestaltungsansprüche formuliert wer

den. Es gilt aber ein neues landesparlamentarIsches Selbstverständnis zu entwickeln, 

das Input- und output-orientierte Qualitäten miteinander In Einklang bringt, mithin parti

zIpationsoffenes Redeparlament und effektives Arbeitsparlament verelnbart. 131 Mit Sig

rld Koch-Baumgarten lässt sich dieses neue Selbstverständnis Im Anschluss an Aus

führungen des früheren PräSidenten des Landtages von Rhelnland-Pfalz so skiZZieren: 

"Insofern bildet sich In symbolischer Gegenwehr gegen die faktische Funktions
entleerung ein neues Rollenverständnis des Landtags heraus: Er sieht sich zu
nehmend weniger als "Entscheidungsträger" , sondern mehr als "Politikvermittler" , 
als Forum für den Dialog ZWischen Staat und Bürger, dem pnmär eine Kommuni
kations- und Öffentlichkeitsfunktion zukommt.,,132 

130 S.S. Schüttemeyer, Repräsentation 1995, S. 551. 

131 Vgl. auch: S. Kropp, Kooperativer Föderalismus 2010, S. 207 

132 S. Koch-Baumgarten, Der Landtag 2012, S. 464; S. Koch-Baumgarten bezieht sich dabei auf den ehemaligen 
LandtagspräsIdenten: Chnstoph Gnmm, m: Landtag Rhemland-Pfalz, Von den Kartoffeldebatten, 2010, S. 21f. 
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Eine solche Funktionserweiterung setzt eine stärkere BInnendifferenzIerung der Lan

desparlamente voraus und führt zu neuen Aufgabenbereichen und zwar, um sowohl 

die Repräsentationsfähigkeit "nach unten" als auch "nach oben" zu gewährleisten. 

7. "Standing for": Repräsentationsfähigkeit "nach unten" 

Die Feststellung, Parlamente hätten Immer größere Schwierigkeiten, gesellschaftliche 

Anliegen und Interessen aufzunehmen und In verbindliche Entscheidungen zu überfüh

ren, Ist beinahe ein Allgemeinplatz. Sinkende Wahlbeteiligung, "Wutbürger", die erfolg

reich gegen von Parlamenten getroffene Entscheidungen protestieren, eine In vielen 

Umfragen Immer wieder festgestellte sinkende Akzeptanz der parlamentarischen De

mokratie, Parteienverdrossenheit - das sind beliebig gewählte Stichworte, die sowohl 

publiZistisch als auch politikwIssenschaftlich breit behandelt werden. Auch drei von vier 

Volksvertretern glaubten In einer Umfragen 2010, dass das Vertrauen In Politiker und 

Parteien seit der Jahrtausendwende abgenommen hat; Im Landtag NRW teilten sogar 

85 Prozent der Befragten diese Auffassung. 133 Damit korrespondieren Befunde einer 

am Change Centre unter Leitung von Ulrlch von Alemann durchgeführten Untersu

chung über die gegenseitigen Erwartungen von Bürgern und Abgeordneten. Hier 

kommen die Autoren zu der Schlussfolgerung, dass die Kluft zWIschen "Wunsch und 

Wirklichkeit beIm Abgeordnetenbild der Bürgerrnnen und Bürger" stark ausgeprägt 

ISt. 134 Und diese Soli-1st-DIskrepanz ISt die Ursache für ein, so U.v. Alemann et al., fun

damentales "Vertrauensproblem" Im "Bürger-Abgeordneten-Verhältnls". Auch In der 

vergleichenden Bestandsaufnahme wurde immer wieder auf Repräsentationsdefizite 

verwiesen z.B. bezogen auf bestimmte gesellschaftliche Gruppen oder auf Einwohner 

mit Migrationshintergrund und ohne deutschen Pass. Eine Herausforderung für den 

Landtag NRW besteht nun darin, seine Repräsentationsfähigkeit "nach unten" unter 

diesen geänderten Bedingungen aufrecht zu erhalten, Im günstigen Fall sogar zu 

verbessern. 

Aktuell stehen dabei zwei ProblemkreIse Im Fokus der politikwIssenschaftlichen DIs

kussion: Zum einen wird Immer wieder empfohlen, die Defizite parlamentarischer, re

präsentativer Demokratie durch Elemente direktdemokratischer Verfahren auszuglei

chen. Mit dem Ausbau direktdemokratischer Verfahren werden häufig große Erwartun

gen und ebenso große Befürchtungen verbunden. Während die einen In direktdemo-

133 H. Best et al., Jenaer Parlamentanerbefragung 2010, Jeweils S. 13. 

134 U.v. Alemann et al., Projekt-Handout 2013, S. 3. 
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Übersicht 4: Direkte Volksrechte In den Bundesländern (Stand 2005) 

Volksgesetzgebung Fakultatives Auflösung Obligatonsches Arbitnerendes Plebiszit 
(mit/ohne Referendum Landesparlament Referendum Referendum 

Volksmitiative)a) 

BW X X X 

BAY X X X 

BER X (mitVI) X (X)b) 

BB X (mit VI) X 

HB X(mitVI) X X 

HH X (mit VI) 

HES X X 

MV X(mitVI) 

NDS X (mit VI) 

NRW X (mit VI) X X 

RP X (mit VI) X X 

SLD X 

SN X(mitVI) X 

ST X(mitVI) 

SH X (mit VI) 

TH X 

a) VI = VolksInitiative; b) Referendum nur notwendig, wenn Verfassungsänderung Regelungen zur direkten Demokratie 
betreffen. 

Quelle: C. Eder/R. Magln, Direkte Demokratie 2008, S. 268. 

kratischen Verfahren die Krönung politischer Selbstbestimmung sehen, zumindest aber 

glauben, damit der wachsenden Politikverdrossenheit Einhalt bieten und die Akzeptanz 

für politische Entscheidungen erhöhen zu können, sehen andere Im Ausbau direktde

mokratischer Verfahren eine Gefahr für den Parlamentansmus, weil direkte Demokratie 

populistisch missbraucht werden könnte, den Status quo pnvileglere und die Funkti

onsweise des repräsentativen Systems unterlaufe (Kapitel 7 1). Zum anderen wird auf 

die Möglichkeit und Risiken verwiesen, die neue Kommunikationstechnologlen bieten. 

Auch hIer gehen die MeInungen weit auseInander. Manche entdecken dann eine neue 

Form des Parlamentansmus mit mehr Transparenz und direkter Beteiligung der Bürger 

und Bürgennnen an politischen Entscheidungsverfahren (Kapitel 7.2). 

7 1 Direkte Demokratie und Landesparlamente 

Der Begriff "direkte Demokratie" schließt unterschiedliche Beteiligungsformen eln. 135 

Sie reichen von unverbindlichen Volksbefragungen über VolksInitiativen und Volksbe

gehren bis hin zu Volksentscheiden und Referenden sowie der Möglichkeit, einen 

Landtag vorzeitig aufzulösen (Übersicht 4). Insbesondere die Volksgesetzgebung gilt 

als die Krone demokratischer Beteiligung, weil der Souverän also die wahlberechtig

ten Bürger und Bürgennnen - In eigener Sache entscheidet und nicht "nur" Vertre-

135 Vgl. dazu: B.M. Welxner, Direkte Demokratie 2002; T SchillerN Mittendorf, Direkte Demokratie; 2002; A. Kost 
(Hrsg), Direkte Demokratie 2005; C. Eder/A. Magln, Direkte Demokratie 2008; S. Leunlg 2007, S. 260 ff. 
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Übersicht 5: Regelungen zu VolksInitiativen in den deutschen Bundesländern (Stand 2011) 

Unterschriftenquorumb
) entspricht ... Wahlberechtig- Frist Erste Stufe der Volks-

(in %) ten I Einwohnernd) (Monate) gesetzgebung 

BW 

BAY 

BER Ca. 1,0 24.663 6 Nein 

BB 0,9 20.000 12 Ja 

HB 2,0 9.883 Keine Nein 

HH 0,8 10.037 6 Ja 

HES 

MV 1,1 15.113 Keine Ja 

NDS 1,2 73.172 12 Nein 

NRW 0,5 66.310 12 Nein 

RP 1,0 30.882 12 Ja 

SLD 

SN 1,1 38.614 Keine Ja 

SAT 1,4 27.834 Keine Ja 

SHW 0,9 20.157 12 Ja 
TH C

) 2,6 49.662 6 Nein 

a) Zum Teil Absolutzahlen, hier In Prozentzahlen umgerechnet; die Bezugsgrößen können variieren: In Berlin und In 
Brandenburg beziehen sich die Quoren auf Einwohner ab 16 Jahren), ansonsten auf die Stimm- bzw. Wahlberechtig
ten; b) In Thünngen gibt es den Bürgerantrag, der eine andere Form einer VolksInitiative ISt; c) bel verfassungsändern
den Volksbegehren beträgt das Quorum 20 Prozent; d) Stand: bezogen Jeweils auf die letzte Wahl. 

Quelle: Mehr Demokratie, Volksbegehrensbencht 2011; eigene Ergänzungen und Berechnungen. 

ter/innen wählt, die an seiner Stelle entscheiden. Im vorliegenden Kontext geht es vor 

allem um die Frage, ob und Inwieweit die Inzwischen In allen Ländern eingeführten di

rektdemokratischen Verfahren, das Prärogativ der Landesparlamente gefährden konn

te, Gesetze zu beschließen. Diese Analyse erfolgt In drei Schritten: Zuerst wird die ver

fassungsrechtliche Ausgangslage beschrieben (Kapitel 7.1.1), danach wird die PraxIs 

der direkten Demokratie In den Bundesländern untersucht (Kapitel 7.1.2), und schließ

lich werden auf dieser Grundlage einige Schlussfolgerungen gezogen (Kapitel 7.1.3). 

7 1.1 Direkte Demokratie In den Ländern: verfassungsrechtliche Rahmen-
bedingungen 

Inzwischen sehen alle Landesverfassungen Verfahren der Volksgesetzgebung oder 

andere Formen der direkten Demokratie vor - allerdings fallen die Regelungen unter

schiedlich aus und wurden sukzessive beteiligungsfreundlicher ausgestaltet. 136 Cum 

grano salis orientieren sich die Regelungen aber Immer noch an zwei PrinZIpien: Ers

tens gilt, dass In fast allen Ländern eine Reihe von Inhaltlichen Ausschlusstatbestän

den besteht (Übersicht 6). So sind In der Regel Volksbegehren- und gesetze zu den 

Themen: Landeshaushalt, Steuern und Abgaben, Dlenst- und Versorgungsbezüge so-

136 Ich stütze mich Im Weiteren vor allem auf die von "Mehr Demokratie e.v" veröffentlichten Benchte; vgl. Mehr 
Demokratie e.V., Volksbegehrensbencht 2005 ff; vgl. auch: A. Kost, Direkte Demokratie 2002, W Reutter, Föde
ralismus 2008, S. 249 ff. 
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Übersicht 6. Verfahrensregeln für Volksbegehren und Volksentscheide In den Bundesländern 
(Stand 2011) 

Volksbegehren Volksentscheid 

Themen mit fi- Unterschriften- Eintragungsfnst Zustimmungsquorum Zustimmungsquorum 
nanzlellen Fol- quoruma

) (Amt I frei) b) einfaches Gesetza
) Verlassungsänderung 

gen zulässig (%) (in %) (in %) 

BW Nein 16,7 14 Tage (A) 33 50 

BAY Nein 10 14 Tage (A) Kein Quorum 25 

BER Nein 7/20C
) 4 Monate (F/A) 25 50 + 213 Mehrheit 

BB Nein Ca.4 4 Monate (A) 25 50 + 2/3-Mehrheit 

HB Nein 5/20c) 3 Monate (F) 20 50 

HH Nein 5 3 Wochen (F/A) 10/25 2/3-Mehrheit 

HES Nein 20 2 Monate (A) Kein Quorum Nicht möglich 

MV Nein Ca. 8,5 keine Fnst (F) 33,3 50 + 2/3-Mehrheit 

NDS Nein 10 Mind. 6 Monate 25 50 
(F) 

NRW Nein 8 1 Jahr (F)/18 Wo- 15 50 + 2/3-Mehrheit 
chen (A) 

RP Nein Ca. 10 2 Monate (A) 25 Beteiligung 50 

SLD Nein 20 14 Tage (A) 50 Nicht möglich 

SN Ja Ca. 12 8 Monate (F) Kein Quorum 50 

ST Nein Ca.11 6 Monate (F) 25 50 + 2/3-Mehrheit 

SH Nein 5 6 Monate (A) 25 50 + 2/3-Mehrheit 
THc ) Nein 10 4 Monate (F) 25 40 

a) Zum Teil Absolutzahlen, hier In Prozentzahlen umgerechnet; die Bezugsgrößen können variieren: In Berlin und In 
Brandenburg beziehen sich die Quoren auf volljähnge Einwohner, ansonsten auf die Stimm- bzw. Wahlberechtigten; b) 
In Thünngen gibt es den Bürgerantrag, der eine andere Form einer VolksInitiative ISt; c) bel verfassungsändernden 
Volksbegehren beträgt das Quorum 20 Prozent. 

Quelle: Mehr Demokratie, Volksbegehrensbencht 2011, eigene Ergänzungen, S. 10. 

wie Personalentscheidungen unzulässig. Zum zweiten ISt festzustellen, dass mit der 

Verbindlichkeit eines Verfahrens die Hürden höher werden. So müssen VolksInitiativen, 

mit denen das Landesparlament veranlasst wird, sich mit einem Gegenstand zu be

schäftigen, Inhaltlich und formal die geringsten Anforderungen erfüllen. Solche Initiati

ven benötigen keinen ausgearbeiteten Gesetzentwurf, die Anzahl der Unterstützer ISt 

relativ niedrig und die Fristen Sind vergleichsweise großzügig bemessen (Übersicht 5 

und 6~ 

Die Verfassung NRW Sieht bspw. vor, dass eine VolksInitiative von mindestens 0,5 

Prozent der Stimmberechtigten unterstützt werden muss (Art. 67a), was rund 66.000 

Stimmberechtigten entspricht. In Brandenburg und Berlin ISt das Quorum nicht auf die 

Wahlberechtigten bezogen, sondern auf Einwohner ab 16 Jahre. Hier können also 

auch diejenigen eine VolksInitiative unterstützen, die keine deutsche Staatsangehörig

keit besitzen, mlnd. 16 Jahre alt sind und ihren dauerhaften Wohnsitz In dem jeweiligen 

Bundesland haben. 
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Tabelle 41 VolksInitiativen (VI), Volksbegehren (VB) und Volksentscheide (VE) In den 
Bundesländern (1946-2011) 

Jahr der Ein-
Gesamtanzahl 

Davon Davon 
Ein Antrag auf VB Alle '" Jahre Alle ... Jahre 

führung 
der Anträge auf 

VB VE 
bzw. VI findet alle findet ein VB findet ein VE 

VB bzw. VI ... Jahre statt statt statt 

BW 1953/74 9 0 0 4,2 Unendlich Unendlich 

BAY 1946 45 18 6 1,5 3,7 11,0 

BER 1949- 23 6 3 1,9 7,2 14,3 
75/1995 

BB 1992 37 8 0 0,54 2,5 Unendlich 

HB 1947 9 4 0 7,2 16,3 Unendlich 

HH 1996 35 14 4 0,46 1,1 2,7 

HES 1946 6 1 0 11,0 66,0 Unendlich 

MV 1994 23 1 0 0,78 18,0 Unendlich 

NOS 1993 9 3 0 2,1 6,3 Unendlich 

NRW 1950 12 2 0 5,2 31,0 Unendlich 

RP 1947 5 0 13,0 65,0 Unendlich 

SLD 1979 6 0 0 5,5 Unendlich Unendlich 

SN 1992 11 4 1,8 5,0 20,0 

ST 1992 4 3 4,8 6,7 20,0 

SH 1990 27 5 2 0,81 4,4 11,0 

TH 1994 9 5 0 2,0 3,6 Unendlich 

Alle 269 75 19 31 

a) Die Berliner Verfassung von 1950 sah bereits ein Volksbegehren vor, doch wurde das Ausführungsgesetz nie erlas-
sen und der Artikel 1974 gestnchen. Erst die neue Verfassung von 1995 führte direktdemokratische Verfahren ein. 

Quelle: Mehr Demokratie e.V., Volksbegehrensbencht 2011, S. 16 und 17; eigene Berechnungen. 

Deutlich höher ISt die Hürde bel Volksbegehren, mit dem ein Gesetz verabschiedet, 

geändert oder aufgehoben werden soll und das In NRW von mindestens 8 Prozent der 

Stimmberechtigten unterstützt werden muss (Art. 68), was gegenwärtig rund 1 Mio. 

Wahlberechtigten entspncht. In anderen Verfassungen sind höhere Beteiligungsquoten 

und kürzere Fnsten als In NRW vorgesehen. Wichtig ISt dabei, dass ein Volksbegehren 

in den Landesparlamenten beraten und ggfs. darüber Beschluss gefasst wird, ehe es 

dem Volk zur Entscheidung vorgelegt wird. Landesparlamente Sind also In jedem Fall 

am Gesetzgebungsgebungsverfahren beteiligt. Erst wenn das Landesparlament dem 

Begehren nicht entspncht, kann der Souverän, d.h. die stimmberechtigten Bürger und 

Bürgennnen, über den Vorschlag entscheiden, wobei zumeist eine Mindestbeteiligung 

der Stimmberechtigten vorgesehen 1St. Lediglich In Bayern, Hessen und Sachsen ge

nügt die Mehrheit der abgegebenen Stimmen (Übersicht 6). 

7.1.3 Direkte Demokratie In den Ländern: VerfassungspraxIs 

In Nordrheln-Westfalen ISt bisher noch kein Gesetz per Volksentscheid angenommen 

worden - sieht man vom Verfassungsreferendum 1950 ab, bel dem 61,8 Prozent der 

Abstimmenden (40,8 Prozent der Stimmberechtigten) für die Annahme stimmten. Dle-
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se "Nicht-Erfahrung" mit Volksentscheiden teilt NRW mit neun anderen Bundesländern, 

In denen bis Ende 2011 ebenfalls noch kein Volksentscheid stattgefunden hatte. In 

Verbindung mit den verfassungsrechtlichen Vorgaben und der dann verbindlich festge

legten Parlamentsbeteiligung bei direktdemokratischen Gesetzgebungsverfahren ISt 

damit ein erster Wichtiger Befund zum Verhältnis von Landesparlamentansmus und di

rekter Demokratie angesprochen: Volksentscheide konnten bisher das Prärogativ der 

Landesparlamente zum Gesetzesbeschluss nicht In Frage stellen. Dafür bieten weder 

die Anzahl der Volksentscheide - bis Ende 2011 fanden gerade einmal 19 Volksent

scheide statt - noch die verfassungsrechtliche Ausgestaltung der Volksgesetzgebung 

IndiZien. Die wenigen Fälle und die vorgeschnebenen Verfahren stützen Vielmehr die 

These, dass Landesparlamentansmus und direkte Demokratie Sich ergänzen und nicht 

In Konflikt zueinander stehen. 

Doch liegt In diesen Schlussfol

gerungen nur ein Teil der Wahr

heit und zwar aus drei Gründen: 

Erstens, die Anzahl eingeleiteter 

direktdemokratischer Verfahren 

ISt seit 1990 beträchtlich ange

stiegen (Tabelle 42). Insbeson

dere die Anzahl der Volksbegeh

ren hat Sich nach 1990 Im Ver

gleich zur Periode 1946 bis 1989 

nahezu verzehnfacht. Fasst man 

alle direktdemokratischen Ver

fahren - also Volksbegehren, 

unverbindliche Volkspetitionen 

und obligatonsche Verfassungs

refenden - zusammen, Wird das 

Tabelle 42: Direktdemokratische Verfahren sowie 
Volkspetitionen In den Bundesländern 
(1946-2011, nach Perioden) 

Obliga-
Volks- Volks- tOrlsche Re-

begehren petitionen ferenden Gesamt 

1946-1989 
1946-49 

1950-59 

1960-69 

1970-79 

1980-89 

Gesamt 

Pro Jahr 

1990-2011 

1990-99 

2000-09 

2010-11 

Gesamt 

Pro Jahr 

1946-2011 

Gesamt 

Pro Jahr 

o 
o 
6 

10 

12 

28 

0,7 

94 

116 

31 

241 

11,5 

269 

4,1 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

0,0 

17 

28 

3 
48 

2,3 

48 

0,7 

10 

2 

4 

18 

0,4 

14 

6 

2 
22 
1,0 

40 

0,6 

10 

2 
7 

14 

13 

46 

1,1 

125 

150 

36 

311 

14,8 

357 

5,5 

a) ObligatOrische Referenden Sind: Volksentscheide über die An
nahme oder Änderung einer Verfassung. 

Quelle: Mehr Demokratie, VolksbegehrensberIcht 2011, S. 15; ei
gene Ergänzungen und Berechnungen. 

Jahr 1990 als "Wasserscheide" In dieser HinSicht klar erkennbar Während In den alten 

Bundesländern In den ersten 43 Jahren gerade einmal 28 Volksbegehren und 18 Ver

fassungsreferenden stattfanden, wurden zWischen 1990 und 2011 Insgesamt 241 

Volksbegehren, 48 Volkspetitionen und 22 Verfassungsreferenden durchgeführt. NRW 

macht hier keine Ausnahme: 137 Von den - nach Mehr Demokratie e.V - Insgesamt 12 

137 Vgl. auch: S. Delhees/J. Schoofs, Politische PartiZipation 2011, S. 138 ff. 
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begonnenen VolksInitiativen In NRW fanden 11 nach der Jahrtausendwende statt; die 

belden Volksbegehren wurden 1974 bzw 1978 durchgeführt. In diesem Anstieg manI

festiert sIch, so Mehr Demokratie zutreffend, eIne veränderte politische Kultur. Bürger 

und Bürgennnen "suchen sIch zWIschen den Wahlen verbindliche EinflussmöglichkeI

ten auf die Politik und mIschen sIch Immer häufiger direkt eln."138 

Zweitens, mit dem Aufschwung direktdemokratischer Verfahren verknüpft ist der Be

fund, dass vIele Initiativen oder Begehren nicht Im Sinne der Initiatoren entschIeden 

werden, also "erfolglos" blieben. So wurden von den 12 In NRW gestarteten Initiativen 

bzw Volksbegehren zweI vom Landtag übernommen; zweI weitere mündeten In Ge

setzesnovellierungen. Alle anderen sInd hIngegen als "gescheitert" zu qualifizIeren, da 

entweder die notwendige Anzahl der Unterschriften verfehlt wurde oder der Landtag 

die Initiative ablehnte. Auch In dieser Hinsicht entsprechen die Erfahrungen In NRW 

denjenIgen In anderen Bundesländern. Nach Erhebungen von Mehr Demokratie schei

terten bis Ende 2011 164 von 252 abgeschlossenen und nicht In einem Volksentscheid 

mündenden Verfahren, weil nicht genügend Unterschriften gesammelt werden konn

ten, das Begehren zurückgezogen oder für unzulässIg erklärt wurde.139 

Bezogen auf Volksentscheide ISt die Bilanz ebenfalls wenig beeindruckend. Von den 

bis 2011 Insgesamt durchgeführten 19 Volksentscheiden waren 10 erfolgreich (im Sin

oe des Begehrens), die anderen scheiterten an den Mehrheitserfordernissenoder wur

den abschlägig beschieden. Von den per Volksentscheid angenommenen Gesetzen 

wurden darüber hinaus vier abgewandelt oder durch Parlamentsgesetz wieder aufge

hoben. 140 Letztlich kann also nur bel 6 Fä"en davon gesprochen werden, dass In eInem 

direktdemokratischen Verfahren eIn Gesetz dauerhaft verabschiedet wurde. Anders 

gesagt: direktdemokratische Verfahren prägen vor allem den politischen Willensbil

dungsprozess. Sie stellen bIsher aber keine Konkurrenz dar zum parlamentarischen 

Recht zur Gesetzgebung. 

Drittens ISt anzumerken, dass die Beteiligung bel VolksentscheIden In aller Regel deut

lich unter derjenigen von Wahlen liegt (Tabelle 43). Betrachtet man Sich die Volksent

scheide In den Bundesländern seit 1946 liegt die durchschnittliche Beteiligung bel 

VolksentscheIden bel rund 35 Prozent.(ohne Abstimmungen, die gleichzeitig mit Land

tagswahlen durchgeführt wurden); bel Landtagswahlen lag sIe Im Durchschnitt bis 

138 Mehr Demokratie, Volksbegehrensbencht 2011, S. 16. 

139 Mehr Demokratie, Volksbegehrensbencht 2011, S. 21. 

140 Mehr Demokratie, Volksbegehrensbencht 2011, S. 21. 
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Tabelle 43: Beteiligung bel Volksentscheiden aufgrund von Volksbegehren (1946-2011) 

Datum Land Thema Abstim- FürVB FürVB m % 
mungs- (in %) der Abstim-

beteiligung mungs-
(in%) berechtigten 

1. 07,071968 Bayern Christlich Gemeinschaftsschule 40,67 13,45 5,29 

2. 07,071968 Bayern Christliche Volksschule 40,67 8,45 3,36 

3, 17,02.1991 Bayern AbfallwIrtschaftsgesetz 43,81 46,92 19,04 

4. 01,10,1995 Bayern Kommunaler Bürgerentscheid 36,80 57,80 21,27 

5. 30,11,1997 Schlesw,-H, Buß- und Bettag 29,30 68,20 b)19,98 

6. 27.09,1998 Schlesw,-H, Gegen Rechtschreibreform a)76,40 56,40 41,60 

7 27,09,1998 Hamburg Bezlrklicher Bürgerentscheid a)66,70 73,24 44,84 

8. 27.09.1998 Hamburg Reformen Volksbegehren a)66,70 74,05 b)45,50 

9. 08.02.1998 Bayern Abschaffung Senat 39,90 69,20 27,68 

10. 21,10,2001 Sachsen Gegen Sparkassenverbund 25,89 85,21 21,97 

11, 29.02,2004 Hamburg Gegen Privatisierung von KH a)64,91 76,78 49,20 

12. 13,06,2004 Hamburg Reformen Wahlrecht 33,99 66,69 21,13 

13. 23,01,2005 Sachsen-Ä. Reform Kinderbetreuung 26,40 60,50 b)15,90 

14. 14.10.2007 Hamburg Direkte Demokratie 39,10 75,90 b)29,63 

15. 27,04,2008 Berlin Tempelhof 36,10 60,30 b)21,70 

16. 26,04.2009 Berlin Ethik/Religion als Wahlpflichtfach 29,20 48,50 14,20 

17 04,07.2010 Bayern Rauchverbot 37,70 61,00 22,90 

18, 18.07,2010 Hamburg Gegen Schulreform 39,30 58,00 22,10 

19. 13.02.2011 Berlin Wasserverträge 27,50 98,20 27,00 

a) Volksabstimmung fand zusammen mit Landtags- bzw. Wahlen zur Bürgerschaft statt; b) trotz Mehrheit am Zustim-
mungsquorum gescheitert. 
Quelle: F Rehmet, Volksentscheide, 2013, 

2007 Immer noch über 70 Prozent, auch wenn sie bel den zuletzt durchgeführten Wah

len Im Durchschnitt bel· nur noch rund 59 Prozent lag. Damit Sind drei Probleme ver

knüpft: Erstens Wirkt gennge Beteiligung sozial selektiv D.h. an Volksentscheiden 

nehmen Angehörige von bildungsfernen und sozial benachteiligten Gruppen deutlich 

wenrger teil als an den beteiligungsstärkeren Wahlen. Zweitens schließen direktdemo

kratische Verfahren diejenrgen ohne Wahlrecht aus. Drittens stellt diegennge Beteili

gung die Legitimität solcher Entscheidungen In Frage. 

7.1.3 Zusammenfassende Betrachtung 

Direkte Demokratie in den Bundesländern Ist eine bleibende Herausforderung für den 

Landtag NRW; sie bietet auch Chancen. Eine Herausforderung ISt Sie, weil sie ein zum 

parlamentanschen System alternatives Beteiligungs- und Entscheidungsverfahren zur 

Verfügung stellt, das In den letzten Jahrzehnten zunehmend In Anspruch genommen 

wurde. Diese In allen Bundesländern zu beobachtende Entwicklung verweist auf In

tegrations- und Repräsentationsschwächen der Parlamente, konnte bisher Jedoch 

das sollte die Analyse deutlich gemacht haben - Landesparlamente als zentrale Institu

tion nicht unterlaufen, schon weil Beteiligung In direktdemokratischen Verfahren aus-
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schließlich die Gesetzgebungsfunktion berührt und bisher Volksgesetzgebung noch 

kein gleichwertiges funktionales Element zur Parlamentsgesetzgebung darstellt. 01-

rektdemokratische Verfahren bieten sogar die Chance, politische Beteiligung zu mobili

sieren und In parlamentarische Verfahren zu überführen. Insoweit ergänzen sich di

rektdemokratische Verfahren und parlamentarische Institution. Und Insoweit spricht 

vieles dafür, die Hürden für VolksInitiativen und Volksbegehren - wie auch schon 2011 

geschehen - zu senken. Bel VolksInitiativen kann sogar überlegt werden, sie für nicht

deutsche Einwohner zu öffnen. Solche Regelungen eXistieren bereits In Berlin und 

Brandenburg, und es spricht nichts dagegen, allen Einwohnern ab 16 Jahren das 

Recht einzuräumen, VolksInitiativen In den Landtag einzubringen. Erinnert sei In die

sem Zusammenhang an das Petitionsrecht, das ebenfalls "Jedermann" zusteht. 

Allerdings wirken direktdemokratische Beteiligungsverfahren In hohem Maße selektiv. 

Sie schließen rechtlich bestimmte Einwohnergruppen aus und benachteiligen bildungs

ferne Schichten. Besonders plastisch wurde dies beim Hamburger Volksentscheid zur 

Schulreform 2010, als vor allem die Gruppen, die von der Reform profitiert hätten, sich 

am Volksentscheid entweder gering beteiligten oder an der Abstimmung aufgrund des 

fehlenden Wahlrechtes überhaupt nicht teilnahmen. Aber auch andere Studien zeigen, 

dass politische Beteiligung bel direktdemokratischen Verfahren SOZial selektiver wirken 

als Wahlen zu Parlamenten. 141 

7. 2 Landesparlamente und DIgitale Demokratie 

"Aufstieg" und - vermeintlicher - "Fall" der Piratenpartei symboliSieren mit neuer Dring

lichkeit, dass InternetbasIerte Kommunikation und Beteiligung auch den Landesparla

mentarIsmus prägen und verändern können. 142 Manche sprechen sogar schon von 

"Demokratie 2.0" oder von "E-Parlamentarlsmus". InternetbasIerte Kommunikation be

trifft alle Bereiche öffentlicher Herrschaft und alle "Dlmenslonen des Politischen" .143 

Das Netz, so Leggewle/Bieber,144 " ISt Gegenstand politischer Entscheidungen (Policy), 

es findet Im Netz statt (Politics) und es verändert die Strukturen des politischen Sys

tems und so die Prognose - auch die Rolle der Parlamente (Polity). Auf den reichen 

und umfassenden Forschungsstand, der bezeichnenderweise nur wenige Arbeiten zu 

141 Vgl. dazu: S. Bödeker, SOZiale Ungleichheit 2012; W Merkei, Volksabstimmungen 2011; W Merkel/ A. Petnng, 
Demokratie 2011 

142 Zur Piratenpartei und zu LiqUid Oemocracyvgl. H. Onken/S. H. Schneider, Entern 2012; S. Buck, LiqUid Democ
racy 2012. 

143 C. Leggewle/C. Bieber, Interaktive Demokratie, 2001, S. 37 

144 C. Leggewle/C. Bieber, Interaktive Demokratie, 2001, S. 37 
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Landesparlamenten elnschließt,145 kann hier nicht eingegangen werden. Relevant für 

die Zukunft des Landtages NRW scheinen gleichwohl folgende Befunde, In denen sich 

sowohl Risiken als auch Chancen finden. 146 

Erstens, das Internet besitzt keinen einschränkbaren Raum-Zeit-Bezug;147 Informatio

nen können Immer und von allen Orten abgerufen werden, und Anfragen können zu 

jeder Tageszeit und von überall gestellt werden. Nur auf einer solchen Grundlage las

sen sich Verfahren wie LiqUId Democracy überhaupt denken. Mit solchen Bedingungen 

wachsen aber auch die Anforderungen an Aktualität, Verfügbarkeit und permanenter 

Beteiligung. Mit parlamentarischen Verfahren, die phYSische Präsenz In Gremien ver

langen, mit Tagungsrhythmen operieren und auf Entscheidung hin Orientiert Sind, ISt 

,dies nicht ohne Weiteres in Einklang zu bringen. Gerade die Erfahrungen der Piraten

partei mit LiqUId Democracy machen die Schwierigkeiten deutlich, die mit einer "Ver

flÜSSigung" parlamentarischer Entscheidungsverfahren einhergehen können. 148 Demo

kratische Beteiligung ISt, sofern sie Sich auf gesellschaftliche Gestaltung Zielt, Immer 

mit einem klar definierten Raum-Zeit-Bezug versehen; sie verlangt zurechenbare Er

gebnisse, verantwortliche Personen und zeitlich beschränkte Beteiligung. 

Zweitens, die Kontakte ZWischen Bürgern und BürgerInnen einerseits und Abgeordne

ten andererseits Sind einfacher und unmittelbarer möglich entweder über Mails oder 

über Plattformen wie .. http://www.abgeordnetenwatch.de.. Darin können große Chan

cen für Kommunikation liegen, und Viele sehen schon einen neuen "Strukturwandel der 

Öffentlichkeit" heraufZiehen. Aber auch hier zeigen Erfahrungen der Piratenpartei, dass 

mit einer solchen Kommunikation negative Aspekte verknüpft sein können. DiSkUSSIO

nen Im Internet, die häufig auf Anonymität beruhen,149 stellen keineswegs "Ideale 

Sprechsituationen" bereit und münden auch keineswegs In el'nem "zwanglosen Zwang 

des besseren Arguments" (Habermas). 

Drittens, der typische "Onliner" ISt "jung", "männlich", "gebildet", verfügt über Zeit und 

ein überdurchschnittliches Einkommen. So lassen Sich schlagwortartig die Wichtigsten 

145 Eine der wenigen Ausnahmen In dieser HinSicht ISt: H. SchellerN Eich, Neue Kommunikationstechnologlen 
2011; Überblicke über den Forschungsstand bieten: A. Siedschlag, et al. (Hrsg.), Digitale Demokratie 2002. 

146 Vgl. zum Weiteren vor allem: Deutscher Bundestag, Siebter ZWlschenbencht der Enquete-Kommission "Internet 
und Digitale Gesellschaft", Drs.17/12290vom 6.02.2013, S. 20ff., M. Emmeretal., Bürger2011. 

147 H. SchellerN Eich, Neue Kommunikationstechnologlen 2011, S. 321 

148 Vgl. dazu: B. Guggenberger, "VerflÜSSigung" 2012; H. Oberreuter, Substanzverluste 2012. 

149 Für die anonyme Nutzung spncht auch eine Reihe datenschutzrechtlicher Argumente; vgl. dazu: Deutscher 
Bundestag, Siebter ZWlschenbencht der Enquete-Kommission "Internet und Digitale Gesellschaft", Drs. 17/12290 
vom 6.02.2013, S. 23ff. 
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Botschaften einschlägiger Studien zusammenfassen. 15o Durchschnittlich sind danach 

die unter 30-Jähngen häufiger "Onliner" als die über 60-Jährigen, und Männer öfter ais 

Frauen. Außerdem gilt, dass mit einem höheren Bildungsabschluss und einem höheren 

Haushaltseinkommen eine stärkere Nutzung des Internets einhergeht. Mit dem demo

kratischen Anspruch auf gleiche Teilhabe am politischen Prozess, auf dem auch die 

besondere Dignität parlamentanscher Entscheldungsfindung beruht, lassen sich solche 

Aspekte der digitalen Spaltung (DIgital Divlde) nicht vereinbaren. 

Trotz dieser Herausforderungen, die mit Internetbaslerter Kommunikation verknüpft 

sind, gilt es, das Verhältnis der Bürger/innen zum Parlament zu gestalten und für par

lamentansche Beteiligung fruchtbar zu machen. Für die weitere Darstellung zentral ISt 

die Frage, ob und InWieweit 

,,( ) das Internet Im Allgemeinen und Soclal-Media-Anwendungen Im Besonderen 
auch und gerade für die Parlamente des europäischen Mehrebenensystems neue 
Möglichkeiten hinSichtlich der Wahrnehmung ihrer Darstellungs-, Vernetzungs-, 
Responslvitäts- und kommunikativen Führungsfunktion ( ... ) bereit halten - und zwar 
mit Blick auf die jeweils repräsentierten Souveräne als auch zur IntenSIvierung ihrer 
Koordination untereinander ,,151 

Pnnzlplell lassen sich drei Gruppen von InternetbasIerten Kommunikationsformen un

terscheiden: 152 Zum ersten lässt sich InternetbasIerte Kommunikation "top down" orga

niSieren. Das heißt für den vorliegenden Kontext, dass ein staatliches Organ der Öf

fentlichkeit Informationen bereitstellt, Meinungen und Sachverstand von Experten und 

Bürgern In Konsultationsverfahren einholt oder Online-Befragungen durchführt. Das 

sind gebräuchliche und auch von öffentlichen Institutionen vielfach genutzte Instrumen

te, die - Insbesondere soweit die Bereitstellung von Informationen betroffen ISt - unter 

dem Stichwort: Open Government oder E-Government zusammengefasst werden. 

Zum zweiten kann InternetbasIerte Kommunikation "bottom up" erfolgen und zwar In 

Form von Kampagnen von Einzelpersonen oder Gruppen oder In Form von Eingaben, 

Beschwerden und Petitionen. Schließlich bestehen, drittens, Mischformen, d.h. länger

fnstige KooperationsbezIehungen und/oder Dialoge. Wie die weitere Darstellung deut

lich machen wird, schöpfen die Landesparlamente das Potential dieser Kommunikati

onsformen bisher nur zum Teil aus. 

150 Deutscher Bundestag, Siebter ZWlschenbencht der Enquete-KommiSSion "Internet und Digitale Gesellschaft", 
Drs. 17/12290 vom 6.02.2013, S.- 21 ff. 

151 H. SchelierIY Eich, Neue Kommunikationstechnologlen 2011, S. 317 

152 Vgl. für das Weitere: Deutscher Bundestag, Siebter ZWlschenbencht der Enquete-KommiSSion "Internet und Digi
tale Gesellschaft", Drs. 17/12290 vom 6.02.2013, S. 27 f. 
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Flächendeckend verbreitet sind Informationsangebote, die "top down" zur Verfügung 

gestellt werden. Landesparlamente unterhalten kollektiv oder individuell Internetplatt

formen, über die umfangreiche Informationen erschlossen werden können. 153 Dazu 

zählen der gemeinsam von den Landesparlamenten elngenchtete "Parlamentsspie

gel" und die von den Landesparlamenten unterhaltenen Websites. Auf der gemeinsa

men Plattform: "ParlamentsspIegel" finden Sich vor allem Dokumente "zu allen gesetz

gebenschen Initiativen mit ihrer parlamentanschen Behandlung, zu Regierungserklä

rungen und aktuellen Debatten, zu Anträgen, zu Anfragen an die Landesregierungen, 

zu Untersuchungsausschüssen und Enquete-Kommi'sslonen" 154 Die Internetpräsenzen 

der Landesparlamente stellen umfassendere Informationen bereit. Der Landtag NRW 

ISt durchaus beispielhaft und geht In mancher HinSicht über das Angebot anderer Lan

desparlamente hinaus: Auf der Homepage des Landtages finden Sich u.a. Informatio

nen zu den Rechtsgrundlagen der parlamentanschen Arbeit, zu allen Mitgliedern seit 

1947, zu den Gremien, zum Stand der Gesetzgebung, zu Petitionen, zu Europa; auf ihr 

kann man Sich zudem über Termine Informieren, Gesetzentwürfe und Protokolle ein

sehen usw Darüber hinaus bietet er für Jugendliche ein zlelgruppenonentiertes Infor

mationsangebot. Schließlich werden Sitzungen des Landtags live Im Internet übertra

gen, vergangene Sitzungen Sind über Video on Demand abrufbar 155 

Für Bürger und Bürgennnen ISt es aber auch möglich, Sich "bottom up" am parlamenta

rischen Geschehen zu beteiligen. Im Landtag NRW besteht seit der 14 Wahlpenode -

ebenso wie In anderen Landesparlamenten - die Möglichkeit, Petitionen Online oder 

per Email einzureichen. Auf der Internetseite des Landtages ISt dafür ein Onlineformu

lar bereitgestellt. Ausweislich des Benchtes des Petitionsausschusses zur 14 WP 

nimmt die Zahl der Online-Petitionen "stetig zu und liegt derzeit bel ca. 20 Prozent aller 

Eingaben.,,156 

Andere Internetbasierte Beteiligungsmöglichkeiten Sind Im Landtag NRW nicht vorge

sehen. Doch können Bürger und Bürgennnen In direkten Kontakt mit Abgeordneten tre

ten. Dies kann per Email, SMS, über Facebook oder die Website: 

.. www.ageordnetenwatch.de ... Twitter oder ähnliche Kanäle geschehen. Die Bedeutung 

dieses Kommunikationskanals für die parlamentansche Arbeit ISt schwer einzuordnen, 

153 Vgl. für das Weitere: Deutscher Bundestag, Siebter ZWlschenbencht der Enquete-Kommission "Internet und Digi
tale Gesellschaft", Drs. 17/12290 vom 6.02.2013, S. 32 ff. 

154 So die Selbstbeschreibung, auf: <http://www.parlamentssplegel.de> 

155 Vgl. dazu: Deutscher Bundestag, Siebter ZWlschenbencht der Enquete-Kommission "Internet und Digitale Gesell
schaft", Drs. 17/12290 vom 6.02.2013, S. 35. 

156 Landtag NRW, Der Petitionsausschuss. Abschlussbencht zur 14. WP Düsseldorf 2010, S. 9. 
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doch zeigen Umfragen, dass rund drei von vier Befragten sich über das ~nternet über 

Politik Informieren, dass fast jeder Fünfte schon einmal die Website eines Abgeordne

ten besucht hat und dass fast jeder zehnte Internetnutzer schon einmal Kontakt mit ei

nem Politiker aufgenommen hat.157 Gleichwohl ISt im Moment noch nicht abzusehen, 

wie sich durch InternetbasIerte Kommunikation das Verhältnis zWischen Parlament und 

Bürgern und Bürgennnen verändert. Doch Immerhin befördern sie eine Individualisie

rung der KommunikationsbezIehungen zWischen Abgeordneten und Bürgern. 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass Landesparlamente keine umfassende Strategie 

für die Nutzung Internetbaslerter Kommunikation entwickelt haben. i58 Sie konzentneren 

sich Im Wesentlichen auf die Bereitstellung von Informationen über die Arbeit und Zu

sammensetzung der Landesparlamente, und bieten auch die Möglichkeit, Petitionen 

per Internet einzureichen, aber ohne die Im Bundestag vorgesehenen Optionen zur 

Diskussion und zur Mitzelchnung.159 Auch andere Möglichkeiten, die im Bereich von E

Government entwickelt wurden, wurden bisher nicht realisiert. Eine Beteiligung der 

Bürger und Bürgennnen am legislativen Prozess (z.B. Bürgerhaushalt) ISt bisher nir

gends vorgesehen. 

Ob eine solche Beteiligung praktikabel und wünschenswert wäre, Ist ohnehin fraglich. 

Denn Erfahrungen Im kommunalen Bereich bellnfrastrukturproJekten zeigen, dass ein 

Großteil der Befragten zwar eine stärkere Beteiligung an politischen Verfahren 

wünscht. Aber' 

,,( . ) trotz des bekundeten Interesses der Bürger zeigten die Erfahrungen der 
Kommunen und Unternehmen, dass die Bürger augenscheinlich kaum Interesse 
an den bestehenden Beteiligungsverfahren zeigen; auch gab ein Großteil der be
fragten Haushalte an, zwar die Möglichkeit der Beteiligung zu kennen, diese aber 
nicht zu nutzen. Befragt nach den Gründen für eine Teilnahme erfolgt diese oft
mals nur bel persönlicher Betroffenheit, Interesse an kommunalen oder überge
meindlichen Fragen besteht hingegen kaum.,,16o 

Die Autoren der Studie "Optionen moderner Bürgerbeteiligung bel InfrastrukturproJek

ten" führen dies auf ein In der Literatur als "Partizlpationsparadoxon" benanntes Phä

nomen zurück: Dieses Paradoxon beschreibt, dass In der Phase, In der das größte Ein

flusspotential besteht, das Interesse an Beteiligung am genngsten 1St. Während das In

teresse an Beteiligung dann am größten Ist, wenn der Willensbildungsprozess schon 

157 M. Emmer et al., Bürger 2011, S. 119 ff. und S. 156. 

158 Vgl. dazu: H. SchelierIY Eich, Neue Kommunikationstechnologlen 2011. 

159 Vgl. dazu: Deutscher Bundestag, Siebter ZWlschenbencht der Enquete-Kommission "Internet und Digitale Gesell
schaft", Drs. 17/12290 vom 6.02.2013, S. 45. 

160 R. Albrecht, Optionen, 2013, S. 10. 
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weit fortgeschritten Ist und damit viele Entscheidungen nicht mehr änderbar sind. Der 

Wunsch nach Beteiligung Ist am Schluss des Entscheidungsverfahrens besonders 

groß, weil sich dann die Folgen der Maßnahme abzeichnen und die eigene Betroffen

heit mobilisierend wlrkt. 161 

Eine InternetbasIerte Beteiligung an legislativen Entscheidungsverfahren von Bürgern 

und Bürgennnen kann daher, wenn überhaupt, nur zlelgruppenonentiert, anlassbezo

gen und zeitlich begrenzt erfolgen. Am ehesten scheint dies Im Rahmen von Aus

schussberatungen praktikabel. Insbesondere seI auf die Empfehlung der Enquete

Kommission des Deutschen Bundestages Im Siebten ZWlschenbencht verwiesen: 

".. dass zu Beginn jeder Wahlpenode jeder Ausschuss Regelungen zur MiteIn
bezIehung von Interessierten Bürgennnen und Bürgern treffen kann. Diese könn
ten dann bestehen, dass Bürgennnen und Bürgern die Möglichkeit eingeräumt 
Wird, Im Rahmen einer Konsultation eigene Stellungnahmen zu zu beratenden 
Gesetzentwürfen oder Initiativen abzugeben und Im Rahmen von öffentlichen 
Anhörungen, Fragestellungen vorzuschlagen. Diese wären dann vom Jeweiligen 
Ausschusssekretanat zusammenzustellen und den Mitgliedern des Ausschusses 
zur Verfügung zu stellen. Im Rahmen von öffentlichen Anhörungen könnten ent
sprechende Fragen durch den oder die Vorsitzende(n) des Ausschusses gestellt 
werden. Grundsätzlich ISt Jedoch zu berücksichtigen, dass die Maßnahmen zur 
MiteInbezIehung von interessierten Bürgennnen und Bürgern unter Berücksichti
gung der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel ausgestaltet werden müs
sen.,,162 

Insgesamt lässt Sich feststellen, dass das Internet für Landesparlamente eine Reihe 

von Ansatzpunkten bietet: Neben der Bereitstellung von Informationen bieten Insbe

sondere gruppen- und anlassspezifische Angebote neue Beteiligungspotentiale, die er

schlossen werden können. Dafür muss allerdings die entsprechende Infrastruktur vor

handen sein. Eine weitergehende Beteiligung etwa an der Aufstellung des Haushaltes 

oder anderer legislativer Verfahren ISt weder praktikabel noch wünschenswert. 

8 "Acting For": Repräsentationsfähigkeit "nach Oben" 

Demokratische Repräsentation heißt auch, dass Parlamente Entscheidungen mit Ver

bindlichkeit treffen. Die damit angesprochene Repräsentationsfähigkeit "nach oben" 

kann grosso modo auf zwei Arten realisiert werden: durch rechtliche Regelungen (Ge

setze, "imperative Mandate") und durch politische Zusammenhänge. Belde Arten spie

len Im Binnenverhältnis zWischen Parlamenten und Regierung eine konstituierende 

161 R. Albrecht, Optionen, 2013, S. 60 ff. 

162 Vgl .. Deutscher Bundestag, Siebter ZWlschenbencht der Enquete-Kommission "Internet und Digitale Gesell
schaft", Drs. 17/12290 vom 6.02.2013, S. 101. 
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Rolle. Parlamente können mit Gesetzen ihren Regierungen Handlungspflichten aufer

legen und damit Gesellschaft zlelonentiert gestalten. Sie können ihre Regierungen 

gleichzeitig politisch positiv oder negativ sanktionieren, wenn diese Pflichten nicht adä

quat erfüllen. Diese Zusammenhänge gelten Im bundesstaatlichen und europäischen 

Mehrebenensystem nicht. Landesparlamente verfügen weder Im Bund noch In der EU 

über eigenständige Vertretungsrechte, die rechtlich verbindliche Entscheidungen oder 

politisch effektiver Kontrollbeziehungen ermöglichen könnten. 

Die europapolitischen Strategien der Landesparlamente scheinen sich vielmehr da

durch auszuzeichnen, dass zwar die Instrumente erweitert und ausgebaut wurden, 

dass damit aber kein Einflusszuwachs verknüpft 1St. cStelivertretend für die Erweiterung 

der Kompetenzen stehen mehr Informationsrechte, die Einnchtung von Europaaus

schüssen und das Frühwarnsystem Im Bereich der Subsidiaritätskontrolle. Gleichzeitig 

wird allenthalben beklagt, dass Mehrebenensysteme für Landesparlamente aus

schließlich negative Wirkungen zeitigen. Denn In solchen Systemen erodiere die de

mokratische Legitimität öffentlicher Herrschaft, weil parlamentarische MitWirkung zu ei

nem bloß "formalen Ratifikationsakt" abgewertet würde, Mehrebenenpolitik die "demo

kratischen Gebote von Transparenz und Zurechenbarkeit" verletze und schließlich ver

flochtene Entscheidungssysteme "suboptimale Politikergebnisse" privilegiere. Anders 

gesagt: Mehrebenensysteme unterlaufen Mechanismen der Input-, Verfahrens- und 

Output-Legitimität. 163 DramatisIert wIrd diese Situation durch die Europäische Integrati

on und die dadurch gestiegene Komplexität von Entscheldungs- und Willensbildungs

prozessen. Vor diesem Hintergrund fordern Landesparlamente die Rückübertragung 

von Gesetzgebungskompetenzen an die Länder, mehr Informations- und Beteiligungs

rechte und die Einhaltung bestehender Subsldiaritätspnnziplen. Hans-Jürgen Papier 

hat In diesem Zusammenhang sogar gefordert, die "verfassungspolitische Notbremse" 

zu ziehen und die Landesparl-amente deutlich zu stärken, auch indem ihnen ein Wel

sungsrecht gegenüber ihren Regierungen eingeräumt wlrd. 164 Ganz ähnlich argumen

tierte Andreas Voßkuhle 2012. Auch er beklagt den massiven Bedeutungsverlust der 

Landesparlamente Insbesondere aufgrund von abgewanderten Gesetzgebungskompe

tenzen vor allem an die Europäische Union. Voßkuhle schreibt allerdings der verfas

sungsrechtlichen Regelung, nach der ein Landesparlament verbindlich das Abstim

mungsverhalten ihrer Landesregierung Im Bundesrat festlegen kann, das Potential zu, 

163 W. Reutter, Föderalismus 2008, S. 312, die DifferenZierung von Input-, Verfahrens- und Output-Legitimität geht 
zurück auf: F.W Scharpf, Demokratietheone 1970. 

164 H. Papier, Die Verantwortung 2010, S. 908; 
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den "Bedeutungsverlust des Landtags nicht nur ( ... ) stoppen, sondern teilweise sogar 

rückgängig ( . ) machen" zu können. 165 

Im Weiteren soll allerdings gezeigt werden, dass Landesparlamenten weder die rechtli

chen Mittel noch die politischen Ressourcen zustehen, um In Mehrebenensystemen 

verbindliche Einflussmacht auszuüben. Als territorial beschränkte Vertretungsorgane, 

die sich demokratisch legitimieren müssen, verfügen sie über enge rechtliche, politi

sche und strukturelle Handlungsgrenzen, die sich sowohl bel der "Mandatierung" von 

Landesregierungen (Kapitel 8.1) als auch bel anderen MitwIrkungsrechten In Angele

genheiten der Europäischen Union bemerkbar machen (Kapitel 8.2). Ob schließlich 

"Mehrebenenparlametarlsmus" diese Einflussdefizite und Handlungsschwächen kom

pensieren kann, erscheint fraglich und demokratietheoretisch nicht begründbar (Kapitel 

8.3). 

8. 1 Mandatierung von Regierungen 

In Mehrebenensystemen können Landesparlamente nur "mediatisiert" handeln. 166 Sie 

besitzen keine eigenen Vertretungsrechte, sondern können ihre Anliegen nur Indirekt 

über ihre Landesregierungen und den Bundesrat repräsentieren. Auch die Landesver

fassung NRW räumt dem Landtag keine Möglichkeit ein, eigenständig bundespolitisch 

tätig zu werden. Es eXistieren weder Organe noch Verfahren, über die Landesparla

mente ihre Anliegen auf bundespolitischer oder europäischer Ebene vorbringen und 

verbindlich vertreten könnten. 167 Sie sind stets darauf angewiesen, dass Landesregie

rungen die Interessen "ihres" jeweiligen Parlamentes vertreten. Dies ISt nicht nur ver

fassungsrechtlich vorgegeben, sondern auch demokratietheoretisch zWingend: Denn 

die demokratische Legitimation, aus der Verbindlichkeit für die Adressaten von Parla

mentsbeschlüssen erwachsen kann, Ist territorial organisiert und begrenzt. Demokratie

theoretisch sollen Abgeordnete nur diejenigen repräsentieren können, die auch das 

Recht haben, sie abzuberufen und zu wählen. Dann liegt eine unhlntergehbare Vor

aussetzung parlamentarischer Demokratie. Nach außen vertreten lassen können sich 

Landesparlamente, wie erwähnt, durch "ihre" Jeweilige Landesregierung. 

165 A. Voßkuhle, Die Rolle 2012, S. 36, vgl. zum Vorstehenden auch: B. Eberbach-Born, Unterrichtung 2013; W 
Reutter, Transformation 2013, S. 18 ff. 

166 Ich habe den Begriff übernommen aus: Landtag Baden-Württemberg, Drs. 14/7338 vom 14.12.2010, S. 4. Be
zeichnenderweise hat er seine Wurzeln In der politischen SOZiologie, die sich mit dem VerhältniS von Staat und 
Gesellschaft, also vor allem mit Parteien, Verbänden etc. beschäftigt. 

167 Auf den Ausschuss der Regionen und andere Formen ebenenübergreifender Parlamentsverflechtung wird weiter 
unten eingegangen. 
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Für diese Vertretung bestehen abgestufte Formen der Berücksichtigung, die entweder 

In gesonderten Vereinbarungen zWischen Landesparlament und Regierung oder In der 

Verfassung geregelt sind. Nach Birgit Eberbach-Born lassen sich drei Vananten unter

schelden:168 In Bayern, Hamburg und Hessen schließen die entsprechenden Vereinba

rungen eine rechtliche Bindung der Regierung an die Stellungnahmen des Parlamen

tes "ausdrücklich aus".16Sl In anderen Bundesländern sollen die Landesregierungen 

Stellungnahmen "berückslchtigen" oder - abhängig von der Matene - "besonders be

rücksichtigen". Allein In Baden-Württemberg - Bayern will diese Regelung übernehmen 

- gibt es verfassungsrechtlich ein Weisungsrecht des Landtages gegenüber der Lan

desregierung und zwar dann, wenn "ausschließliche Gesetzgebungszuständigkeiten 

der Länder ganz oder teilweise auf die Europäische Unron übertragen werden" sollen 

(Art. 34a Abs. 2 VerfBaWü). Begründet wird diese verfassungsrechtliche Regelung mit 

einer "Mediatislerung der Länder", die nur vermittelt über Landesregierungen und Bun

desrat an Rechtssetzungsakten der Europäischen Union teilnehmen können. 17o Betref

fen "Vorhaben der Europäischen Union Im Schwerpunkt ausschließliche Gesetzge

bungszuständigkeiten der Länder unmittelbar ( ), ISt die Landesregierung an Stel

lungnahmen des Landtags gebunden, es sei denn, erhebliche Gründe des LandesInte

resses stünden entgegen" (Art. 34a Abs. 2 VerfBaWü). Mit dieser Differenzierung soll 

der Landesregierung ggfs. ein VerhandlungsspIelraum eingeräumt werden. 171 In Thü

nngen wurde die Landesregierung verpflichtet, ,,'nrcht entgegen dem Parlamentsvotum" 

zu entscheiden, wenn Gesetzgebungsbefugnisse des Landes betroffen slnd. 172 

Ob und inWieweit eine solche Bindung von Landesregierungen an einfache Parla

mentsbeschlüsse - oder In Bayern an: Gesetze- - rechtlich möglich ISt, Ist umstritten. 

Diese Frage kann hier auch nicht geklärt werden.173 Aus politikwissenschaftlicher Per

spektive problematisch scheinen allerdings drei Aspekte: Zum ersten sind die Folgen 

eines Verstoßes gegen Parlamentsbeschlüsse nicht spezifiZiert. Da Landesparlamente 

grundsätzlich nur ihre Landesregierungen auf Beschlüsse verpflichten können, sind Im 

Bundesrat oder In europäischen Organen abgegebene Voten gültig, auch wenn sie 

Beschlüssen von Landesparlamenten widersprechen. Rechtliche Folgen aus solchen 

Verstößen ergeben sich nicht. Anders gesagt: Treten Konflikte zWischen Landesregle-

168 B. Eberbach-Born, Unternchtung 2013, S. 11 ff. 

169 B. Eberbach-Born, Unternchtung 2013, S. 15. 

170 Landtag Baden-Württemberg, Drs. 14/7338 vom 14.12.2010, S. 4. 

171 Landtag Baden-Württemberg, Drs. 14/7338 vom 14.12.2010. 

172 Nr. 11 3., Vereinbarung über die Unternchtung und Beteiligung des In Angelegenheiten der Europäischen Union, 
Thüringer Landtag Drs., 5/4750 Anlage 3, hier zit. nach: B. Eberbach-Born, Unternchtung 2013, S. 13,. 

173 Vgl. dazu: B. Eberbach-Born, Unternchtung 2013, S. 5 ff. 
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rung und Landesparlament auf, sind sie - wie bisher - politisch zu bearbeiten. Zum 

zweiten verweist dies schon darauf, dass mit solchen Regelungen eine politisch be

gründete FunktionseInheit von Regierung und Regierungsmehrheit verrechtlicht wer

den soll. Die bestehenden Regelungen Ignorieren allerdings die genannte Funktions

eInheit; sie beziehen sich ausschließlich auf Landesparlamente und Landesregierun

gen. Unterstellt wird damit gan.z Im Sinne des alten Dualismus ein Gegenüber von Par

lament und Regierung. Hinzu kommt schließlich, drittens, dass bel den strikten Bin

dungspflichten ein zentrales Element unterlaufen wird, das für die Funktionsfähigkeit 

von verflochtenen Systemen unerlässlich ISt: die Verhandlungsfähigkeit der Exekuti

ve. 174 Es bleibt daher Insgesamt fraglich, ob eine verbindliche "Mandatierung" von Lan

desregierungen den genannten Herausforderungen gerecht werden kann. 

8.2 Landesparlamente und Europa. Informationsrechte, Europaausschüsse und 
S u bsid ia ritä tskon trolle 

Der Lissabon-Vertrag hat dem Bundestag eine eigenständige Integrationsverantwor

tung In Angelegenheiten der Europäischen Union übertragen. Ob und Inwieweit sich 

diese Verantwortung auf die Landesparlamente übertragen lässt, kann hier nicht disku

tiert werden. Doch hat die daran anschließende Debatte die Rolle der Landesparla

mente In Angelegenheiten der europäischen Integration eingeschlossen. Schlaglichtar

tig lässt sich die DiSkussion unter der Alternative zusammenfassen: Landesparlamente 

können - wie bisher - bloße "policy-taker" bleiben oder sich zu "policy-makern" wan

deln. 175 Anders gesagt: Sie können Entscheidungen, die von "ihren Regierungen" an

dernorts getroffen werden, lediglich nachträglich ratifizieren und kontrollieren oder sie 

können versuchen, sich frühzeitig und wIrkmächtig an europolitischen Willensbildungs

prozessen zu beteiligen. Die folgende Bestandsaufnahme der bisherigen Reformbe

mühungen zeigt allerdings, dass Landesparlamenten hier enge Grenzen gesetzt 

slnd. 176 Zwar konnten die Landesparlamente ihre Informations- und MitwIrkungsrechte 

erweitern und sich parlamentarische Infrastrukturen schaffen, um damit Angelegenhei

ten der europäischen Integration zu bearbeiten, aber dieses Potential wurde bisher 

bestenfalls In Ansätzen ausgeschöpft. Es lässt sich sogar sagen, dass gerade das 

Auselnandertreten von potentieller Einflussfähigkeit und realer Einflussschwäche die 

europapolitischen Strategien der Landesparlamente charakterisiert. Dies zeigt sich, 

174 Vgl. hierzu auch S. Kropp, Kooperativer Föderalismus, 2010, S. 15 ff. und passim. 

175 Vgl. allgemein: C. Sprungk, Parlamentarismus, 2011; K. Auel, Europäislerung, 2011 

176 Vgl. zum Weiteren vor allem: G. Abels, Wandel 2011, W Reutter, Transformation 2013. 
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Übersicht 7 MitwIrkungsrechte der Landesparlamente In EU-Angelegenheiten 
(Stand: August 2011) 

Untergesetzliche Europa- Beteiligung 
Gesetzliche Regelungen (Oa- ausschuss am Solid an- Landtags-EU-Regelung In Grundlage tum der Verelnba- tätsnetzwerk 

Landesverfassung (Erstfas- rung oder des (Jahr der des Aus- Beobachter In 

ersten Ein- Brüssel sung) Landtagsbe- nchtung) schusses der 
schlusses) Regionen 

BW Präambel, Art. 34a 03.02.2011 2006 X X 
BAY Art.3a 3/4.9.2003 3/4.9.2003 1990 X 
BER Art. 50 23.06.1994 1990 
BB Präambel, Art. 94 07 10.2010 1994 
HB Art. 65 und 79 28.01.2010 1992 
HH Art. 31 (1) 10.01.2011 1998 
HES 22.03.2011 1995 X X 
MV Art. 11 und 39 20.04.2005 1994 
NOS Art. 25 14.09.1994 1994 X 
NRW 27.04.2010 1995 X X 
RP Art. 74a, 9, 89b (7) 04.02.2010 1991 
SLO Art. 60 und 76a 06.05.2009 1990 
SN Art. 12 20.04.2011 1994 
SAT Art a (1) und 62 (1) 15.04.2005 1990 
SH Art. 22 17 10.2006 1995 X X 
TH Präambel; Art. 67(4) 23.05.2011 1990 
Quelle: nach G. Abels, Wandel, 2011, S. 285 f., eigene Ergänzungen. 

wenn Informationsrechte, Europaausschüsse und Subsldiaritätskontrolle näher unter-

sucht werden. 

Die Mitwirkung der Landesparlamente in Angelegenheiten der Europäischen Union 

umfasst, wie erwähnt, unterschiedliche Formen und Maßnahmen: Doch setzt jegliche 

Form parlamentanscher MitWirkung Information voraus. Es gehört denn auch seit Be

ginn der 1990er Jahre zu den Standardforderungen der Landesparlamente besser, um

fassender und frühzeitiger In diesem Politikbereich mformlert zu werden. Verweisen sei 

hier ohne weiteren Nachweis auf die zahlreichen Erklärungen der Präsidenten und 

Präsidentinnen der Landesparlamente, die sich Immer wieder mit diesem Thema be

schäftigt haben. Doch hat Gabnele Abels In ihren Untersuchungen festgestellt, dass 

die Informations- und Beteiligungsrechte der Landesparlamente In Angelegenheiten 

der EU seit Begmn der 1990er Jahre kontinUierlich ausgebaut wurden. In emlgen Län

dern wurde sogar eine verfassungsrechtliche Unternchtungs- und Informationspflicht 

der Landesregierung verankert, In einigen Ländern wurde dies gesetzlich und In den 

meisten durch Vereinbarungen zWischen Landesregierung und Parlament geregelt 

(Übersicht 7). Abels konstatiert dabei eme "hohe Konvergenz" der verfassungsrechtli-
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chen Bestimmungen. i77 Nach der Bestandsaufnahme von Abels erwähnen - mit Aus

nahme der Verfassungen von NRW und Hessen - alle Landesverfassungen die EU, 

manche legen die europäische Integration sogar als Staatsziel fest. In zwölf Landes

verfassungen werden den Landesregierungen Unternchtungs- und Informationspflich

ten gegenüber dem Landesparlament auferlegt. Auf die Ausweitung der MitwIrkungs

rechte In der Verfassung von Baden-Württemberg wurde bereits verwiesen. 

Unbeschadet des Ausbaus der Informationsrechte scheint Europa als Gegenstand der 

parlamentanschen Vollversammlungen der Länder nur von marginaler Bedeutung. So 

tauchen in der Parlamentsdatenbank des Landtags NRW unter dem Stichwort "Europä

Ische Union" nur fünf Vorgänge auf, die sich In Plenarprotokollen der 14 Wahlpenode 

niedergeschlagen haben; In der verkürzten 15. Wahlpenode waren es Immerhin 18 

Einträge, wobei die Plenardebatten zumeist kaum eine oder zwei Seiten des Protokolls 

umfassen. Im Landtag Baden-Württemberg waren In der 12. Wahlpenode (1996/01) 

lediglich 47 von 1.227 Tagesordnungspunkten ausschließlich europapolitischer Natur; 

und diese 47 Punkte wurden Im Plenum In der Regel vor "fast leerem Saal" verhandelt. 

Nicht anders erging es den von der baden-württemberglschen Landesregierung dem 

Landtag übermittelten 35 Mitteilungen In EU-Angelegenheiten; auch sie fanden "er

staunlich wenig Aufmerksamkeit" .178 

Dieses Auselnandertreten von MitwIrkungsrechten und Einfluss findet sich auch bel 

den Europaausschüssen, die alle Landesparlamente ab Anfang der 1990er Jahre eln

genchtet haben, um den "europapolitischen Sachverstand" zu bündeln, die parlamenta

nsche Kontrolle der Landesregierung In Angelegenheiten der EU zu verbessern und 

mittelfnstig eine eigenständige europapolitische Position zu entwlckeln. 179
. Auch der 

Landtag NRW hat 1995 zum ersten Mal einen Ausschuss für Europe elngenchtet; In 

der 14 Wahlpenode (2005/10) war das Thema allerdings nicht wichtig genug für einen 

eigenen Ausschuss. Auch In anderen Landesparlamenten scheinen Europaausschüs

se nur wenig Einfluss zu haben und vielfach nur wenige Aktivitäten zu entfalten. So 

behandelte der Europaausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses zWischen Januar 

und Juni 2012 auf 10 Sitzungen Insgesamt 48 Tagesordnungspunkte, von denen aller

dings nur 14 Angelegenheiten der EU betrafen; und der Europaausschuss des Hessl-

177 G. Abels, Wandel 2011, S. 285 ff. 

178 Vgl. zum Vorstehenden: H. Eiseie, Landesparlamente, 2006, S. 247 ff., die Zitate finden sich auf den Seiten 247 
und 252. 

179 R. Johne, Die deutschen Landtage 2000, S. 302. 
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schen Landtages widmete zWischen 1999 und 2004 gerade einmal 16 Stunden Ange

legenheiten der Europäischen Umon.180 

Schließlich ist auf die Subsldiaritätskontrolle und das mit dem Lissabon-Vertrag etab

lierte Frühwarnsystem zu verwelsen. 181 Rechtliche Grundlage für die Beteiligung des 

Landtages NRW an diesem Verfahren ist Artikel 5 EUV und Artikel 6 des Protokolls Nr 

2 zum Vertrag von lissabon über die "Anwendung der Grundsätze der Subsldiarität 

und der VerhältnismäßIgkeit" Landesparlamente können, wenn europäische Rechtsak

te Kompetenzen der Länder berühren, auf Grundlage der genannten Vorschrift über ih

re Landesregierung und den Bundesrat ein Verfahren zur Subsldiaritätskontrolle Initiie

ren. Die Fristen für dieses Verfahren sind eng bemessen - der Bundesrat hat lediglich 

acht Wochen Zeit, um Bedenken bel den zuständigen europäischen Institutionen vor

zubringen -, und die Hürden für eine erfolgreiche Rüge Sind hoch. Sieht man einmal 

von der Selbstverständlichkeit des Art. 7 Abs. 1 des erwähnten Protokolls 2 ab, wo

nach die "UnIonsorgane Jede begründete Stellungnahme der Parlamente [berücksIchti

gen]", bedarf es schon 18 Stimmen (von 54) für eine "gelbe Karte", sprich dafür, dass 

die Unionsorgane ihren Gesetzesvorschlag noch einmal prüfen. Eine "rote Karte" ver

langt eine Mehrheit der Stimmen; der Gesetzesvorschlag ISt aber erst dann endgültig 

gescheitert, wenn er dann auch noch vom Europäischen Parlament abgelehnt wird. 

Nach Blrgit Eberbach-Born sind die Erfahrungen Im ThÜringer Landtag durchaus zu

frIedensteIlend: Zwar selen die Unterrlchtungen des Landtages durch die Landesregie

rung hinter den Erwartungen zurückgeblieben, beim Subsldiaritätsfrühwarnsystem sä

he dies allerdings 

,,( ) deutlich positiver aus. Im ThÜringer Landtag konnte die Vielzahl der Früh
warndokumente Im Rahmen der kurzen Acht-Wochen-Frlst vom Europaauschuss 
Im Wesentlichen reibungslos bewältigt werden. Die Anzahl der Subsldiaritätsstel
lungnahmen ISt ebenso beachtlich wie die Tatsache, dass die meisten Im Bun
desrat erfolgreich waren. In der PraxIs ISt die Landesregierung allen Subsldiarl
tätsstellungnahmen des Landtags gefolgt. . .182 

Diesem Befund ISt nicht zu Widersprechen, zumal Eberbach-Born zu Recht darauf hin

weist, dass damit zwar der Einfluss des ThÜringer Landtags auf Entscheidungen des 

Bundesrates beschrieben ISt, aber noch nichts darüber ausgesagt ISt, "welche Auswir

kungen Subsldiaritätsstellungnahmen von Bundestag oder Bundesrat bzw der nationa-

180 <http://www.parlament-berlin.de/>; eigene Auszählung; M.W Bauer, Europaausschüsse 2005, S. 644; R. Johne, 
Die deutschen Landtag 2000, S. 332 ff., LenzlJohne 2000, S. 11) 

181 G. Abels, Wandel 2011, S. 288 ff., B. Eberbach-Born, Unternchtung 2013; W Reutter, Transformation 2013. 

182 B. Eberbach Born, Unterrichtung 2013, S. 27 
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len Parlamente auf EU-Ebene bisher gehabt haben.,,183 Bisher hat es jedoch erst eine 

"gelbe Karte" und eine formelle Subsldiaritätsrüge gegeben, an denen jedoch weder 

Bundesrat noch Bundestag beteiligt waren. Eberbach-Born setzt daher auf Informelle 

Verfahren und darauf, dass subsldiaritätsrelevante Stellungnahmen von den Landes

parlamenten direkt an die Kommission übermittelt werden. 

Landesparlamenten fehlen In europapolitischen Zusammenhängen also die rechtlichen 

Instrumente. Landesparlamente können bestenfalls ihren Landesregierungen ein be

stimmtes Handeln vorschreiben. Sie haben gegenüber europäischen Institutionen aber 

weder rechtliche noch politische Mittel für eine effektive Sanktionsdrohung. Eine 

Transparenz schaffende und Verantwortlichkeiten festlegende Kontrolle lässt sich mit 

dem Verfahren der Subsldiaritätsprüfung nicht begründen. 

Zu Recht stellte daher die damalige Ministenn Dr. Angelica Schwall-Düren Im "Aus

schuss für Europa und Eine Welt" des Landtags NRW Im Februar 2011 fest: 

"Das Instrument der Subsldiaritätskontrolle scheint mehr als ein prophylaktisches 
Instrument Wirkung zu entfalten. Diese Schlussfolgerung Ziehe Ich daraus, dass 
es bisher nicht mehr Subsldiaritätsprüfungen bzw. -rügen gegeben hat als bIsher 
Die nordrheln-westfälische Regierung hat Sich bisher ohnehin nicht beteiligt, we
der die Vorgängerregierung noch die Jetzige Regierung. Insofern sollten wir unser 
Augenmerk darauf legen, Im Vorfeld die Europapolitik zu beeinflussen, um unse
re europäischen, deutschen und nordrheln-westfälischen Interessen unterzubnn
gen. Vor dem Hintergrund sollte Sich der Europaausschuss ebenfalls mit den 
Themen, die Nordrheln-Westfalen betreffen, befassen und Sich anschließend da
zu positionleren.,,184 

Wie erwähnt, besteht somit das Grundproblem landesparlamentanscher MitWirkung an 

europäischen Angelegenheiten, dass ZWischen Landtag und Institutionen der EU keine 

rechtlichen oder politisch direkten BeZiehungen eXistieren. Keine Institution der EU ISt 

In Irgendeiner Welse abhängig vom oder regenschaftspflichtig gegenüber dem Landtag 

NRW. Grundsätzlich kann der Landtag nur auf seine Landesregierung einWirken, er ISt 

aber - wie alle anderen Landesparlamente - von den europäischen Institutionen struk

turell entkoppelt. Diese "Mediatislerung" der Landesparlamente lässt Sich unter den 

bestehenden rechtlichen Bedingungen nicht aufheben. Noch Immer gilt: "Das Grund

gesetz versagt den Landesparlamenten eine unmittelbare MitWirkung auf Bundes- und 

europäischer Ebene" 185 

183 B. Eberbach-Born, Unterrichtung 2013, S. 24. 

184 Landtag NRW, Ausschuss für Europa und Eine Welt, 15. Wahlperiode, Ausschussprotokoll APr 15/127 vom 
18.02.2011, S. 16. . 

185 Lübecker Erklärung 2003, S. 90. 
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8.3 Mehrebenenparlamentansmus und Demokratie 

Um die skizzierten Handlungsschranken zu umgehen, versuchen Landesparlamente, 

Informelle Formen der honzontalen und vertikalen Zusammenarbeit mit andere RegIo

nalparlamenten und europäischen Vertretungskörperschaften aufzubauen. Für diese 

Zusammenarbeit hat sich der Begriff "Mehrebenenparlamentarismus" etabliert, das ISt 

eine, wie Abels/Eppler schreiben, "schillernde Metapher",186 die unterschiedliche For

men der Kooperation zWischen Parlamenten umfasst. Sablne Kropp führt die "ver

schiedenen Spielarten des Mehrebenenparlamentarismus" darauf zurück, dass Lan

desparlamente "angesichts der Institutionellen Konstruktion der EU große Schwierig

keiten haben, Im Zuge eines ,parlamentarischen Beteiligungsföderalismus' ihre eige

nen Bedürfnisse auf der europäischen Ebene anzumelden."187 

Um die "eigenen Bedürfnisse auf der europäischen Ebene anzumelden", haben die 

deutschen Landesparlamente eine ganze Reihe von Instrumenten entwickelt. Sie sind 

selbstredend Im Ausschuss der Regionen vertreten, der durch den Maastnchter Ver

trag elngenchtet wurde (Art. 268 ff EGV), dem Informationsaustausch dient und die In

teressen der Regionen In der EU vertreten soll. Sein Einfluss auf europäische Ent

scheidungen blieb bisher allerdings beschränkt. Ob sich dies ändern wird, weil er Jetzt 

In Zusammenarbeit mit CALRE Im Rahmen des Frühwarnsystems die Einhaltung des 

Subsldiaritätspnnzlps überwachen und eIne Subsldiaritätsklage erheben kann, ISt 

schwer vorauszusagen. Daneben haben Landesparlamente teilweise eigene Beobach

ter In Brüssel stationiert (Übersicht 7), sie unterhalten - wie der Landtag NRW - selb

ständig Beziehungen zu regionalen Vertretungskörperschaften In anderen Ländern 

oder die PräSidenten der Regionalvertretungen führen gemeinsame Tagungen durch 

(wie die PräSidenten der Landesparlamente aus Deutschland und Österreich). Außer

dem werden Abgeordnete des Europaparlamentes zu Sitzungen von Europaausschüs

sen der Landesparlamente eingeladen, und Abgeordnete der Landesparlamente neh

men an Sitzungen und Treffen Im Europaparlament teil; und schließlich wurde 1995 

beim Bundestag die Stelle eines Beobachters aller deutschen Landtage elngenchtet. 

Der Landtag NRW, so benchtet SabIne Kropp, konnte diesbezüglich Immer Wieder eine 

Vorreiterrolle spielen. So hat der Europaausschuss des Landtags NRW z.B. bereits 

1993 ein Treffen der Vorsitzenden dieses Ausschusses aller Landesparlamente ange

stoßen, was allerdings keine kontinUierliche Fortsetzung erfahren hat. 

186 G. Abels/A. Eppler, Auf dem Weg 2011, S. 28; vgl. auch A. Eppler, Vertikal und honzontal 2011; A. Maurer, Mehr
ebenenparlamentansmus 2011. 

187 S. Kropp, Kooperativer Föderalismus 2010, S. 201. 
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Kurz gesagt: Landesparlamenten haben In den beiden letzten Jahrzehnten "unver

kennbar Fortschritte" gemacht. 188 Sie konnten ihre Informations- und MitwIrkungsrechte 

In europapolitischen Angelegenheiten ausbauen, sich eigene Vertretungsrechte In eu

ropäischen Gremien sichern und Informelle Formen der Zusammenarbeit mit anderen 

Parlamenten und europäischen Institutionen etablieren. Dies mag dazu führen, dass 

"Europa" als landespolitischer Gegenstand an Bedeutung gewinnt und die parlamenta

nsche Behandlung des Themas eine Aufwertung erfährt. Gleichwohl haften dem Sys

tem "Mehrebenenparlamentansmus" zumindest drei Probleme an: Erstens, Parla

mentsverflechtung und Informalislerung können zwar den Informationsfluss zWischen 

Parlamenten verbessern, sie sind aber wie alle Verflechtungssysteme In hohem Maße 

Intransparent und tendieren zur VerantwortungsdiffusIon. Damit werden zentrale de

mokratietheoretische Normen verletzt. Eine Demokratislerung europapolitischer Ent

scheidungsverfahren scheint damit nicht möglich. Zweitens, die blshengen Mechanis

men verbessern zwar die Informationslage der Landesparlamente und erlauben ggfs. 

eine ex-post-Kontrolle, aber eine kontinuierliche gestaltungsonentierte MitWirkung der 

Landesparlamente an europapolitischen Entscheidungsverfahren kann damit nicht ge

währleistet werden, ganz abgesehen davon, dass die Informationsbe- und verarbeitung 

eigenständige Strukturen und Ressource erfordern. Schließlich ISt zu erwähnen, dass 

Landesparlamentanern vielfach das Selbstverständnis zu einem stärkeren europapoli

tischen Engagement fehlt, Jedenfalls - so zeigen Umfragen - verstehen sich Abgeord

nete In den Ländern vor allem als Vertreter ihres Landes oder ihres Wahlkreises. Zwar 

haben sich InZWischen auch In Landesparlamenten Experten In Sachen Europapolitik 

entwickelt. Diese Expertise lässt sich In Wahlkämpfen aber nur schwer einsetzen. 

Insgesamt heißt das, dass Landesparlamente zwar ihre europapolitischen Strategien 

weiter entwickeln und eine sichtbarere Rolle einnehmen können. Auf Grundlage der 

aktuellen Strukturen des europäischen Mehrebenensystems scheint es allerdings aus

geschlossen, dass Landesparlamente zu Institutionen aufgewertet werden können, die 

autonom und verbindlich In europapolitischen Angelegenheiten mitentscheiden kön

nen. Sie bleiben "mediatiSiert" 

188 S. Krapp, Kooperativer Föderalismus 2010, S. 204. 
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TEIL D - SCHLUSSFOLGERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN 

Ziel des Gutachtens war es, Herausforderungen und Onentierungspunkte für die Zu

kunft des Landesparlamentansmus in Nordrhem-Westfalen herauszuarbeiten. Grund

lage der Studie war eine Bestandsaufnahme, anhand derer Strukturen und Funktions

prinzIpIen des Landtages NRW Im Vergleich mit anderen Landesparlamenten Identifi

ziert werden sollten. Von dieser Bestandaufnahme ausgehend, wurden zwei zentrale 

Herausforderungen problemonentiert entwickelt, die der Landtag NRW zu bewältigen 

hat. 

Grundlegend Ist, dass politikwIssenschaftlich bisher keine Maßstäbe entwickelt wurden 

für ein "Ideales" Landesparlament. Weder lassen sich eindeutig Strukturmerkmale noch 

Funktionswelsen noch Aufgabenprofile festlegen, um ein Parlament "demokratischer" 

zu machen. Es ISt also nicht ausgemacht, dass Landesparlamente mit größeren Ge

setzgebungskompetenzen gleichzeitig demokratischer sind. Vielmehr stellen Parla

mente multifunktionale Institutionen dar, die ihre Repräsentationsaufgaben In unter

schiedlicher Form erfüllen können. 

Der Vergleich des Landtags NRW, die Performanzanalyse und die Diskussion um zu

künftig Herausforderungen und Chancen haben zu differenzierten Ergebnissen geführt. 

Insgesamt zeichnet sich dabei eine doppelte Entwicklung ab: Zum einen bedarf es der 

Weiterentwicklung des landesparlamentanschen Selbstverständnisses. Die Vorstel

lung, dass ein "gutes" Parlament sich vor allem In der Gesetzgebung verwirklicht, greift 

zu kurz und vernachlässigt, dass Landesparlamente auch über andere Funktionen ver

fügen, die - so zeigt der Bundesländervergleich - durch den Landtag NRW nicht 

schlechter, vielfach sogar "besser" erfüllt wurden als In anderen Ländern. Zum anderen 

ist die Umwelt der Landesparlamente komplexer geworden. Eine veränderte politische 

Kultur, gestiegene Ansprüche nach Beteiligung und Transparenz stellen für Landespar

lamente ebenso Herausforderungen dar wie die Entwicklung der Europäischen Union. 

Das damit angesprochene Spannungsverhältnis zWischen Repräsentationsfähigkeit 

"nach unten" und "nach oben" ISt durch den Landtag aktiv zu gestalten. Insgesamt 

scheint dabei der Ausbau politikvermittelnder Kompetenzen und Kapazitäten unerläss-
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lich. Es kommt In Zukunft also zunehmend darauf an, Interessen und Anliegen der Ge

sellschaft aufzunehmen, ein Forum für die politische Auseinandersetzung zu bieten 

und landespolitische Anliegen auch dann zu diskutieren und zu bearbeiten, wenn der 

Landtag über keine Gesetzgebungskompetenz verfügt. Vielfach zeigt sich ohnehin, 

dass auch in den Bereichen, In denen dem Landtag die Gesetzgebungskompetenz zu

steht, eine autonome Gestaltung nicht oder nur teilweise möglich 1St. 

Folgt man dem Bundesländervergleich, sind umfassende Reformen nicht erforderlich. 

Strukturen, Arbeitsweise und Leistungsprofil des Landtages NRW entsprechen In ihren 

grundsätzlichen Ausprägungen denjenigen anderer Landesparlamente. Der Landtag 

NRW ISt Teil eines parlamentanschen Regierungssystems und folgt den Funktionspnn

zlplen des neuen Dualismus. Aus diesen grundlegenden Bestimmungen ergibt sich ei

ne Reihe von Merkmalen, die der Landtag NRW mit anderen Landesparlamenten teilt. 

Wie andere Landesparlamente ISt auch der Landtag NRW eine Mischung aus Rede

und Arbeitsparlament, verfügt mit Fraktionen über Strukturen, um den politischen 

Wettbewerb Intern zu verarbeiten, und mit Leitungsorganen und Ressourcen auch die 

Voraussetzungen, um als Verfassungsorgan seine Autonomie gegenüber anderen Ver

fassungsorganen zu wahren und damit den Pnnzlplen der Gewaltenteilung Rechnung 

zu tragen. Auch die Performanzanalyse zeigt keine signifikanten Abweichungen zu an

deren Landesparlamenten. 

Dennoch lassen sich drei Reformüberlegungen anstellen: Erstens sollte angestrebt 

werden, den Verfassungstext an die politische Wirklichkeit des parlamentanschen Re

glerungssystems anzupassen. Insbesondere sollten folgende Regelungen aus der Ver

fassung ersatzlos gestnchen werden: die Ministeranklage (Art. NRWVerf) und die Vor

gabe, dass der Ministerpräsident aus dem Landtag kommen muss. Die Ministeranklage 

wlderspncht den Funktionspnnzlplen eines parlamentanschen.. Regierungssystems und 

ISt überflüssig, da eln/e Minrster/in Jederzeit vom Regierungschef bzw der RegIerungs

chefin entlassen werden kann, wenn er oder sie die politische Unterstützung verliert. 

Es verbleibt dann Polizei und Justiz, eventuelle Rechtsverstöße aufzuklären und ggfs. 

strafrechtlich zu verfolgen. Die Vorgabe, dass der Ministerpräsident oder die MinIster

präsIdentin aus dem Landtag kommen muss, engt die Manövnerfählgkeit der parla

mentanschen Mehrheit ein und scheint ebenfalls nicht notwendig, um die Funktions

einheit von Regierung und Regierungsmehrheit zu konstituieren. Die Erfahrungen In 

anderen Ländern zeigen, dass sich dieser Funktionszusammenhang auch ergibt, wenn 

eine solche verfassungsrechtliche Vorgabe nicht eXistiert. 
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Zweitens, verfassungsrechtlich sanktioniert werden sollten Fraktionen und Ausschüs

se. Die Fraktionen sind essentieller Teil parlamentanscher Regierungssysteme und er

füllen wichtige Verfassungsaufgaben. Dies sollte in der Verfassung einen adäquaten 

Ausdruck finden. Regelungen in anderen Landesverfassungen könnten als Vorbild die

nen (z.B. Art. 67 BBVerf). Auch Ausschüsse sollten in der Verfassung sanktioniert wer

den. Auch hier bestehen In anderen Landesverfassungen einschlägige Regelungen 

(z.B. Art. 70 BBVErf), die ohne Weiteres In veränderter Form übernommen werden 

könnten. 

Drittens, eine weitreichende verfassungsrechtliche Innovation wäre, Ausschüsse nicht 

mehr lediglich als "entscheidungsvorbereitende" Substrukturen zu begreifen. Auch eine 

solche Innovation wäre Im Grund nur eine Anpassung des Verfassungstextes an die 

VerfassungspraxIs. Viele Entscheidungen werden in Ausschüssen so vorbereitet, dass 

sie Im Plenum nur noch ratifiziert werden. Hinzu kommt, dass Ausschüsse Inzwischen 

öffentlich tagen, sich In ihnen die Mehrheitsverhältmsse des Plenums spiegeln und In 

Anhörungen eine fachspezifische Öffentlichkeit mobilisiert und angesprochen werden 

kann. Zudem zeigen vergleichende Untersuchungen, dass Parlamente Insbesondere 

dort einflussmächtig sind, wo Ausschüsse über viele Kompetenzen verfügen. Es wäre 

daher zu überlegen, ob Ausschüssen das - Jederzeit wIderrufbare - Recht erhalten 

sollten, über spezifische Gesetze (z.B. technische Anpassungsgesetze) selbständig 

und anstelle des Plenums abschließend zu entscheiden. Damit könnte das Plenum 

entlastet und die berüchtigten Fensterreden vor fast leerem Plenarsaal könnten ver

mieden werden. Eingeschränkt werden könnte dieses Recht dadurch, dass auf Antrag 

einer Fraktion, der Regierung oder des federführenden Ausschusses eine abschlie

ßende Lesung eines Gesetzentwurfs Im Plenum erfolgen muss. 

Eine solche verfassungsrechtliche Innovation würde auch den zukünftigen Herausfor

derungen Rechnung tragen, die sich unter drei Überschriften zusammenfassen lassen: 

Erhöhung der parlamentsInternen Flexibilität, funktionale Differenzierung und Verbes

serung der Vermittlungsfähigkeit. 

- "Erhöhung der parlamentsInternen Flexibilität" meint, dass der Landtag NRW politi

sche Beteiligung gruppen- und anlassspezifisch fördern muss. Er ISt also nicht mehr 

nur Adressat von politischen Forderungen, sondern geht selbständig auf gesell

schaftliche Gruppen zu oder holt von einzelnen Einwohnern Stellungnahmen ein. 

Gesellschaft ISt komplexer und die Erwartungen an politische Beteiligung sind grö

ßer geworden. Der Landtag NRW muss die entsprechenden Voraussetzungen 
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schaffen, um diese Änderungen produktiv zu verarbeiten. Dies schließt ein, dass 

auch Einwohnern ab 16 Jahren das Recht zur VolksInitiative eingeräumt wird. 

- Funktionale Differenzierung Ist die andere Seite dieses Prozesses. Gesellschaftliche 

Heterogenlsierung und politische Fragmentierung könnten sich Im Landtag dadurch 

niederschlagen, dass das Plenum mehr als bisher die Rolle des Redeparlamentes 

ausfüllt, während die Ausschüsse - ausgestattet mit entsprechenden EntscheI

dungskompetenzen - vorwiegend die arbeitsparlamentanschen Dimensionen über

nimmt. Hinzu kommt, dass Ausschüsse anlass- und gruppenspezifische Öffentlich

keiten herstellen könnten. Aufgewertet würde damit die Öffentlichkeits- und Kom

munikationsfunktion des Plenums, das von technischen Debatten weitgehend ver

schont werden könnte. 

- Insgesamt sollte dies dazu beitragen, dass der Landtag NRW seine Fähigkeit zur 

Aufnahme und Vermittlung gesellschaftlicher Interessen und Anliegen verbessert, 

dass er also den Spannungsbogen ZWischen Repräsentationsfähigkeit "nach unten" 

und "nach oben" In einer spezifischen Welse gestaltet, wobei unterstellt ISt, dass der 

Landtag NRW über Ebenen hinweg keine verbindlichen Entscheidungen treffen 

kann. Er kann hier nur versuchen, Im Rahmen eines sich offenbar langsam entwI

ckelnden Mehrebenenparlamentansmus seinen Einfluss auf europapolitische Ent

scheidungen Informell und unabhängig von der Landesregierung geltend zu ma

chen. Ansonsten bleibt er "mediatisierte" Institution, die sich nur durch die Landes

regierung vertreten lassen kann. 

Insgesamt könnte der Landtag damit einer Entwicklung Rechnung tragen, die der 

ehemalige PräSident des Landtags Rheinland Pfalz, Chnstoph Gnmm, so beschneben 

hat: 

"Was wird die Aufgabe des Landtags In der Zukunft sein? Welche Rolle wird ihm 
bel der Lösung der vor uns liegenden Probleme zukommen? Die Landesparla
mente und damit auch der Landtag Rhelnland-Pfalz werden künftig ihre Artikula
tions- und Öffentlichkeitsfunktion noch deutlicher auszuüben haben. Sie werden 
die Sorgen der Bürgennnen und Bürger aufzugreifen, sie zur Sprache zu bnngen, 
Lösungen zu diskutieren und Vorschläge unabhängig davon zu erörtern haben, 
ob die Landesparlamente Im engeren Sinne eine Gesetzgebungskompetenz be
sitzen. Dabei macht der Landtag Politikinhalte, Entscheidungen und Endschei
dungsprozesse transparent und deutlich - Im Sinne eines Politikvermittlers gera
de auch der Jungen Generation gegenüber ,,189 

189 C. Grimm, In: Landtag Rhelnland-Pfalz (Hrsg.), Von den Kartoffeldebatten, S. 21 f. 
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